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10. Sitzung 

Bonn, den 18. Januar 1962 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.01 Uhr. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Sitzungsbericht aufgenom-
men: 

Der Herr Staatssekretär des Bundesministeriums für Wirtschaft 
hat unter dem 6. Januar 1962 die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Dr. Deist, Arendt (Wattenscheid) und Fraktion der SPD 
betr. Krise im deutschen Eisenerzbergbau — Drucksache IV/51 — 
beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache IV/128 verteilt. 

Der Herr Staatssekretär des Auswärtigen Amts hat unter dem 
15. Januar 1962 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Werner, 
Gewandt, Diebäcker und Genossen betr. Niederlassungsfreiheit 
deutscher Handelsfirmen in Indonesien — Drucksache IV/22 — 
beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache IV/129 verteilt. 

Zu der in der Fragestunde der 8. Sitzung des 
Deutschen Bundestages am 13. Dezember 1961 ge-
stellten Frage des Abgeordneten Lohmar betr. Ar-
beitsverhältnisse der Arbeitnehmer bei den alliier-
ten Streitkräften ist inzwischen die schriftliche Ant-
wort des Herrn Bundesministers Dr. Schröder vom 
18. Dezember 1961 eingegangen. Sie lautet: 

Der Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages vom 
4. Mai 1961, auf den sich Ihre Frage bezieht, sieht vor, sobald 
als möglich nach Artikel 82 des Zusatzabkommens zum NATO-
Truppenstatut auf eine weitere Annäherung des arbeitsrecht-
lichen Status der Arbeitnehmer bei den Streitkräften der Ent-
sendestaaten an das deutsche Arbeitsrecht hinzuwirken. 

Da das Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut noch nicht 
in Kraft getreten ist, besteht zur Zeit keine Möglichkeit, von der 
in Artikel 82 des Zusatzabkommens vorgesehenen Revisions-
möglichkeit im Sinne Ihrer Frage Gebrauch zu machen. 

Ein genauer Zeitpunkt für das Inkrafttreten des Zusatzab-
kommens läßt sich noch nicht voraussagen. Wie Ihnen bekannt 
ist, kann die Bundesrepublik gemäß Art. 83 des Zusatzabkom-
mens in Verbindung mit der Entschließung des  Nordatlantik-
rates vom 5. Oktober 1955 ihre Beitrittsurkunde erst dann hin-
terlegen, wenn die übrigen Unterzeichnerstaaten ihre Genehmi-
gungsurkunde zum Zusatzabkommen bei der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika hinterlegt haben. Bisher haben 
nur die Vereinigten Staaten von Amerika das Zusatzabkommen 
ratifiziert. Mit einer Ratifizierung durch die Republik Frankreich 
und durch Kanada ist in Kürze zu rechnen. Im übrigen steht 
die Bundesregierung mit den hiesigen Botschaften der anderen 
Unterzeichnerstaaten sowie über die deutschen Botschaften mit 
den Regierungen der betreffenden Länder in ständiger Verbin-
dung, um sie zu bitten, das ihnen Mögliche zu tun, eine baldige 
Zustimmung ihrer Parlamente herbeizuführen. 

Wir treten in ,die Tagesordnung ein und beginnen 
mit der 

Fragestunde (Drucksachen IV/123, IV/125). 

Wir beginnen mit den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Auswärtigen Amts; zunächst mit der 
Frage I/1 — des  Herrn Abgeordneten Dr. Atzen-
roth —:  

Wann ist mit der Beendigung oder einer wesentlichen Ein-
schränkung der Tätigkeit der durch den Vertrag zur Regelung 
aus Krieg und Besatzung entstandenen Fragen errichteten 
Schiedskommission und  des  Internationalen Schiedsgerichts, das 
gemäß dem Londoner Schuldenabkommen eingerichtet ist, zu 
rechnen? 

Bitte, Herr Staatssekretär. 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Nach der Satzung der Schiedskommission für 
Güter, Rechte und Interessen in Deutschland ist die 
Kommission, nach der der Herr Abgeordnete Atzen-
roth fragte, für die Dauer von 10 Jahren vom In-
krafttreten der Satzung an errichtet worden. Die Sat-
zung ist am 5. Mai 1955 in Kraft getreten. Wenn 
auch die Möglichkeit besteht, daß der genannte Zeit-
raum von 10 Jahren durch Vereinbarung zwischen 
der Bundesregierung und den drei westlichen Re-
gierungen verkürzt oder verlängert werden kann, 
so läßt sich im gegenwärtigen Zeitpunkt doch noch 
nicht sagen, ob es möglich sein wird, die Tätigkeit 
der Schiedskommission zu verkürzen, oder ob es er-
forderlich werden könnte, sie zu verlängern. 

Bezüglich der beiden anderen Institutionen, nach 
denen der Herr Abgeordnete Atzenroth gefragt hat 
— des Schiedsgerichtshofs und der Gemischten Kom-
mission für das Abkommen über deutsche Auslands-
schulden vom 27. Februar 1953 —, möchte ich folgen-
des antworten. Eine Dauer der Tätigkeit dieser In-
stitutionen ist in dem Vertrage nicht vorgesehen. 
Da  das  Abkommen über deutsche Auslandsschulden 
noch nicht abgewickelt und im gegenwärtigen Zeit-
punkt auch noch nicht voraussehbar ist, wann dies 
,der Fall sein wird, kann noch nicht übersehen wer-
den, wann die Tätigkeit des Schiedsgerichtshofs und 
der Gemischten Kommission beendigt werden kann. 
Es muß dabei berücksichtigt werden, daß der Kreis 
der  ursprünglich 21 Unterzeichnerstaaten des  Lon-
doner Schuldenabkommens sich durch den Beitritt 
weiterer Staaten inzwischen auf 34 Staaten erwei-
tert hat und daß der Beitritt weiterer Staaten bevor-
steht. Schiedsgerichtshof und Kommission bilden 
wesentliche Bestandteile des Abkommens. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Bine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Atzenroth! 

Dr. Atzenroth (FDP) : Ist die Bundesregierung 
über den Umfang der bei den Kommissionen anfal-
lenden Arbeiten unterrichtet und ist sie danach der 
Ansicht, daß eine Einschränkung vorläufig nicht 
möglich sei? 
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Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Was die Schiedskommission nach dem Deutsch-
land-Vertrag anlangt, so sind dort insgesamt 412 
Fälle anhängig gewesen, von denen 177 erledigt 
und 235 noch nicht erledigt sind. Die Geschäftslage 
bei dieser Kommission ermöglicht es also im Au-
genblick noch nicht, Voraussagen darüber zu ma-
chen, wann ihre Tätigkeit sachlich zu einem Ab-
schluß kommen könnte. 

Was die beiden anderen Institutionen nach dem 
Londoner Schuldenabkommen anlangt, so ist dort 
der Arbeitsanfall wesentlich geringer gewesen; aber 
bei den beiden Institutionen muß berücksichtigt 
werden, daß sie, wie ich sagte, einen wesentlichen 
Bestandteil des Londoner Schuldenabkommens bil-
den, dem mittlerweile 34 Staaten beigetreten sind. 
Es bedürfte also einer Einigung sämtlicher 34 Part-
ner, um eine Änderung des bestehenden Zustandes 
herbeizuführen. Dafür bestehen nach Auffassung 
der Bundesregierung im Augenblick die Vorausset-
zungen noch nicht. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Atzenroth! 

Dr. Atzenroth (FDP) : Isst der Bundesregierung 
bekannt, daß das bei diesen Kommissionen beschäf-
tigte deutsche Personal nur zu einem Bruchteil aus-
gelastet ist? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Ich glaube, daß diejenigen, die bei der 
Schiedskommision für Güter, Rechte und Interessen 
tätig sind, auf Grund des doch wirklich beträcht-
lichen Geschäftsanfalls voll beschäftigt sein werden. 
Hinsichtlich der beiden Institutionen, die nach dem 
Londoner Schuldenabkommen errichtet worden sind, 
sagte ich bereits, daß der Arbeitsanfall dort wesent-
lich geringer ist. Trotzdem besteht, glaube ich, im 
Augenblick keine Möglichkeit, eine Änderung vor-
zunehmen, weil, wie gesagt, diese Institutionen von 
allen Partnern — es sind inzwischen 34 — als ein 
wesentlicher Teil des gesamten Abkommens ange-
sehen werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine weitere  Zu-
satzfrage? — Dann komme ich zur Frage I/2 — des 
Herrn Abgeordneten Dr. Kohut —: 

Welche Gründe waren dafür maßgebend, daß die Bundes-
regierung das sowjetische Memorandum zunächst wochenlang 
geheimgehalten und dann ohne vorherige Information der zu-
ständigen Ausschüsse des Deutschen Bundestages der Presse 
übergeben hat? 

Abgeordneter Dr. Kohut ist anwesend. 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Die sowjetische Denkschrift, nach der der 
Herr Abgeordnete Dr. Kohut gefragt hat, ist dem 
deutschen Botschafter in Moskau am 27. Dezember 
übergeben worden. Sie ging am 30. Dezember 1961 
im Auswärtigen Amt ein. Eine Veröffentlichung 
war zunächst unter anderem deswegen nicht beab-
sichtigt, weil die Denkschrift bei ihrer Übergabe 
ausdrücklich als ein inoffizielles Dokument bezeich-
net worden war. 

Als jedoch in der Presse teils zutreffende, teils 
unrichtige Meldungen über den Inhalt der Denk-
schrift erschienen, entschloß sich die Bundesregie-
rung am 8. Januar zur Veröffentlichung, um allen 
weiteren Spekulationen den Boden zu entziehen. 
Eine vorherige Information der Ausschüsse des 
Bundestages war nicht möglich, weil der Entschluß 
zur Veröffentlichung angesichts der umlaufenden 
Meldungen schnell gefaßt werden mußte. 

(Abg. Wehner: Das ist eine tolle Sache!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage? 
— Bitte, Herr Abgeordneter. 

Dr. Kohut (FDP) : Herr Staatssekretär, ist durch 
den Druck der öffentlichen Meinung aus diesem 
inoffiziellen Papier in den Augen der Bundesregie

-

rung ein offizielles Papier, also eine amtliche Note 
geworden? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Der Charakter des Papiers hat sich durch die 
Tatsache, daß es veröffentlicht worden ist, und 
durch die Betrachtungen, die daran in der Öffent-
lichkeit angeknüpft worden sind, nicht geändert. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage! 

Dr. Kohut  (FDP) : Ist es 'tatsächlich so, daß die 
zuständigen Ausschüsse des Deutschen Bundestages 
nur aus Zeitmangel nicht unterrichtet wurden? Oder 
ist es so, daß hier in Fortsetzung einer durch den 
Herrn Bundeskanzler bisher praktizierten Gepflo-
genheit einfach die Ausschüsse des Deutschen Bun-
destages vernachlässigt wurden? 

(Rufe in der Mitte: Na! Na! — Abg. Rasner: 
Du sitzt auf der falschen Seite!) 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Die letzte Möglichkeit möchte ich entschie-
den zurückweisen, Herr Abgeordneter. Ich habe die 
Begründung dafür, daß die Ausschüsse nicht befaßt 
werden konnten, gegeben. Es handelt sich um die 
ersten Tage des neuen Jahres. Die Entscheidung 
mußte schnell getroffen werden. Eine Befassung der 
Ausschüsse war nicht möglich. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Wehner! 

Wehner (SPD): Herr Staatssekretär, Ihrer Ant-
wort auf die letzte Frage muß ich entnehmen, daß 
Sie mit Rücksicht auf die Feiertagsruhe der Aus-
schüsse deren Vorsitzende, Stellvertretende Vorsit-
zende und Obleute nicht informiert haben. Habe ich 
das richtig verstanden? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Insoweit haben Sie mich nicht richtig verstan-
den. Das anzudeuten lag mir fern. 
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Wehner (SPD) : Ich möchte Sie fragen, ob Ihnen 
bekannt ist, daß man auch die Feiertagsruhe stören 
kann und daß bei früheren Gelegenheiten der Vor-
gänger im Amt des Staatssekretärs des Auswärti-
gen Amtes oder „im" Auswärtigen Amt, wie das 
damals unterschieden wurde, auch während der 
Feiertage Ausschußvorsitzende und Fraktionsvor-
sitzende zur Information z. B. über deutsch-sowje-
tische Handelsvertragsverhandlungen, über Inter-
zonenhandelsabkommen eingeladen hat. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das  war aber 
keine Frage mehr, Herr Wehner!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Frageform war 
auf jeden Fall gewahrt. 

Wehner (SPD): Weiß der Herr Staatssekretär, 
daß sein Vorgänger es so gehandhabt hat? 

Dr. Carstens, Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts: Das ist bekannt, Herr Abgeordneter. Das 
Auswärtige Amt hat sicher nicht die Absicht, an 
dieser Praxis etwas zu ändern. 

.(Heiterkeit.) 

Wehner (SPD) : Besten Dank. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine weitere Zu-
satzfrage. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers des Innern. Zunächst 
die Frage II/1 — des Herrn Abgeordneten Ertl —: 

Treffen Meldungen in der italienischen Presse (z. B. 
„L'Espresso" vorn 6. August 1961) zu, daß Dienststellen der 
Bundesrepublik bei der Ermittlung von Personen behilflich 
waren, die in Südtirol Sprengstoffanschläge verübt haben? 

Bitte, Herr Bundesminister. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Im Einver-
nehmen mit den Herren Bundesministern des Aus-
wärtigen und der Justiz beantworte ich die Frage 
wie folgt. 

In den Fällen, in denen deutsche Strafverfol-
gungsbehörden Hinweise, auch von italienischer 
Seite, auf mit  Strafe  bedrohte Handlungen, z. B. 
illegale Waffen- und Sprengstofftransporte, erhiel-
ten, haben sie von Amts wegen Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet. In den Verfahren, die bei italieni-
schen Behörden anhängig sind, haben Dienststellen 
der Bundesrepublik bei der Ermittlung von Perso-
nen, die in Südtirol Sprengstoffanschläge verübt 
haben,  bisher nicht mitgewirkt. Eine Polizeidienst-
stelle hat lediglich eine italienische Anfrage, die 
die Feststellung der Identität eines in Italien fest-
genommenen illegalen Waffenhändlers zum Gegen-
stand hatte, beantwortet. Abgesehen von dieser 
Anfrage sind Ersuchen um Ermittlung derartiger 
Personen und Rechtshilfeersuchen von italienischen 
Justiz- oder Polizeibehörden nicht gestellt worden. 

Die Bundesregierung verurteilt Bombenattentate 
und Terroranschläge, gleichgültig, wo sie begangen 
werden, auf das schärfste. Die  zuständigen deut-
schen Behörden werden auch in Zukunft im Rah-

men der Gesetze alle Maßnahmen treffen, die zur 
Aufklärung und Feststellung einer auch nach deut

-

schem Recht strafbaren Handlung erforderlich sind. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Minister, Sie sprachen soeben 
von Polizeidienststellen. Es sind also keine deut-
schen Nachrichtendienste in diese Angelegenheit 
verwickelt? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Nein, ist 
mir nicht bekannt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe auf die 
Frage II/2 — des Herrn Abgeordneten Rutschke — : 

Welche Gründe sind dafür maßgebend, daß z. B in der Stadt 
Walldürn (Baden) Angehörigen der Bundeswehrverwaltung in 
Walldürn der Ortszuschlag nach Ortsklasse A gewährt wird, 
während alle anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
den Ortszuschlag nach Ortsklasse B erhalten? 

Die Frage wird mit dem Einverständnis des  Frage-
stellers schriftlich beantwortet. 

(Zuruf von der FDP: Ich wollte die Frage 
aufnehmen!) 

Herr Abgeordneter Rutschke hat  mitgeteilt, daß 
.er mit schriftlicher Beantwortung .einverstanden ist. 
Die Antwort des Herrn Bundesministers Höcherl 
vom 17. Januar 1962 lautet: 

Nach § 13 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes können Anla-
gen und Einrichtungen für Sonderzwecke durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates von 
der Ortsklasse ihrer Gemeinde ausgenommen und einer höheren 
Ortsklasse zugeteilt werden, wenn ihr Verbleiben in der Orts-
klasse ihrer Gemeinde eine erhebliche Härte bedeutet oder 
unabweisbare dienstliche Belange es erfordern. 

Auf Grund dieser Ermächtigung sind die Anlagen der Bundes-
wehr in Walldürn durch die Verordnung vom 14. August 1961  

(Bundesgesetzbl. II S. 1177) mit Zustimmung des Bundesrates 
der Ortsklasse A zugeteilt worden, weil hierfür unabweisbare 
dienstliche Belange anerkannt worden sind. 

Inwieweit ein Ausgleich geschaffen werden kann, wenn die 
Höherstufung von Anlagen und Einrichtungen für Sonderzwecke 
nach § .13 Abs. 3 des Bundesbesoldungsgesetzes zu Härten für 
die betreffende Gemeinde führt, wird vor der nächsten perio-
dischen Änderung des Ortsklassenverzeichnisses gemeinsam mit 
den Ländern geprüft werden. In diese Prüfung wird auch die 
Stadt Walldürn einbezogen werden. 

Ich rufe •auf 'die Frage II/3 — des Abgeordneten 
Jahn —: 

Teilt die  Bundesregierung die in der Debatte über die Regie-
rungserklärung vorgetragene Auffassung des Abgeordneten Dr. 
von Brentano, dem Schriftsteller Uwe Johnson müsse wegen 
seiner Auffassungen das Auslandsstipendium aberkannt werden? 

Herr Minister! 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Die Bun-
desregierung achtet selbstverständlich das verfas-
sungsmäßig garantierte Recht der freien Meinungs-
äußerung. Sie ist jedoch der Ansicht, daß ein 
deutscher Schriftsteller, der sich für das Sowjet-
zonen-Regime einsetzen oder die Schandtat der 
gewaltsamen Teilung Berlins verteidigen würde, 
keine besondere Förderung von seiten des Bundes 
durch ein Stipendium verdient. Insoweit teilt die 
Bundesregierung die Auffassung des  Herrn Abge-
ordneten Dr.  von Brentano. 

Die  umfangreiche öffentliche Diskussion über den 
Fall des Schriftstellers Uwe Johnson hat ergeben, 
daß Johnson bei dem umstrittenen Mailänder Ge- 
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Bundesinnenminister Höcherl 
spräch sich in seinem Diskussionsbeitrag nicht auf 
die Seite Ulbrichts gestellt und die Schandmauer 
nicht als „gut, vernünftig und sittlich" bezeichnet 
hat. Bei dieser Sachlage bat  die Bundesregierung 
keine Veranlassung gesehen, Maßnahmen zur Ab-
erkennung des Herrn Uwe Johnson schon im De-
zember 1959 zugesprochenen 'Stipendiums einzu-
leiten. Damit soll nicht gesagt sein, das alles, was 
Herr Johnson bei der Diskussion in Mailand ge-
äußert hat,  gebilligt werden kann. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine Zusatzfrage. 
Ich rufe auf die Frage II/4 — des Herrn Abgeord-

neten Sänger —: 
Welches ist der Grund dafür, daß Touristen aus Jugoslawien, 

die die Bundesrepublik Deutschland besuchen wollen, in der 
Regel mehrere Wochen warten müssen, ehe sie eine bei deut-
schen Behörden erbetene polizeiliche Aufenthaltsgenehmigung 
bekommen? 

Bitte, Herr Minister! 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Die jugo-
slawischen Staatsangehörigen benötigen für die Ein-
reise in die Bundesrepublik Deutschland einen Sicht-
vermerk gemäß § 3 Abs. 1 der Paßverordnung. Der 
Sichtvermerk ist von der vorherigen Zusicherung 
der Aufenthaltserlaubnis durch die Ausländer-
behörden abhängig. Die Ausländerbehörden unter-
stehen als Behörden der Länder nicht meiner Dienst-
aufsicht. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Sänger. 

Sänger (SPD) : Können Sie, Herr Bundesminister, 
auch darüber Auskunft geben, ob die Sichtvermerke 
bei Einreisen von Gesellschaften erforderlich sind? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Die Sicht-
vermerke sind grundsätzlich erforderlich, weil ein 
großer Teil der Einreisenden in Deutschland eine 
Arbeit aufzunehmen beabsichtigt. Das ist die eine 
Seite. Was die Einreise von Gesellschaften betrifft, 
haben gewisse Ereignisse in Stuttgart gezeigt, daß 
es sehr zweckmäßig ist, die Sichtvermerke zu ver-
langen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Noch eine Zusatz-
frage? 

Sänger (SPD) : Darf ich Ihrer Antwort entneh-
men, Herr Bundesminister, daß die Bundesregierung 
auch jugoslawischen Touristen Deutschland gern 
zeigen möchte? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ja. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe auf die 
Frage 1I/5 — des Herrn Abgeordneten Dr. Schäfer —: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, dem verfassungswidrigen 
Verlangen des Vorsitzenden der FDP-Fraktion auf Besetzung 
hoher Ministerialbeamtenstellen nach parteipolitischen Gesichts-
punkten zu entsprechen? 

Herr Minister! 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Die Bun-
desregierung wird sich bei der Besetzung hoher 
Ministerialbeamtenstellen im Rahmen des Grund-
gesetzes halten. Von dem Vorsitzenden der FDP-
Fraktion sind in diesem Zusammenhang keine For-
derungen gestellt worden, die nicht mit dem Grund-
gesetz vereinbar wären. 

(Abg. Rasner: Es ist doch nicht überall wie 
bei Zinn, Herr Schäfer!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage? 

Dr. Schäfer (SPD) : Sie können mir keine Frage 
stellen, Herr Rasner. — Darf ich folgende Frage 
stellen, Herr Bundesinnenminister: In der Veröffent-
lichung über die Koalitionsvereinbarung, so wie 
sie in den Zeitungen steht, heißt es — — 

(Zurufe von der CDU/CSU: Das ist keine 
Frage!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich nehme an, daß 
ist die Voraussetzung für eine Frage. 

Dr. Schäfer (SPD) : Herr Bundesinnenminister, 
darf ich um Ihre Meinung bitten darüber, ob sich 
Ihre Antwort mit der Veröffentlichung über die 
Koalitionsvereinbarung deckt? Dort heißt es: 

Die Koalitionspartner werden die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit auch sicherstellen durch 
eine angemessene Berücksichtigung beider Part-
ner bei der Besetzung von Positionen im öffent-
lichen Leben, bei denen die Bewerber unter Be-
rücksichtigung politischer Gesichtspunkte aus-
gewählt werden. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege Schäfer, dieser Passus, den Sie aus einer Zei-
tungsveröffentlichung entnehmen, ist ja vielleicht 
nicht die Fassung 

(Lachen bei der SPD; Zurufe: Vielleicht!) 

— vielleicht nicht ganz die Fassung, die vereinbart 
worden ist. Aber dieser Passus, den Sie verlesen, 
steht in keinem Widerspruch zu dem, was ich gesagt 
habe, und zwar deswegen, weil die ganze Koa-
litionsvereinbarung unter das Grundgesetz gestellt 
ist und weil ausdrücklich in einem Passus erklärt ist, 
daß sich kein einziger Teil mit dem Grundgesetz in 
Widerspruch setzen kann. 

Zweitens darf ich darauf hinweisen: Es ist eine 
Selbstverständlichkeit, daß das Recht des Kabinetts 
— und zwar das ausschließliche Recht des Kabi-
netts —, die Besetzung von entscheidenden Stellen 
für politische Beamte — um diesen Kreis dreht es 
sich — nach den Prinzipien ides Grundgesetzes vor-
zunehmen, in keiner Weise präjudiziert wird und 
worden ist. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage. 



Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 10. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 18. Januar 1962 	219 

Dr. Schäfer (SPD) : Herr Minister, teilen Sie 
meine Auffassung, daß es keine politischen Beamten 
gibt, die nach politischen Gesichtspunkten berufen 
werden, sondern daß politischer Beamter zu sein 
nach dem Bundesbeamtengesetz nur heißt, daß man 
ohne ein besonderes Verfahren abgerufen werden 
kann, d. h. in den einstweiligen Ruhestand versetzt 
werden kann, aber bei der Berufung nach § 8 des 
Bundesbeamtengesetzes und Art. 3 des Grundgeset-
zes keine parteipolitischen Gesichtspunkte entschei-
dend sein dürfen? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Schä-
fer, bei der Berufung sind keine parteipolitischen 
Gesichtspunkte entscheidend; aber ich muß Ihnen 
§ 31 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenrechtsrahmengesetzes 
in Erinnerung rufen, in dem es heißt: 

Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß der 
Beamte auf Lebenszeit jederzeit in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt werden kann, 
wenn er ein Amt bekleidet, bei dessen Aus-
übung er in fortdauernder Übereinstimmung mit 
den grundsätzlichen politischen Ansichten und 
Zielen der  Regierung stehen muß. 

Dr. Schäfer (SPD) : Und deshalb abberufen wer-
den kann ! 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Auch, aber 
das andere gilt auch. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Jahn. 

Jahn (SPD) : Herr Minister,  Sie  haben eben wie-
der den Koalitionsvertrag zitiert und dabei offen-
gelassen, ob da überhaupt eine richtige Fassung im 
Umlauf ist. Ich frage: Halten Sie es als Verfassungs-
minister um der Klarheit und Wahrheit unseres ver-
fassungsrechtlichen und verfassungspolitischen Le-
ben willen eigentlich nicht für notwendig, daß die 
wirklich gültige Fassung des Koalitionsvertrages 
nun endlich einmal der Öffentlichkeit bekanntgege-
ben wird? 

(Zustimmung bei 'der SPD.) 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege Jahn, zunächst habe nicht ich zitiert, sondern 
der  Herr Kollege Schäfer, und zwar hat er nicht den 
Koalitionsvertrag zitiert, sondern einen Abdruck in 
der Zeitung. Und drittens habe ich zu dieser Frage 
schon erklärt, daß es Sache der beteiligten Vertrag-
schließenden ist, welche Verträge sie veröffentlichen 
werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Rasner: Bringen Sie uns mal den von 
Hannover her! — Gegenrufe von der SPD. 
— Zuruf von der CDU/CSU: Zweierlei Maß 

geht doch nicht!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir kommen zur 
Frage II/6 — des Herrn Abgeordneten Dr. Atzen

-

roth —: 

Ist der Leiter einer Bundesdienststelle berechtigt, seinen Mit

-

arbeitern anläßlich seines Geburtstages einen Sonderurlaub zu 
gewähren? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege Atzenroth, die Antwort lautet: Nein. Ihre Frage 
ist offensichtlich ausgelöst durch die Pressemeldung, 
daß der Präsident des Bundeskartellamtes den An-
gehörigen seiner Behörde aus Anlaß seines 50. Ge-
burtstages am 25. Dezember 1961 zwei Tage Sonder-
urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr gewährt 
hat. Nach den Ermittlungen des Bundeswirtschafts-
ministeriums hat es sich nicht um einen Sonder-
urlaub, sondern um Dienstbefreiung zum Ausgleich 
für geleistete Überstunden gehandelt, die aus dienst-
lichen Gründen — nicht wegen des Geburtstages 
des Präsidenten — in die Zeit zwischen Weihnach-
ten und Neujahr gelegt worden ist, in der der Ar-
beitsanfall sowieso etwas andere Formen annimmt, 
als das im allgemeinen üblich ist. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Atzenroth! 

Dr. Atzenroth (FDP) : Ist die Dienstbefreiung 
dem gesamten Amt am gleichen Tage erteilt wor-
den? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Die Ermitt-
lungen haben ergeben, daß beim Bundeskartellamt 
aus vielerlei Gründen sowohl für die Beamten wie 
für die Angestellten und Arbeiter sehr viele Über-
stunden anfallen. Sie kennen ja die einschlägigen 
Vorschriften für diese drei Kategorien, daß alle ge-
leisteten Überstunden in sehr kurzen Fristen auszu-
gleichen sind. Ein kluger Präsident wird das in Zei-
ten legen, in denen der Arbeitsanfall so ist, daß die 
Öffentlichkeit von den Ausgleichsmaßnahmen we-
nig berührt wird, und das ist genau die Zeit zwi-
schen Weihnachten und Neujahr gewesen. Daß dies 
mit dem 50. Geburtstag des Präsidenten zusammen-
fiel, war ein besonderer Glücksfall für die Beteilig-
ten. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Atzenroth! 

Dr. Atzenroth (FDP) : Ich muß leider meine 
zweite Zusatzfrage in gleicher Weise wie die erste 
stellen, weil die erste nicht beantwortet worden ist. 
Ich habe gefragt, ob dieser Ausgleich für das ge-
samte Amt am gleichen Tage gegeben worden ist, 
so daß das Amt an diesem Tage geschlossen wer-
den mußte. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ich habe 
darüber keine Feststellungen getroffen, aber soviel 
ich weiß, sind die Dinge so, daß weniger ausge-
glichen worden ist, als Überstunden geleistet wor-
den sind. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Es folgt die  Frage 
II/7 — des Herrn Abgeordneten Felder —: 

Sind dem Herrn Bundesinnenminister die immer unhaltbarer 
werdenden Sicherheits- und Unterbringungsverhältnisse im Bun- 
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Vizepräsident Dr. Dehler 
des-Ausländerlager Zirndorf, die  nun auch durch eine Groß-
reportage der Süddeutschen Zeitung öffentliche Kritik in wei-
testem Ausmaße gefunden haben, bekannt? 

Bitte, Herr Bundesminister. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Mir ist 
selbstverständlich bekannt, daß die Sicherheits- und 
Unterbringungsverhältnisse im Sammellager für 
Ausländer in Zirndorf dringend einer Verbesserung 
bedürfen. Hierfür sind jedoch die bayerischen Be-
hörden zuständig, an die ich mich schon wiederholt 
gewandt habe. Die jüngsten Ausschreitungen im 
Lager Zirndorf habe ich, worüber die Presse be-
richtet hat, zum Anlaß genommen, den Herrn baye-
rischen Ministerpräsidenten um Abhilfe zu bitten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Felder. 

Felder (SPD) : Herr Minister, ist Ihnen be-
kannt, daß die Diskrepanz in den räumlichen Ver-
hältnissen bei der Unterbringung der Bundesdienst-
stelle im Lager Zirndorf und im Flüchtlingslager 
selbst außerordentlich groß ist? Und haben Sie aus 
der Veröffentlichung der Süddeutschen Zeitung ent-
nommen, daß allein 100 Flüchtlinge mehr unterge-
bracht werden könnten, wenn die bayerische Lager-
verwaltung einige Räume der Bundesdienststelle 
beziehen könnte? Ist Ihnen bekannt, was die Süd-
deutsche Zeitung nach einer genauen Kontrolle der 
Verhältnisse schrieb: 

Die bayerische Lagerverwaltung benötigt allein 
zehn Räume, die, falls sie von der Bundes-
dienststelle aufgegeben werden könnten, min-
destens 100 Flüchtlingen Unterkunft bieten 
würde. Aber die Bundesdienststelle hat es bis-
her verstanden, jeden Einbruch der Bayern in 
ihr Haus zu verhindern. 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege Felder, diese sehr lange Frage darf ich folgen-
dermaßen beantworten. 

Erstens, die Unterbringung der Bundesdienststelle 
entspricht den Grundsätzen, die der Bundesrech-
nungshof aufgestellt hat. Zweitens darf ich darauf 
hinweisen, daß von seiten des Bundes alles gesche-
hen ist, um die Unterkunftsverhältnisse zu verbes-
sern. Wie Ihnen bekannt sein wird, hat der Bund 
für 1,2 Millionen DM neue Unterkunftsgebäude im 
Lager errichtet, die leider von der bayerischen 
Flüchtlingsverwaltung für andere Zwecke verwen-
det worden sind, obwohl keine Notwendigkeit mehr 
hierfür besteht. Im übrigen scheinen mir die Unter-
kunftsverhältnisse der Bundesdienststelle im vor-
liegenden Falle nicht entscheidend zu sein, sondern 
mehr der Geist der Beteiligten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer weiteren 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Felder. 

Felder (SPD) : Halten Sie es also für eine zu-
friedenstellende Unterbringung, wenn sich 10 bis 
20 Personen in einem Raum befinden und wenn 
auch die Toilettenverhältnisse nicht einmal den pri-
mitivsten hygienischen Anforderungen entsprechen? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Herr Fiel-
der,  ich habe soeben erklärt, daß der Bund neue 
Unterkünfte gebaut hat und daß sie zur Verfügung 
stehen. Die Verwaltung des Lagers ist nicht Sache 
des  Bundes, sondern der bayerischen Verwaltung. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage II/8 — Ab-
geordneter Felder —: 

Ist der Herr Bundesinnenminister bereit, in Verbindung mit 
dem Land Bayern, der Stadt Zirndorf mid  dem Landkreis Fürth 
raschmöglichst eine eingehende Ü berprüfung des Bundes-Aus-
länderlagers Zirndorf zu veranlassen, wobei zu erwägen wäre, 
ob sich nicht — unter voller Wahrung der Grundsätze der 
Menschlichkeit — eine Neufassung der Asylrechts-Verordnung 
empfiehlt? 

Bitte, Herr Minister! 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Ich sehe 
keine offene Frage, die durch eine gemeinsame 
Überprüfung des Sammellagers für Ausländer durch 
den Bund und die bayerischen Behörden geregelt 
werden könnte. Für die hygienischen Verhältnisse 
und den Sicherheitszustand im Lager sind, wie-  ich 
bereits erwähnt habe, die bayerischen Behörden zu-
ständig. Das in, der Asylverordnung geregelte Aner-
kennungsverfahren hat bislang weder zu einer 
Überfüllung des Lagers geführt, noch ist es die 
Ursache der Unzuträglichkeiten im Lager. Deshalb 
besteht kein Anlaß zu einer Änderung der Asylver-
ordnung. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage II/9 — Ab-
geordneter Felder —: 

Sieht der Herr Bundesinnenminister keine Möglichkeit, das 
Entschädigungsverfahren für laufende Dokumentationskosten 
der Stadt Zirndorf im Bundes-Ausländerlager Zirndorf unbüro-
kratischer zu gestalten, etwa durch Pauschalierung mit nach-
folgender Gesamtabrechnung, wie sie der Bund früher dem 
Valkalager Nürnberg zubilligte? 

Bitte, Herr Minister!  

Höcherl, Bundesminister des Innern: Erstat-
tungsansprüche der .Stadt Zirndorf sind bislang stets 
auf Anforderung beglichen worden. Ich bin bereit, 
jeder anderen zweckmäßigen Regelung der Abrech-
nung zuzustimmen, wenn die Stadt Zirndorf ein sol-
ches Anliegen vorbringen sollte; aber bisher hat 
sie es nicht vorgebracht. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine Zusatzfrage. 
Frage II/10 — Abgeordneter Dr. Bucher —: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um zu vermeiden, 
daß Beamte mit demselben Aufgabengebiet im Bundes- und 
Landesbereich verschieden besoldet werden? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Die unter-
schiedliche Höhe der Besoldung von Beamten des 
Bundes und einiger Länder bei gleichen Ämtern 
läßt sich nur dadurch vermeiden, daß Rahmenvor-
schriften des Bundes Höchstsätze der Besoldung in 
den einzelnen Besoldungsgruppen für die Länder 
verbindlich festlegen. Solche Höchstsätze waren be-
reits im Reich im Jahre 1931 und im Bund durch 
das Gesetz von 1951 vorgeschrieben. Das Bundes-
verfassungsgericht hat jedoch 1954 entschieden, daß 
die Bundesregelung durch den Art. 75 des Grund-
gesetzes nicht gedeckt sei. Eine Harmonisierung des 
Besoldungsrechts bei Bund und Ländern, wie sie 
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Bundesinnenminister Höcherl  
dem Fragesteller in Übereinstimmung mit den Zie-
len der Bundesregierung vorschwebt, läßt sich nur  

durch eine Änderung dieser Grundgesetzvorschrift  

erreichen. Der  Bundesminister des Innern wird sich  
aus Anlaß der für das Frühjahr dieses Jahres in  
Aussicht genommenen Vorlage einer Besoldungs-
novelle für eine früher bereits in einem Gesetzent-
wurf des Bundesrates vorgeschlagene Verfassungs-
änderung einsetzen. Der Spielraum für eigene be-
soldungsgesetzliche Regelungen der Länder soll da-
bei nicht stärker, als zur Harmonisierung absolut  

notwendig ist, eingeengt werden.  

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Bucher! 

Dr. Bucher (FDP) : Sieht die Bundesregierung 
zur Zeit keine Möglichkeit, außer auf dem Weg 
einer Grundgesetzänderung — etwa durch Verein-
barungen mit den Ländern —, zu einer Regelung zu 
kommen, die es vermeidet, daß immer wieder ver-
schieden vorgeprellt wird? 

Höcherl, Bundesminister des Innern: Solche 
Verhandlungen sind laufend im Gange. Sie konnten 
bisher nicht abgeschlossen werden, weil eine ganze 
Reihe von Ländern differierende Standpunkte ein-
nehmen. Er bestehen aber nach der letzten Finanz-
ministerkonferenz gewisse Aussichten dafür, daß 
sich der Bundesrat einer Änderung des Art. 75 GG 
geneigt zeigt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Frage IV aus  
dem Geschäftsbereich des Bundesministers der 
Finanzen, gestellt von Herrn Abgeordneten Herms-
dorf, wird in Verbindung mit der Frage VI/3 des 
Abgeordneten Hansing aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten beantwortet, und zwar durch den Herrn 
Bundesminister der Finanzen: 

Ist die Bundesregierung bereit, die zur Erhaltung der deut-
schen Hochseefischerei zwingend notwendigen Maßnahmen, 
nämlich 

a) Subventionen, 
b) Finanzhilfen für Neubauten, 
c) Abwrackprämien, 
als eine organische Einheit anzusehen und mit den notwendigen 
Mitteln durchzuführen? 

Wann gedenkt die Bundesregierung auf Grund des Berichtes  
über Stellung und Lage der Seefischerei vom 26. Juni 1961 — 
Drucksache 2935 der 3. Wahlperiode — den versprochenen und 
immer noch ausstehenden Tell V — Schlußfolgerungen — be-
kanntzugeben?  

Bitte, Herr Minister! 

Dr. Starke,  Bundesminister der Finanzen: Ich 
darf im Einvernehmen mit dem Herrn Bundesmini-
ster für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu-
nächst die Frage IV — des Herrn Abgeordneten 
Hermsdorf — beantworten.' 

Die beteiligten Bundesministerien sind sich mit 
den beteiligten Ministern und Senatoren der Kü-
stenländer darüber einig, daß Hilfsmaßnahmen für 
die deutsche Seefischerei getroffen werden sollen. 
Mittel dafür sind im Entwurf des Haushaltsplans 
1962 vorgesehen. Über Art und Umfang der erfor-
derlichen Hilfen entscheidet das Haushaltsgesetz 
1962.  

 
Folgende Finanzhilfen aus Bundesmitteln sind 

vorgesehen:  

Gewährung von Neubaudarlehen aus Bundesmit-
teln mit erleichterten Rückzahlungsbedingungen, 

Zahlung von Abwrackprämien, 

Erweiterung der Zinssubventionen für Fremd-
mittel, 

Fortsetzung der Gasölverbilligung, 

Erhöhung der Haushaltsansätze für die Erschlie-
ßung neuer Fanggründe, für die wissenschaftliche 
Meeresforschung und für Fischereischutzboote, 

Zuführung weiterer Bundesmittel an den Kutter-
darlehensfonds. 

Diese verschiedenen Hilfsmaßnahmen ergänzen 
sich gegenseitig und bilden ein wirksames Gesamt-
programm zugunsten der deutschen Seefischerei. 

Im Rahmen der Gesamtuntersuchung über die 
Lage der Seefischerei prüfen das Bundesernährungs- 
und das Bundesfinanzministerium noch, inwieweit 
die Strukturmaßnahmen, die ich erwähnt habe, 
durch sonstige Hilfen für die Seefischerei ergänzt 
werden müssen. 

Die Frage des Herrn Abgeordneten Hansing, VI/3, 
beantworte ich wie folgt, und zwar gleichfalls im 
Einvernehmen mit dem Herrn Bundesernährungs-
minister. Diese Frage steht im Sachzusammenhang 
mit der Frage des Herrn Abgeordneten Hermsdorf, 
befaßt sich also auch mit der Seefischerei. 

Der Teil V — Schlußfolgerungen — zu dem Be-
richt über Stellung und Lage der Seefischerei vom 
26. Juni 1961, Bundestagsdrucksache 2935, wird dem 
Bundestag vorgelegt, sobald entschieden ist, inwie-
weit die vorgesehenen Strukturmaßnahmen, die ich 
vorhin erwähnt habe, noch durch sonstige Hilfen 
für die Seefischerei ergänzt werden müssen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Hermsdorf! 

Hermsdorf (SPD): Herr Minister, ist Ihre Be-
merkung, daß Sie prüfen, ob man über die bisheri-
gen Maßnahmen hinaus noch zu bestimmten, sagen 
wir, Subventionen irgendwelcher Art kommen 
müsse, eine positive Zusage, und inwieweit steht 
sie im Einklang mit den Unterhaltungen, die Sie mit 
den zuständigen Ministern und Senatoren der Län-
der und dem Verband der Hochseefischerei gehabt 
haben?  

Dr. Starke, Bundesminister der Finanzen: Ich 
habe eine sehr eingehende Unterhaltung mit den zu-
ständigen Ministern und Senatoren der Küstenlän-
der gehabt. Wir haben eine gemeinsame Presse

-

erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, daß zur Zeit 
geprüft wird, wieweit die Strukturmaßnahmen durch 
sonstige Hilfen ergänzt werden müssen. Dabei wird 
das Wort „Subventionen" besser vermieden, weil 
die Beteiligten es selber nicht gern hören wollten, 

(Lachen bei der SPD) 
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Bundesfinanzminister Dr. Starke 
weil sie — und auch ich —die  Dinge etwas anders 
ansehen, weil besondere Gründe vorliegen, diese 
Dinge zu prüfen. 

Ich gebe Ihnen keine Zusage, sondern erkläre: 
wir prüfen zur Zeit, was man tun kann. Ich wüßte 
nicht, wie ich Ihnen die Zusage geben sollte. Ich 
kann sie doch nicht .der Höhe nach beziffern, weil 
die Dinge noch in der Untersuchung sind. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Hermsdorf! 

Hermsdorf (SPD) : Herr Minister, auch wenn  Sie 
keine Zusage geben können, bis zu welcher Höhe 
weitere Hilfsmaßnahmen vorgesehen sind, hätte ich 
von Ihnen gern die Frage beantwortet: sind Sie 
denn entschlossen, weitere Hilfe zu gewähren? 

Dr. Starke, Bundesminister der Finanzen: Ich 
beantworte das wie folgt. 

Ich bin fest entschlossen, alles Notwendige—auch 
über das hinaus, was jetzt von mir vorgelesen wor-
den ist — zu tun. Die Dinge sind zur Zeit im Sta-
dium sozusagen der Enduntersuchung, weil ja schon 
Vorberatungen stattgefunden haben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Müller-Hermann! 

Müller-Hermann (CDU/CSU) : Herr Minister, 
kann von Ihrer Seite eine Zusage oder eine Erklä-
rung abgegeben werden, ob die Bundesregierung 
mit der Kommission der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft Verhandlungen führt, um zwei wesent-
liche Übelstände abzustellen: erstens den, daß in 
der Bundesrepublik die Einfuhr von Seefischen völ

-

lig liberalisiert ist, während die Anlandung von 
Fischen mit deutschen Fahrzeugen in den Ländern 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die 
Einfuhr von Seefischen aus der Bundesrepublik weit-
gehenden Beschränkungen unterliegt, und zum an-
deren den, daß in einem großen Teil der übrigen 
Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
der Seefischerei sehr erhebliche Subventionen ge-
währt werden,  die  eine völlig verzerrte Wettbe-
werbsgrundlage innerhalb der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft zum Nachteil der deutschen See-
fischerei verursachen? 

Dr. Starke, Bundesminister der Finanzen: Ich 
beantworte die Frage wie folgt. 

Ich habe mich mit den Einzelheiten dieser schwie-
rigen Frage und zugleich schwierigen Lage der See-
fischerei sehr genau beschäftigt. Ich bin fest über-
zeugt, daß wir bei der EWG-Kommission vorstellig 
werden müssen, um die mir bekannten und von 
Ihnen hier dargestellten Umstände abzustellen. 

Darüber hinaus werden wir auch bei den anderen 
Ländern, die nicht der EWG angehören, überprüfen, 
inwieweit und in welcher Höhe die Subventionen 
gezahlt werden. Die Unterlagen sind zum Teil vor-
handen, aber noch nicht vollständig, und ich be

-

stätige, daß diese Subventionszahlungen in anderen 
Ländern, die nicht gegebene Gleichberechtigung 
unserer Seefischer in den ausländischen Häfen, mit 
die Grundlage sind für die Schwierigkeiten, die sich 
bei der deutschen Seefischerei ergeben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine weitere 
Frage. 

Ich rufe auf die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Wirtschaft, zunächst die 
Frage V/1 — des Abgeordneten Dr. Kohut —: 

Von welchen öffentlichen Bauvorhaben hat die Bundesregie-
rung entsprechend der von Staatssekretär Westrick in der 151. 
Sitzung des 3. Deutschen Bundestages am 15. März 1961 ge

-

gegebenen Zusage Abstand genommen? 

Bitte, Herr Staatssekretär!  

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Auf die Anfrage von Herrn 
Dr. Kohut bezüglich der Zurückstellung von öffent-
lichen Bauaufträgen darf ich folgendes erwidern. 

Die Bundesregierung hat im Sommer 1961 mit den 
Länderregierungen wiederholt und eingehend über 
Maßnahmen beraten, die zu einer Beruhigung der 
Baukonjunktur und zu einer Stabilisierung der Preise 
führen könnten. Im Sinne der wiederholten dringen-
den Empfehlungen der Bundesregierung an die 
öffentlichen Bauträger wurden in vielen Fällen Bau-
aufträge bzw. Ausschreibungen aufgehoben, zurück-
gezogen oder zurückgestellt. 

Wegen der kurzen für die Beantwortung dieser 
Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit habe ich 
nur einige Beispiele für die Zurückstellung solcher 
Bauaufträge zur Hand, und ich nenne in diesem Zu-
sammenhang den Neubau des Landesarbeitsamtes 
Nordbayern in Nürnberg, Stahlbetonhallen in 
Eckernförde, den Neubau des Arbeitsamtes in Kemp-
ten, Werkstattbau in Wilhelmshaven, Bauvorhaben 
in Hontheim/Rheinland-Pfalz, das Leuchtenberg-
Palais in München, den Erweiterungsbau des Bun-
desministeriums für Wirtschaft, Truppenunterkünfte 
in Frankenberg, den Neubau der Arbeitsvermitt-
lungsstelle in Frankfurt. 

Bei einer Reihe von Bauvorhaben wurde eine 
Zurückstellung dadurch bewirkt, daß die sogenann-
ten Mittelbewilligungsbescheide mit der Auflage 
erteilt wurden, die Bauten nicht in der Hochsaison, 
sondern in den bauschwachen Monaten November 
bis März durchzuführen. Das führte z. B. zu einer 
Verlagerung der Baudurchführung bei dem Erwei-
terungsbau (der Physikalisch-Technischen Bundesan-
stalt in Braunschweig, dem Neubau des Bundes-
amtes für Bodenforschung in Hannover, kleineren 
Baumaßnahmen im Bereich des Bundeswirtschafts-
ministeriums, Lehrlingswerkstätten in Münster, 

Springe, Osnabrück. 

Die Empfehlung der Bundesregierung an die 
öffentlichen Bauträger ging auch dahin, bei über-
höhten Preisforderungen in verstärktem Maße aus-
ländische Angebote zu berücksichtigen. Das führte 
dazu, daß der Neubau des Bundesministeriums für 
Verteidigung auf (der Bonner Hardthöhe, das L and-
gericht in Konstanz, zahlreiche Neubauwohnungen 
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Staatssekretär Dr. Westrick  
in Kehl und der Neubau der Papierfabrik Waldhut 
an ausländische Firmen vergeben wurden. 

Auch die Einschaltung der Baukoordinierungsaus-
schüsse hat in zahlreichen Fällen zu einer Zurück-
stellung von Bauaufträgen geführt. Als Beispiel 
erwähne ich das Postscheckamt in Karlsruhe. Auf 
Wunsch können hier weitere Beispiele beigebracht 
werden. 

Herr Präsident, darf ich gleich die zweite Frage, 
die mit der ersten zusammenhängt, beantworten? 

Dr. Kohut (FDP) : Darf ich eine Zusatzfrage stel-
len?  

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter  
Dr. Kohut zu einer Zusatzfrage!  

Dr. Kohut (FDP) : Hat man im Sinne meiner  
Frage auch daran gedacht, den geplanten Umbau  

des Plenarsaales des Deutschen Bundestages zurück-
zustellen?  

(Abg. Dr. Mommer: Das ist doch unsere  
Sache und nicht Sache der Regierung! — 
Zurufe von der SPD: Sehr richtig! — Abg.  
Dr. Mommer: Wie können Sie eine solche  

Frage stellen?!)  

Dr. Westrick, Staatssekretär dm  Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, ich  

glaube, daß die Antwort im Sinne des soeben 
gemachten Zwischenrufs zu geben ist. Ich bin aber  

gern bereit, die Frage noch einmal zu überprüfen.  

Darf ich dann die zweite Frage beantworten?  

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir kommen dann  
zur zweiten Frage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Kohut: 

Welche Auswirkungen haben sich hieraus auf die Preisgestal-
tung auf dem Baumarkt gezeigt? 

Bitte, Herr Staatssekretär.  

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Die Frage 2 beantworte ich 
wie folgt. Die zivilen Bundesbauvorhaben haben am 
gesamten Bauvolumen des Jahres 1961 einen Anteil 
von rund 5 % .  Infolgedessen läßt sich keine exakte 
Aussage darüber machen, ob die Restriktionen die-
ses geringen Anteils preislich dämpfende Wirkun-
gen gehabt haben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter  
Dr. Brecht zu einer Zusatzfrage!  

 
Dr. Brecht (SPD) : Herr Staatssekretär, Sie haben  

vorhin von  den  Baukoordinierungsausschüssen und  
ihrer Wirksamkeit gesprochen. Ist das Ministe-
rium wirklich mit den Ergebnissen der Arbeit der  
Baukoordinierungsausschüsse sehr zufrieden, und  

können Sie bestätigen, daß die Baukoordinierungs-
ausschüsse eine fühlbare Einwirkung auf die Bau-
preise erzielt haben?  

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Ich glaube, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit sagen  
zu dürfen, daß die Ergebnisse der Arbeiten der  
Baukoordinierungsausschüsse durchaus beachtlich  

und zufriedenstellend sind.  

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage  
.des Herrn Abgeordneten Dr. Brecht!  

Dr. Brecht (SPD) : Halten Sie  es  wirklich für  
sehr richtig, zu sagen, daß die Arbeit der Baukoor-
dinierungsausschüsse sehr wirksam und erfolgreich 
gewesen sei, nachdem festgestellt werden muß, daß  

die Baupreise im Verlauf eines Jahres um 9,3 %  

gestiegen sind?  

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, der  

Preisanstieg ist nach meiner Meinung nicht etwa da-
durch verursacht worden, daß die Baukoordinie-
rungsausschüsse nicht zufriedenstellend gearbeitet  

hätten, sondern auf andere Elemente zurückzufüh-
ren.  

(Abg. Dr. Brecht meldet sich zu einer weite

-

ren Frage.)  

Vizepräsident Dr. Dehler: Sie haben Ihre  
Möglichkeiten erschöpft. — Herr Abgeordneter Dr.  

Atzenroth zu einer Zusatzfrage!  

Dr. Atzenroth (FDP) : ist das Gesamtvolumen  
der öffentlichen Hand im Jahre 1961 gegenüber dem  

Jahre 1960 gestiegen?  

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Ich glaube ja. Ich kann Ihnen  

im Augenblick die exakten Zahlen nicht nennen,  

aber es ist angestiegen.  

Dr. Atzenroth (FDP) : Worin liegt der von Ihnen  
in der Beantwortung der Frage des Herrn Abge-
ordneten Kohut dargelegte Erfolg Ihrer Bemühun-
gen?  

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, die  

Nachfrage wäre ohne Wirkung der Baukoordinie-
rungsausschüsse zweifellos erheblich größer gewe-
sen. Ich habe Ihnen nur einige Beispiele genannt,  

mich aber erbötig gezeigt, Ihnen nachträglich eine  

Reihe von weiteren Beispielen zu geben. Es bedarf  
aber natürlich einer Nachfrage bei den örtlichen  
Bauämtern. Diese Antwort ist nicht in wenigen Ta-
gen hier zu erbringen.  

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter  
Büttner zu einer Zusatzfrage! 

Büttner (SPD) : Herr Staatssekretär, sind weitere 
und schärfere Maßnahmen geplant, die eine Bau-
preissteigerung verhindern? 
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Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Angesichts der im Jahre 1961 
sichtbar und fühlbar gewordenen Preissteigerungen 
bemüht sich die Bundesregierung in weiteren Be-
sprechungen, neue Maßnahmen wenigstens so zu 
überlegen, daß wir uns auf solche Dinge vorberei-
ten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Büttner! 

Büttner (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich Sie 
fragen, in welche Richtung diese Bemühungen lau-
fen? 

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Ich bedaure, Herr Abgeord-
neter, Ihnen diese Antwort nicht geben zu können, 
ohne gleichzeitig die Gefahr einer wirtschaftspoliti-
schen Schädigung dieser Bemühungen in dem B e-
reich zu begründen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Harnacher! 

Harnacher (SPD) : Darf ,ich mir die Frage erlau-
ben, ob bei Ihren Überlegungen auch die Industrie 
einbezogen ist, damit sie sich bei Bauten auf das 
notwendige Maß beschränkt? 

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini

-

sterium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, die in-
dustriellen Bauten sind ebenso wie die übrigen 
Bauten in den Bereich des Einflusses der Baukoor-
dinierungsausschüsse einbezogen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere 
Frage? 

Hamacher (SPD) : Sind Sie nicht mit mir der 
Auffassung, daß gerade die Koordinierungsaus-
schüsse bei ihrer Arbeit deutlicher auf die Industrie 
einwirken sollten, hier das notwendige Maß zu 
halten? 

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Herr Abgeordneter, alles 
Menschenwerk ist verbesserungswürdig und sicher 
auch verbesserungsbedürftig. Wir werden gerne, 
Ihrer Anregung folgend, auch über diese Dinge mit 
den Baukoordinierungsausschüssen Fühlung aufneh-
men. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Koch! 

Dr. Koch (SPD) : Herr Staatssekretär, darf ich 
mir die Frage erlauben, ob Sie nicht der Auffassung 
sind, daß die Aufhebung des unglaublicherweise im-
mer noch vorhandenen Einfuhrzolls für Fertighäu-
ser etwa aus den nordischen Ländern zu einer Sen-
kung der Baupreise möglicherweise beitragen 
könnte, und warum dieser Zoll nicht aufgehoben ist? 

Dr. Westrick, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Wirtschaft: Wir sind mit den zustän-
digen Ministerien über die Frage der Zollregelung 
für die Einfuhr von Fertighäusern in Verbindung. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich trage nach, daß 
die Frage des Herrn Abgeordneten Memmel aus 
dem Geschäftsbereich des 'Bundesministers der 
Justiz im Einverständnis mit dem Fragesteller 
schriftlich beantwortet wird. Die Frage lautet: 

ist der Bundesregierung etwas bekannt über ein Sammelver-
fahren wegen Totschlags gegen alle Oberlandesgerichtspräsiden-
ten  und Generalstaatsanwälte, soweit sie 1941 im Amte waren 
und jetzt noch am Leben sind? 

Die Antwort des Herrn Staatssekretärs Dr. Strauß 
vom 16. Januar 1962 lautet: 

Der wegen Teilnahme am Euthanasie-Programm in Unter-
suchungshaft befindliche Professor Heyde verteidigt sich unter 
anderem wie folgt: Am 23. April 1941 habe in Berlin eine Ta-
gung aller deutschen Oberlandesgerichtspräsidenten und General-
staatsanwälte stattgefunden, bei ,der der damals mit der Füh-
rung der Geschäfte des Reichsministers der Justiz beauftragte 
Staatssekretär Dr. Schlegelberger den Vorsitz geführt und an 
der auch Reichsgerichtspräsident Bumke teilgenommen habe. 
Auf dieser Tagung habe er — Professor Heyde — einen Vor

-

trag über das Euthanasie-Programm gehalten; keiner der An-
wesenden habe dabei gegen seine Ausführung Stellung genom-
men. Er habe deshalb die Euthanasie nicht für rechtswidrig 
gehalten. 

Diese Erklärung führte dazu, ,die Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens gegen Dr. Schlegelberger sowie die Oberlandes-
gerichtspräsidenten und  Generalstaatsanwälte zu erwägen. Am 
13. September 1960 traf der Generalbundesanwalt durch seinen 
Vertreter folgende Verfügung: 

„Die Staatsanwaltschaft Stuttgart  hat gemäß § 143 Abs. 3 
GVG die Verfolgung des Dr. Franz Schlegelberger und der 
übrigen Beschuldigten wegen Beihilfe zum Mord zu über-
nehmen." 

Das Verfahren ist gegen die meisten Beschuldigten noch an-
hängig. Gegen einzelne Beschuldigte ist es inzwischen einge-
stellt worden, weil sich ihre Teilnahme an der Tagung nicht 
feststellen läßt; die Sitzungsniederschrift der Tagung der Ober-
landesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte vom 
23./24. April 1941, die sich in den Akten des ehemaligen Reichs-
justizministeriums befindet, enthält keine Anwesenheitsliste. 
Auch ist weder der Vortrag Dr. Heydes noch ein Vermerk 
darüber in den Akten enthalten, ob die Ausführungen Wider-
spruch fanden oder ohne Aussprache zur Kenntnis genommen 
wurden. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich .des Bundesministers für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten. Ich rufe auf die  Frage VI/1 
— des Abgeordneten Dr. Imle —: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß eine vertikale 
Integration der Landwirtschaft bis in die der Urproduktion 
nachgelagerten Stufen der Be- und Verarbeitung mit den 
marktwirtschaftlichen Prinzipien vereinbar ist? 

Das Wort hat der Herr Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich darf die Frage wie folgt 
beantworten. In der Regierungserklärung vom 
29. November 1961 wird unter anderem folgendes 
ausgeführt: 

Wir wollen daher die Landwirtschaft in ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch die 
Landbevölkerung in ihrer Sozial- und Lebens-
ordnung fördern. In verstärktem Maße wird 
jedoch der Selbsthilfewille der Landbevölkerung 
unterstützt werden, insbesondere da, wo sich 
eine Anpassung der Erzeugung, des Angebots 
und des Absatzes an veränderte Umweltbe-
dingungen oder Marktverhältnisse als notwen-
dig erweist. 

Die Bundesregierung bejaht daher die zu Punkt 
gestellte Frage. Sie sieht keinen begründeten An- 
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Bundesminister Schwarz 
laß zu der Annahme, daß Maßnahmen der vertika-
len Integration in der Landwirtschaft mit der wirt-
schaftspolitischen Grundkonzeption nicht in Einklang 
stehen könnten. Marktwirtschaftliche Prinzipien 
werden dadurch nicht verletzt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
wird nicht gestellt. Ich rufe auf die Frage VI/2  — 
des  Abgeordneten Dr. Imle —: 

Hat die Bundesregierung gegebenenfalls die Absicht, die zur 
vertikalen Integration der Landwirtschaft notwendigen Mittel 
bereitzustellen und aus welchen Titeln bzw. Fonds? 

Das Wort zur Beantwortung hat der Herr Mini-
ster. 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Zu Frage 2 ist die Bundesre-
gierung der Auffassung, daß es sich hierbei in erster 
Linie um wirtschaftliche Selbsthilfemaßnahmen der 
Landwirtschaft handelt. Die Frage, ob im Rahmen 
des Grünen Plans 1962 besondere Maßnahmen in 
dieser Richtung vorzusehen sind, kann zur Zeit noch 
nicht beantwortet werden, da die Vorarbeiten für 
den Haushalt 1962 noch nicht abgeschlossen sind. 
Sofern derartige Überlegungen in Betracht kommen 
sollten, wird eine Regelung angestrebt, die den 
Interessen aller beteiligten Wirtschaftsgruppen ge-
recht wird. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Imle! 

Dr. Imle (FDP) : Trifft es zu, Herr Bundesmini-
ster, daß bei der Förderung der Veredelungswirt-
schaft landwirtschaftlicher Produkte neu zu errich-
tende Unternehmen unabhängig von der Rechts-
form ohne Unterschied gefördert werden? 

Schwarz,  Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Abgeordneter, wir wer-
den nach einer Regelung suchen, die eine gleich-
mäßige und gerechte Behandlung aller Wirtschafts-
kreise, sowohl der Genossenschaften wie der übri-
gen Teile der  Wirtschaft, gewährleistet. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere  Zu-
satzfrage des Abgeordneten Imle. 

Dr. Imle (FDP) : Treffen Presseberichte zu, wo-
nach zum Aufbau genossenschaftlicher Veredelungs-
einrichtungen den Inhabern landwirtschaftlicher Be-
triebe im Rahmen eines Hofkredits bis zu 5000 DM 
mit der ausdrücklichen Auflage bewilligt werden, 
daß sie zum Erwerb genossenschaftlicher Anteile zu 
verwenden sind, bei einer Verbilligung des Kredits 
auf 3 %, wobei die Differenz zu dem ursprünglichen 
Bankzinssatz bis zu 6,5 % aus öffentlichen Mitteln 
ersetzt werden soll? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Abgeordneter, es han-
delt sich hier um einen der vielen Vorschläge, die 
uns zugänglich gemacht sind, um zur Beurteilung 
der Angelegenheit Material zu bekommen. Es ist 
darüber nicht entschieden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Frage 4 — des 
Herrn Abgeordneten Logemann — : 

Hält die Bundesregierung den Leiter der Forschungsstelle für 
bäuerliche Familienwirtschaft für die Leitung seiner Forschungs-
stelle noch geeignet, nachdem er in Presseveröffentlichungen 
Tendenzen offenbart hat, die mit den Zielen des Landwirt-
schaftsgesetzes unvereinbar erscheinen? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich darf folgende Antwort 
geben: Die Forschungsstelle für bäuerliche Fami-
lienwirtschaft ist eine selbständige juristische Per-
son in der Form des eingetragenen Vereins. Der 
Bund ist nicht Mitglied dieses Vereins und hat da-
her keinen direkten Einfluß auf die Wahl der Vor-
standsmitglieder. Der Bundesregierung ist aber be-
kannt, daß die Organe der Forschungsstelle sich mit 
der Prüfung der Frage beschäftigen, die von Herrn 
Abgeordneten Logemann aufgeworfen worden ist. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Logemann. 

Logemann (FDP) : Herr Minister, teilen Sie da-
mit nach Ihren Ausführungen die Auffassungen des 
Leiters der Forschungsstelle für bäuerliche Fami-
lienwirtschaft, die er kürzlich vertreten hat, und 
sind Sie der Meinung, daß sie geeignet sind, den 
bäuerlichen Familienbetrieb in der EWG zu stärken 
und für die Zukunft zu erhalten? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Abgeordneter, wenn 
ich Sie recht verstanden habe, lautet Ihre Frage, ob 
ich mit der Person des Leiters unter den gegebenen 
Verhältnissen einverstanden bin. 

Ich möchte darauf antworten, daß es sich hierbei 
um eine Angelegenheit handelt, die uns nicht direkt 
angeht, sondern uns lediglich insoweit beschäftigt, 
als die Forschungsstelle insgesamt mit ihrem Leiter 
Arbeiten ausführt, die unseren Vorstellungen ent-
sprechen. Sie sollen uns sachlich fundierte Grund-
lagen geben für die Erfüllung unserer Aufgaben. 
Ich darf sagen, daß die Aufträge, die erteilt wur-
den, zu unserer Zufriedenheit erledigt wurden. Wir 
müssen einen Unterschied machen zwischen der 
persönlichen Meinung eines Leiters und der Arbeit 
eines Instituts. Die Meinung des Leiters, soweit sie 
sich auf wissenschaftliche oder politische Überzeu-
gungen gründet, zu kritisieren, ist nicht unsere Auf-
gabe. Aufgabe unserer Kritik kann nur sein, die 
Arbeitsweise des Instituts als solche unter die Lupe 
zu nehmen. Hier haben wir keinen Anlaß zu irgend-
einer Beschwerde. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Logemann. 

Logemann (FDP) : Herr Minister, ist Ihnen be-
kannt, daß diese Forschungsstelle für bäuerliche 
Familienwirtschaft besonders auf Initiative Ihres 
Amtsvorgängers, des Herrn damaligen Ministers 
Lübke, entstanden ist? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Jawohl, das ist mir bekannt. 
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Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Schmitt-Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Darf ich also, 
Herr Minister, mit Freude aus Ihrer Antwort an den 
Herrn Abgeordneten Logemann entnehmen, daß Sie 
die Methode, Wissenschaftler in ihrer Existenz zu 
bedrohen, ablehnen und für die Freiheit der Wissen-
schaft und der Forschung hier eintreten? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ja. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
SPD [zum Abg. Logemann] : Doll! — Das isst 
ein Skandal! — Weitere Zurufe von der 
SPD. — Abg. Dr. Mommer: Die Frage war 
gar nicht zulässig! — Weiterer Zuruf von 
der SPD: So werden Leute abgeschossen! 
— Abg. Dr. Mommer: Das war „grüne Er

-

pressung"! — Weiterer Zuruf von der SPD: 
Erpressung!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe auf die 
Frage VI/5 — des Herrn Abgeordneten Schmidt 
(Gellersen) —:  

Ist die Bundesregierung bereit, darüber Auskunft zu geben, 
ob und wann die Stelle des Staatssekretärs im Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten besetzt wer-
den wird? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich darf auf die Frage wie 
folgt anworten: 1. Die Frage, ob die Stelle des 
Staatssekretärs im Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten besetzt werden 
wird, ist zu bejahen. 

(Heiterkeit.) 

2. Der Zeitpunkt, wann diese Stelle besetzt wird, 
kann noch nicht genau genannt werden. Wie 
bekannt ist, sind mehrere Staatssekretärstellen zu 
besetzen. Hierzu sind die notwendigen Schritte ein-
geleitet. Das Bundeskabinett wird sich in Kürze mit 
dieser Frage befassen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt (Gellersen). 

Dr. Schmidt (Gellersen) (SPD) : Trifft es zu, daß 
bei der durch die wochenlangen Verhandlungen in 
Brüssel erzwungenen Abwesenheit des Bundesmini-
sters für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die 
dringenden Arbeiten dieses Ressorts deshalb nicht 
befriedigend fortgeschritten sind, weil diese Stelle 
unbesetzt war? 

Schwarz, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Nein, Herr Abgeordneter! 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Frage aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Arbeit 
und Sozialordnung ist von dem Fragesteller, dem 
Herrn Abgeordneten Ertl, zurückgestellt worden. 

Wir kommen dann zur Frage des Herrn Abgeord-
neten Dr. Mommer aus dem Geschäftsbereich des 
Bundesministers der Verteidigung: 

Ist es richtig, daß Herr Dr. med. Werner Blunde, Angehöriger 
des Jahrgangs 1922, vom Kreiswehrersatzamt Heilbronn gegen 
seinen Willen und entgegen der Auskunft des Herrn Verteidi-
gungsministers in der Fragestunde vom 6. Dezember 19&1 zu 
einer Wehrübung einberufen wurde? 

Herr Staatssekretär! 

Hopi, Staatssekretär im Bundesministerium der 
Verteidigung: Herr Dr. Blunck — in der Anfrage 
liegt ein Schreibfehler vor; der Name heißt nicht 
„Blunde", sondern „Blunck — war zur Behebung des 
Ärztemangels in der Bundeswehr für eine Einberu-
fung zu einer Ende Januar 1962 beginnenden Wehr-
übung vorgesehen. Seinem Zurückstellungsantrag 
wurde stattgegeben und der Einberufungsbescheid, 
den das Kreiswehrersatzamt am 6. Dezember 1961 
ausgefertigt hatte, auf den Widerspruch des Arztes 
hin aufgehoben. Daß der Einberufungsbescheid 
schon erlassen war, war am 7. Dezember 1961 in der 
Fragestunde noch nicht bekannt. 

Der Irrtum beruhte darauf, daß wir vorher bei den 
Kreiswehrersatzämtern angefragt hatten, ob Ärzte 
zwangsweise einberufen worden seien. Die Frage 
war verneint worden. Einen Tag danach hat dann 
dieses Kreiswehrersatzamt, schnell arbeitend, einige 
Ärzte einberufen. 

Zur ersten Wehrübung, die am 29. Januar 1962 
beginnt, sind Ärzte, Zahnärzte und Apotheker, die 
dem Geburtsjahrgang 1922 angehören, auf Grund 
der gesetzlichen Vorschriften im Dezember 1961 
einberufen worden. Die Einberufungen weiterer 
Ärzte, Zahnärzte und Apotheker des Geburtsjahr-
gangs 1922 zu Wehrübungen sind vorgesehen. Wenn 
möglich, wird den Wünschen hinsichtlich des Zeit-
punktes der Ableistung der Wehrübungen Rechnung 
getragen. Außerdem wird bei den Angehörigen 
dieser Jahrgänge, die bereits seit einer Reihe von 
Jahren im Berufsleben stehen, naturgemäß auf ihre 
wirtschaftlichen Wünsche stark Rücksicht genommen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Mommer. 

Dr. Mommer (SPD) : Herr Staatssekretär, darf 
ich fragen, ob die Musterungen der Angehörigen 
des Jahrganges 1922 unverzichtbar sind. Durch diese 
Musterungen wird immer Unruhe geschaffen und 
die Befürchtung hervorgerufen, daß dann die 
Zwangseinberufung folge. 

Hopf, Staatssekretär im Bundesministerium der 
Verteidigung: Herr Abgeordneter, Sie haben mit 
diesem Wunsch grundsätzlich recht. Selbstverständ-
lich wird eine Unruhe dadurch hervorgerufen, daß 
in großem Umfange Angehörige solcher Jahrgänge 
gemustert werden, auch wenn dann nur wenige von 
ihnen einberufen werden. Wenn wir aber die Mu-
sterung nicht durchführen, sondern von vornherein 
gezielt arbeiten, was wir auch versucht haben, dann 
entsteht der Vorwurf, daß wir nicht gleichmäßig 
vorgehen und uns unter Umständen nicht verfas-
sungsgemäß verhalten. Wir sind bei dieser Frage in 
einer Schwierigkeit. 

(Abg. Dr. Mommer: Danke sehr!) 
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Vizepräsident Dr. Dehler: Die Frage deis 
Herrn Abgeordneten Ritzel aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für Verkehr ist zurückgestellt. 

Ich rufe auf die Frage X/1 — des Herrn Abgeord-
neten Rehs — aus dem Geschäftsbereich des Bun-
desministers für Vertriebene, Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigte: 

In welcher Weise wird die Bundesregierung dafür Sorge tra-
gen, daß die Rentenaufbesserung des Vierten Rentenanpassungs-
gesetzes auch nach dem 1. Juni 1962 den Kriegsschadenrentnern 
erhalten bleibt? 

Mischnick, Bundesminister für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Wenn der Frage-
steller einverstanden ist, möchte ich die Fragen 1 
und 2 gemeinsam beantworten. 

Vizepräsident Dr. Dehler Dann rufe ich die 
Frage 2 mit auf: 

Ist gewährleistet, daß sich las heutige Verhältnis zwischen 
Kriegsschadenrente der ehemals Selbständigen und den übrigen 
Renten nicht verschlechtert? 

Bitte, Herr Minister. 

Mischnick, Bundesminister für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Die früher er-
gangenen Rentenanpassungsgesetze sind bei der 
Unterhaltshilfe des Lastenausgleichs durch Erhö-
hung des Freibetrages berücksichtigt worden. Das 
geschah durch die 11. und 12. Novelle zum Lasten-
ausgleichsgesetz. Der Freibetrag wurde zuletzt von 
21 DM auf 27 DM erhöht. 

Ich hatte bereits Weisung gegeben, im vorliegen-
den Fall die Voraussetzungen für eine ähnliche Re-
gelung zu schaffen. Der Beschluß des Deutschen 
Bundestages vom 13. Dezember 1961 hat jedoch die 
Bundesregierung ersucht, zu prüfen, ob und inwie-
weit die in den verschiedenen Zweigen des sozialen 
Leistungsrechts geltenden Anrechnungsbestimmun-
gen reformbedürftig sind, und über das Ergebnis 
dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Mai 1962 zu 
berichten. 

Ihre Frage, Herr Kollege Rehs, die sich insbeson-
dere auf die Unterhaltshilfe des Lastenausgleichs 
erstreckt, kann heute noch nicht abschließend beant-
wortet werden. Sie muß zunächst im Zusammen-
hang mit den anderen Fragen geprüft werden, und 
es muß eine Abstimmung zwischen den Ressorts er-
folgen. Ich bin aber bestrebt, den berechtigten Be-
dürfnissen der Unterhaltshilfeempfänger zu entspre-
chen und die dazu erforderlichen gesetzlichen Maß-
nahmen so zeitig vorzulegen, daß sie schon zum 
31. Mai 1962 in Kraft treten können. Das gilt auch 
für die Frage der Behandlung des sogenannten 
Selbständigenzuschlages. 

Im übrigen kommen bis zum 31. Mai 1962 die 
Unterhaltshilfeempfänger, die zugleich Renten aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, auch 
ohne Änderung des Lastenausgleichsgesetzes auf 
Grund einer Übergangsbestimmung des 4. Renten-
anpassungsgesetzes voll in den Genuß der Erhöhun-
gen, die das 4. Rentenanpassungsgesetz vorsieht. 

(Abg. Rehs: Danke!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe auf die 
Frage des Herrn Abgeordneten Börner aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung: 

Aus welchem Grund hat die Bundesausführungsbehörde für 
Unfallversicherung im Gegensatz zu den meisten Berufsgenos-
senschaften bisher die Erhöhung der Jahresarbeitsverdienst-
grenze unterlassen? 

Herr Staatssekretär Dr. Claussen! 

Dr. Claussen, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung: Ich darf die 
Frage wie folgt beantworten: Die Erhöhung der 
Jahresarbeitsverdienstgrenze für den  Bereich, in 
dem der Bund Träger der Unfallversicherung ist, 
war deshalb nicht möglich, weil dafür eine Rechts-
grundlage fehlt. Sie  wissen, Herr Abgeordneter, 
daß es nach § 563 Abs. 3 der Reichsversicherungs-
ordnung möglich ist, durch Satzung die Höchst-
grenze des Jahresarbeitsverdienstes heraufzusetzen. 
Der Bund und die Länder haben aber keine Satzung. 
Infolgedessen ist eine Erhöhung nur durch Gesetz 
möglich. Wenn das Neuregelungsgesetz erlassen 
sein wird, ist eine Möglichkeit gegeben, diese An-
passung durch Rechtsverordnung vorzunehmen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Börner! 

Börner (SPD) : Herr Staatssekretär, könnten Sie 
etwas sagen über die Größe des Personenkreises, 
der durch die bisherige Festsetzung des Jahres-
arbeitsverdienstes bei der Bundesausführungsbe-
hörde für Unfallversicherung in seinen Renten-
ansprüchen geschädigt wird? 

Dr. Claussen, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung: Ich kann 
diese Zahl aus dem Stegreif nicht nennen. Ich 
würde auch nicht sagen, daß der Kreis geschädigt 
ist, wenn er den Rechtsvorschriften entsprechend 
seine Unfallrente erhält. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage 
des Herrn Abgeordneten Börner! 

Börner (SPD) : Ist Ihnen bekannt, daß es nach 
der jetzigen Rechtsgrundlage erhebliche Härten für 
einzelne Versicherte oder Rentenempfänger gibt, 
z. B. für Versicherte, die eine sehr schwere Unfall-
beschädigung erlitten haben? Ich kenne den Fall 
eines Ohnhänders, der gleichzeitig blind ist und der 
nach meiner Auffassung durch die jetzige Grund-
lage außerordentlich stark in seinen Ansprüchen 
geschädigt ist. 

Dr. Claussen, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung: Solche Fälle, 
Herr Abgeordneter, sind uns bekannt. Deswegen 
haben wir Vorsorge getroffen, daß durch das Neu-
regelungsgesetz nach Möglichkeit solche Fälle be-
seitigt werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Schmitt-Vockenhausen! 
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Schmitt -Vockenhausen (SPD) : Herr Staats-
sekretär, wie würden Sie den Ausfall nennen, den 
die Betroffenen haben, wenn Sie der Meinung sind, 
es sei kein Schaden, der durch die Nichterhöhung 
der Jahresarbeitsverdienstrente entstanden ist? 

Dr. Claussen, Staatssekretär tim Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung: Ich kann 
nicht davon ausgehen, Herr Abgeordneter, daß 
etwas, was der Rechtsgrundlage entsprechend fest-
gesetzt wird, eine abträgliche Regelung wäre. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage 
des Herrn Abgeordneten Schmitt -Vockenhausen! 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Staats-
sekretär, ist aber die Verzögerung in der Verbesse-
rung der Rechtsgrundlage nicht doch ein Nachteil 
für die Betroffenen? 

Dr. Claussen, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialordnung: Die Betrof-
fenen werden das sicher als eine Benachteiligung 
ansehen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Frage des 
Herrn Abgeordneten Riedel (Frankfurt) aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Woh-
nungswesen, Städtebau und Raumordnung ist zu-
rückgezogen. 

Damit ist die Fragestunde beendet. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3: 

Zweite und dritte Beratung des von den Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD, FDP (eingebrachten 
Entwurfs eines Fünften Gesetzes zu Ände-
rung des Selbstverwaltungsgesetzes (Druck-
sache IV/81); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für So-
zialpolitik (20. Ausschuß) (Drucksache IV/98) 
(Erste Beratung 8. Sitzung). 

Der Schriftliche Bericht des Herrn Abgeordneten 
Killat liegt vor. Ich danke dem Herrn Berichterstat-
ter. Wird eine mündliche Ergänzung des Schrift-
lichen Berichts gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Wir treten dann in die zweite Lesung ein. Wort-
meldungen liegen nicht vor. 

Ich rufe auf Art. 1, — 2, — 3, — Einleitung und 
Überschrift. Wer zuzustimmen wünscht, gebe bitte 
das Handzeichen. Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Einstimmige Annahme. Ich schließe die zweite Bera-
tung. 

Wir kommen zur dritten Beratung. Wer dem Ent-
wurf in der vorliegenden Fassung zuzustimmen 
wünscht, erhebe sich bitte. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Einstimmige Annahme. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4: 

Erste Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Anpassung der Renten der Kriegsopfer-
versorgung (Drucksache IV/54). 

Herr Abgeordneter Bazille hat das Wort zur Be-
gründung. 

Bazille (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die Tatsache, daß unsere 
Vorlage — Drucksache IV/54 — betreffend die An-
passung der Renten der Kriegsopferversorgung erst 
heute zur ersten Lesung gelangt, obgleich sie von 
meiner Fraktion bereits im Dezember des vergan-
gene Jahres in diesem. Hohen Hause eingebracht 
worden ist, veranlaßt mich zu einer kritischen Aus-
einandersetzung mit der außergewöhnlichen Me-
thode der Mehrheitsfraktionen dieses Hauses, mit 
Mitteln der Geschäftsordnung eine Aussprache über 
die Sorgen der 4 Millionen deutschen Kriegsopfer 
im Hause unmöglich zu machen. 

Diese kritischen Anmerkungen mache ich nicht 
aus Freude an einer polemischen Auseinanderset-
zung mit den Damen und Herren der Koalition, die 
die undankbare Aufgabe hatten, vor Weihnachten 
diesen ungewöhnlichen Schritt der Mehrheitsfrak-
tionen begründen zu müssen, sondern aus der Be-
sorgnis darüber, daß sich hier ein Stil der Ausein-
andersetzungen entwickeln könnte, der in Wider-
spruch zu der Praxis steht, die wir in den 
vergangenen 12 Jahren in Fragen der Kriegsopfer-
versorgung in diesem Hause geübt haben, über die 
Grenzen der Fraktionen hinweg im ganzen Hause 
miteinander zu arbeiten und zu einer einheitlichen 
Auffassung zu kommen. Ich kann nur hoffen, daß 
die Mehrheitsfraktionen des Hauses mit uns den 
Wunsch teilen, diese Praxis auch in dieser Legis-
laturperiode fortzusetzen. 

Die Argumente, die der Herr Kollege Dr.  Vogel 
angeführt hat, um das Vorgehen der Mehrheits-
fraktionen zu begründen, machen aber auch von 
der Sache her eine Auseinandersetzung mit ihnen 
notwendig. Die Damen und Herren des Hauses wer-
den sich wahrscheinlich nicht mehr im einzelnen ge-
nau daran erinnern, wie hier seinerzeit Herr Dr. 
Vogel die Verweigerung der Aussprache begrün-
det hat. Ich darf deshalb — mit der Genehmigung 
des Herrn Präsidenten — aus dem Stenographi-
schen Bericht über die Sitzung vom 13. Dezember 
1961 die wesentlichen Sätze zitieren: 

Meine Damen und Herren, überlegen Sie bitte 
mit uns, welchen Eindruck es im Ausland her-
vorrufen muß und wird, wenn die von Ihnen 
eingenommene Haltung dazu führen würde, der 
Regierung wohl die Last für die deutsche Ver-
teidigung aufzuladen, die unpopulären Maß-
nahmen auf sich zu nehmen, während Sie durch 
Ihre Anträge sich mit all dem populär machen 
wollen, was in Ihren heutigen Anträgen ent-
halten ist. 

Hier registriert der Stenographische Bericht Beifall 
bei den Regierungsparteien. Dann kommt ein sehr 
provozierender Satz des Kollegen Dr. Vogel: 

Das scheint mir eine Unterminierung der ge-
meinsamen Verteidigungsabsichten des deut-
schen Volkes. 

Der Stenographische Bericht vermerkt hierbei er-
neuten Beifall bei den Regierungsparteien. 
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Bazille 
Meine Damen und Herren, so darf und kann man 

nicht argumentieren. Ich will zunächst einmal un-
untersucht lassen, ob dieser Stil der Auseinander-
setzung zwischen den Regierungsfraktionen und 
der Oppositionsfraktion gerade in der Zeit vor 
Weihnachten den Verhältnissen angemessen war, 
in denen wir uns befanden. Aber ich muß die Mehr-
heitsfraktionen des Hauses darauf aufmerksam 
machen, daß es eine Reihe von Äußerungen der 
verantwortlichen Sprecher der sozialdemokratischen 
Opposition gibt, die klarstellen, daß die Opposition 
nicht daran denkt, der Regierung die unpopulären 
Maßnahmen, die mit der Verstärkung der Vertei-
digungskraft unseres Volkes in dieser Zeit verbun-
den sind, aufzubürden, sich aber selbst beim Mit-
tragen der Verantwortung unangenehmer Zurück-
haltung zu befleißigen. Von Herrn Abgeordneten 
Ollenhauer ist in der Aussprache über die Regie-
rungserklärung ausdrücklich festgestellt worden, 
daß sich die Opposition der Verantwortung in die-
ser Situation wohl bewußt ist und daß sie bereit ist, 
sie auf sich zu nehmen. 

Um so unverständlicher mußte daher die Unter-
stellung des Herrn Dr. Vogel wirken, es könne hier 
eine Absicht bestehen, zu Lasten der Verteidigungs-
anstrengungen, die auch wir für notwendig halten, 
populäre soziale Maßnahmen durchzuführen. Lassen 
Sie mich dazu sagen, daß es im übrigen durchaus 
streitig ist, ob in unserem Volke die Fortsetzung der 
notwendigen Reformen in der Kriegsopferversor-
sorgung so populär ist, wie das Herr Dr. Vogel dar-
zustellen beliebte. Lassen Sie mich weiter sagen, 
daß die Frage der Verteidigungsanstrengungen, der 
Opfer also, die einzelne Bürger für die Sicherung der 
Freiheit zu bringen haben, und die Frage der Kriegs-
opferversorgung nichts anderes sind als zwei ver-
schiedene Seiten ein und derselben Sache. Die 
Opfer, die hier gebracht werden müssen, sind in 
erster Linie die Opfer des Bürgers, der durch Ablei-
stung seines militärischen Dienstes einen tiefen 
Einbruch in seine persönlichen Rechte hinnehmen 
muß. Gerade die ehemaligen Soldaten haben durch-
aus einen Sinn dafür, wenn unserem Volke die Not-
wendigkeit der Respektierung solcher Opfer durch 
die Volksgemeinschaft deutlich gemacht wird. Hier 
hat sich Herr Kollege Dr. Vogel in der Adresse 
gründlich geirrt. Die gerechte Verteilung der aus 
den politischen Notwendigkeiten sich ergebenden 
Opfer auf alle Schultern in unserem Volke ist eine 
Aufgabe, der wir uns gemeinsam in diesem Hause 
zu unterziehen haben. 

Es wäre nicht etwa, wie Herr Dr. Vogel ausge-
führt hat, vom Ausland nicht verstanden worden, 
wenn wir in den Tagen vor Weihnachten eine wür-
dige Sachdebatte darüber geführt hätten, welche 
Aufgabe sich in der Kriegsopferversorgung aus dem 
Ernst der gegenwärtigen Lage und aus der Not-
wendigkeit, unsere Verteidigungsanstrengungen zu 
verstärken, ergeben. Meine Damen und Herren, ich 
muß Sie daran erinnern, daß die Kriegsopferver-
sorgung nicht nur die Versorgung der Soldaten des 
ersten und des zweiten Weltkrieges zum Gegen-
stand hat, sondern auch die Versorgung der Staats-
bürger, , die unter dem jetzt geltenden Recht ihrer 
Wehrdienstpflicht genügen. Insofern sind der Aus

-

bau und die Fortentwicklung dieses Versorgungs-
rechtes in einem echten inneren Zusammenhang mit 
den jetzt wahrscheinlich unvermeidlichen neuen 
Belastungen, die auf den Bürger durch die von der 
Regierung beabsichtigte Ausdehnung der Wehr-
dienstzeit zukommen. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch 
eine nachdenkliche Betrachtung anstellen. Wäre es 
nicht besser gewesen, in diesem Hause gerade in 
der vorweihnachtlichen Zeit unserem Volke klar 
und offen zu sagen, daß sich aus der Arbeit von 
Regierung und Parlament Opfer ergeben werden. 
Wir haben in weiten Schichten unseres Volkes in 
einer Zeit, in der in Berlin die Schandmauer errich-
tet worden ist, den Taumel des Ausweichens in die 
Oberflächlichkeiten des Daseins erlebt. Die deut-
schen Zeitungen waren voll von Bemerkungen über 
„diamantene Weihnachten" und über die Tatsache, 
daß die Menschen beim Kauf ihrer Weihnachts-
geschenke in den Luxus mehr oder weniger fragwür-
diger Werte flüchteten! Hier hätte das Haus eine 
Möglichkeit gehabt, gerade in dieser Zeit sichtbar 
zu machen, daß die tragische Spaltung unseres Va-
terlandes, wie sie durch die Mauer in Berlin so 
schauerlich einen sichtbaren Ausdruck fand, eine 
bestimmte innere Haltung unseres Volkes notwen-
dig macht. Diese innere Haltung unseres Volkes 
muß auch die Einstellung bestimmen, die zu den 
Forderungen und den Wünschen des Millionen

-

Heeres der ehemaligen deutschen Soldaten erforder-
lich ist. 

Aber ich will hier nicht nur diese unerfreulichen 
Betrachtungen anstellen, sondern um der Gerechtig-
keit willen hinzufügen, daß es nach der Debatte hier 
im Hause Verhandlungen zwischen den Vertretern 
der Kriegsopferverbände und den Mehrheitsfrak-
tionen gegeben hat und daß die Sprecher der Mehr-
heitsfraktionen bei diesen Verhandlungen erfreu-
licherweise zu erkennen gaben, daß sie bereit sind, 
die Neuordnung in der Kriegsopferversorgung, wie 
vor den Wahlen versprochen, jetzt im 4. Bundestag 
auch tatsächlich durchzuführen. 

In diesem Zusammenhang muß ich mich aber noch 
mit dem Herrn Bundesminister der Finanzen aus-
einandersetzen, der kurze Zeit, ehe er dieses 
schwierige Amt angenommen hat, vielleicht sogar 
noch in der ersten Phase seiner Amtszeit, der Öf-
fentlichkeit zu verstehen gab, er denke unter Um-
ständen an Senkungen im Bereich der Steuerpro-
gression, also dort, wo es sich um die Träger hoher 
und höchster Einkommen handelt. Ein solches Ver-
fahren wäre unvereinbar mit den Belastungen, die 
jetzt auf unsere Bevölkerung zukommen; denn die 
unpopulären Maßnahmen zur Verstärkung der Ver-
teidigung lassen sich gegenüber der Gesamtheit 
unseres Volkes nur dann vertreten, wenn die Opfer, 
die von den einzelnen Bevölkerungsteilen gebracht 
werden müssen, auch gerecht verteilt sind. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vor einigen Wochen ist aus dem christlich-sozia-
len Arbeitnehmerkreis geäußert worden, die Bun-
desregierung und die CDU/CSU-Fraktion des Bun-
destages möchten sich endlich Gedanken darüber 
machen, wie man die Aktiengewinne erfassen könne, 
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die aus der Börsen-Entwicklung der Nachkriegszeit 
entstanden sind. Es wäre eine dankbare Aufgabe, 
einmal Untersuchungen in der Richtung anzustellen, 
wie man die von Lastenausgleich und Währungs-
reform Verschonten, die nicht kraft eigener Lei-
stung, sondern als Ergebnis der Gesetzgebung in 
den Besitz außerordentlicher Vermögen gekommen 
sind, die sie bei normaler Wirtschaftsentwicklung 
nicht erlangt hätten — es handelt sich hier um 
Nachkriegsgewinne in der Größenordnung einiger 
hundert Milliarden DM —, an den Lasten, die die 
Zeit uns auferlegt, beteiligen kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das sollte man tun, anstatt von denjenigen, die 
schon die schwersten Lasten tragen und weiter tra-
gen müssen — trotz Rentenerhöhungen —, zu er-
warten, daß sie bereit sind, durch Verzicht auf ge-
rechten Ausgleich noch zusätzliche Opfer auf sich zu 
nehmen. 

Meine Damen und Herren, es ist notwendig, ein-
zusehen, daß die Opfer, die von den ehemaligen 
und von den gegenwärtigen deutschen Soldaten und 
ihren Angehörigen gebracht werden und weiterhin 
gebracht werden müssen, viel schwerer wiegen als 
die finanziellen Abgaben, die andere Bürger zu lei-
sten haben. 

Wenn Sie einmal die Steuerprogressionen der 
Vereinigten Staaten von Amerika oder von Eng-
land — Länder, die schließlich den Krieg gewonnen 
haben — mit denen der Bundesrepublik  Deutsch-
land  vergleichen, das am Ende eines verlorenen 
Krieges vor schwierigsten Aufgaben stand, werden 
Säe verstehen, daß es für die Kriegsopfer ein Ärger-
nis sein muß, wenn man immer wieder an sie appel-
liert, durch Verzichte auf ein gerechtes System der 
Berentung einen Beitrag zu den Notwendigkeiten des 
politischen Zeitgeschehens zu leisten, während an-
dere von solchen Belastungen, die sie im persön-
lichen Lebensbereich treffen, praktisch freigestellt 
sind. Mir kommt dies so vor, als ob ein militärischer 
Führer beim Ausrücken seiner Einheit den Klein-
sten und Schwächsten der Gruppe die schwersten 
Gepäckstücke und Waffen aufbürdet und den Größ-
ten und Kräftigsten gestattet, mit allen Formen der 
Marscherleichterung frischfröhlich durch die Land-
schaft zu ziehen. 

(Abg. Ruf: Übertreibung!) 

Meine Damen und Herren, unser Volk befindet sich 
in seiner Gesamtheit auf dem Weg durch einen 
schweren Abschnitt unserer Geschichte, und es liegt 
an diesem Hause, dafür zu sorgen, daß jeder Bürger 
unseres Landes auf diesem Wege einen Teil der 
Lasten, die auf unserem Volke ruhen, auf seine 
Schulter nimmt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Um die Herstellung dieser Gerechtigkeit geht es, 
wenn wir darum bitten und auch darauf bestehen, 
die Versorgung der Opfer des Krieges und der Sol-
daten, wie sie im Bundesversorgungsgesetz festge-
legt ist, den veränderten Zeitverhältnissen anzu-
passen. In der Zwischenzeit haben dreimal Erhöhun-
gen in der gesetzlichen Rentenversicherung für die 

Arbeiter und Angestellten stattgefunden. Die Kriegs-
opfer und die Soldaten sind in ihrer Versorgung 
auf dem Stande der Jahre 1959 und 1960 stehenge-
blieben. Eine Form wird gefunden werden müssen, 
den entstandenen Nachholbedarf für Kriegsopfer 
und Soldaten durch entsprechende gesetzliche Maß-
nahmen auszugleichen. Wir sind in diesem Hause 
in der Methode nie doktrinär gewesen. Wir behaup-
ten nicht, daß unser Antrag auf zehnprozentige Er-
höhung der Grundleistungen in den verschiedenen 
Leistungsbereichen der Weisheit letzter Schluß sei. 
Wir sind bereit, auch über andere Formen der An-
passung zu diskutieren und gemeinsam einen Weg 
zu suchen — wie in der Vergangenheit —, diese 
Anpassung zu regeln. Aber wir erwarten auch, daß 
der Stil, den die Mehrheitsfraktionen und die Spre-
cher der Mehrheitsfraktionen in diese Auseinander-
setzung hineingebracht haben, in der Zukunft ge-
ändert wird, weil er der Sache nicht gerecht wird 
und eine schwere Belastung für die uns gemeinsam 
gestellte Aufgabe darstellt, zu einer gerechten Ver-
teilung der Lasten und der Opfer zu gelangen, die 
nun einmal für die Gesetzgebungsarbeit der näch-
sten Monate und voraussichtlich Jahre kennzeich-
nend sein werden. 

Ich beantrage namens meiner Fraktion die Über-
weisung unserer Vorlage an den Kriegsopferaus-
schuß des Hauses. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eis ist eine inter-
fraktionelle Vereinbarung darüber zustande gekom-
men, daß mit der Beratung des Tagesordnungspunk-
tes 4 die Beratung der Tagesordnungspunkte 5 und 
6 verbunden wird. — Das Haus ist einverstanden. 

Ich rufe also auf Tagesordnungspunkt 5: 

Erste Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Gewährung einer einmaligen Zuwendung 
an Bezieher von Unterhaltshilfe (Kriegsscha-
denrente) nach dem Lastenausgleichsgesetz 
(Drucksache IV/55) 

und Tagesordnungspunkt 6: 

Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 
betr. Zahlung eines Weihnachtsgeldes an 
Empfänger von Renten nach dem BEG (Druck-
sache IV/82). 

Das Wort zur Begründung der Anträge unter den 
Tagesordnungspunkten 5 und 6 hat der Abgeord-
nete Rehs. 

Rehs (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Mit der Ablehnung, unsere Anträge vom 
6. und 12. Dezember vorigen Jahres — betreffend 
die Gewährung einer einmaligen Zuwendung an die 
Bezieher von Unterhaltshilfe nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz und die Zahlung eines Weihnachtsgel-
des an Empfänger von Renten nach dem Bundes-
entschädigungsgesetz — noch vor Weihnachten zu 
behandeln, hat die CDU/CSU-FDP-Mehrheit dieses 
Hauses ungezählten alten Menschen, darunter vie- 
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len Alleinstehenden, die durch das System der 
zwölf Jahre, durch den Krieg und seine Folgen 
ihre Heimat und allen Besitz verloren haben, die 
erste schwere Enttäuschung mit dem neuen Bundes-
tag bereitet. Sie haben diesen Menschen die kleine 
Kerze der Freude, in dem Festglanz der Allgemein-
heit nicht ganz vergessen zu sein, verweigert. 

Wenn man an die diesmal alles Bisherige über-
bietenden Illuminationen der Städte und den Mil-
liardenumsatz zurückdenkt, wovon mein Fraktions-
freund Bazille vorhin in so eindringlicher Weise 
gesprochen hat, dann ist das für diese Armen und 
Einsamen eine bittere Sache gewesen. 

Nun, unsere Anträge sind trotzdem auch heute 
noch aktuell. Die sogenannte Unterhaltshilfe nach 
dem Lastenausgleichsgesetz, d. h. die laufende Ver-
sorgung derjenigen, die durch Krieg und Vertrei-
bung ihre Existenz verloren haben und sich infolge 
hohen Alters und Krankheit nicht wieder herauf-
arbeiten konnten, beträgt seit dem 1. Juli 1961 
155 DM, der Ehegattenzuschlag 85 DM. Jedes an-
dere Einkommen, von gewissen Freibeträgen abge-
sehen, wird auf die Unterhaltshilfe angerechnet. Es 
kann also gerade bei den Unterhaltshilfeempfängern 
zu keiner Häufung verschiedener Renten kommen. 
Die Folge ist, daß dieses Einkommen, wenn man 
diesen Begriff auf die Kriegsschadenrentner über-
haupt anwenden kann, bei uns zu den niedrigsten 
Einkommen überhaupt gehört. Es ist bei ihm aus-
geschlossen, daß nennenswerte Beträge zurückgelegt 
werden können, um die Kosten, die die kalte Jah-
reszeit nun einmal mit sich bringt, zu bestreiten. 

Ich könnte in beliebiger Zahl Briefe vorlegen, von 
denen jeder eine Anklage ist. Ich möchte mit Er-
laubnis des Herrn Präsidenten nur aus einem ein-
zigen Schreiben, das nicht von einem Betroffenen, 
sondern von einem einheimischen Landrat stammt, 
folgende Sätze zitieren: 

Von den monatlich 155 DM Unterhaltshilfe in 
nur halbwegs menschenwürdigem Umfang alles 
zu bestreiten — Beköstigung, Miete, Heizung, 
Beleuchtung, Kleidung usw. — ist einfach un-
möglich. Zum Leben zuwenig, zum Sterben zu-
viel. Wenn nicht die Sozialämter diesen Arm-
sten der Armen von sich aus mit Hausbrand-
hilfen beispringen würden, müßten die Aus-
gleichsberechtigten ohne Übertreibung erfrie-
ren. Denn daß man von den monatlich 155 DM 
nicht auch noch den notwendigen Hausbrand 
beschaffen kann, das sollte doch eigentlich ein 
Gesetzgeber rechtzeitig von sich aus erkennen 
und dem Rechnung tragen. 

Als seinerzeit die Grundsatzentscheidung über die 
Unterhaltshilfe ausgetragen wurde, hat die sozial-
demokratische Fraktion einen heftigen Kampf dar-
um geführt, die Unterhaltshilfe nicht nur als einen 
quasi karitativen Unterstützungsbeitrag, sondern 
als ein echtes soziales Recht zu gestalten  und  dem-
entsprechend auch die Höhe zu bemessen. Die Ent-
wicklung hat uns recht gegeben. 

Die Gegenseite argumentierte, wie auch in ande-
ren Fällen, unter Hinwegsetzung über die bittere 
Wirklichkeit, damit, daß die notwendige persönliche 

Initiative des einzelnen leide, wenn man groß

-

zügiger verfahre. Wo sollte und soll bei den Alten, 
die heute keiner mehr will, die Initiative ansetzen? 

Die Auseinandersetzungen haben sich seitdem 
mehrfach wiederholt. Gewiß haben seit der Ver-
abschiedung des Lastenausgleichsgesetzes — diese 
Bezeichnung ist ja irreführend, wie u. a. Herr Pro-
fessor Dr. Dr. Nöll von der Nahmer in dem großen 
Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
vom 23. Dezember vorigen Jahres ausführte, weil 
es sich in Wirklichkeit nur um eine Lastenmilderung 
handelt — mehrere Erhöhungen der Unterhaltshilfe 
stattgefunden, bis heute auf 155 DM. Aber die 
Unterhaltshilfe ist immer wieder der Entwicklung 
nachgehinkt, immer ist sie Stiefkind geblieben. Auch 
bei der Vierzehnten Novelle konnte wieder nur 
eine sehr dürftige und — gemessen an den inzwi-
schen als notwendig anerkannten sonstigen Renten-
erhöhungen — unzulängliche Anhebung bei der 

 CDU/CSU-Mehrheit durchgesetzt werden. Die Unter-
haltshilfe hat  das Niveau der durchschnittlichen 
Fürsorgesätze kaum jemals wesentlich überschritten. 

Aus diesen Gründen meinen wir, daß der neue 
Bundestag den betroffenen alten und hilfsbedürf-
tigen Menschen ein Zeichen dafür geben sollte, daß 
er diese Ungerechtigkeit und die Not ihrer beson-
deren Lage erkennt und  anerkennt. Wenn die 
Bundesregierung es mit dem Satz in der Regierungs-
erklärung: „Die Sorge für die Vertriebenen und 
Flüchtlinge bleibt uns eine soziale Verpflichtung, 
ein nationales Anliegen", ernst und ehrlich meint, 
dann hat sie bei unserem Antrag auf zunächst ein-
malige Hilfe für die Alten und Hilfsbedürftigen die 
erste Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen. 

Am 30. September 1961 erhielten 670 000 Personen 
Unterhaltshilfe. Davon waren 550 000 alleinstehend, 
120 000 erhielten Ehegattenzuschlag, 53 000 Kinder-
zuschläge wurdengezahlt. Da ein Drittel der Unter-
haltshilfeempfänger gleichzeitig Sozialrentner sind, 
die diesbezüglichen Kosten also entfallen würden, 
belaufen sich nach unseren Berechnungen die Ge-
samtkosten für die  einmalige Beihilfe, die mit un-
serem Antrag erstrebt wird, auf etwa 40 Millionen 
DM. Wir meinen, daß die Mittel hierzu vom Bund 
zur Verfügung gestellt werden sollten, denn es 
handelt sich dabei um tatsächliche Kriegsfolgelasten, 
und der Bund hat seine unmittelbare Verantwor-
tung ja auch durch seine Gesetzgebung grundsätz-
lich anerkannt. Der Ausgleichsfonds soll nicht in 
Anspruch genommen werden. Er reicht ohnehin 
nicht aus, und seine Leistungen sind auch so zu 
knapp. Die Unterhaltshilfe wird sonst zur Hälfte 
von Ausgleichsfonds und Ländern getragen. Sicher-
lich profitieren die Länder und Gemeinden insoweit, 
als die Versorgung der betroffenen Menschen sonst 
unter ihre Fürsorgepflicht fiele. Aber es handelt sich 
andererseits, wie gesagt, um direkte Kriegsfolgen, 
die den Lastenausgleich überhaupt nicht belasten 
dürften, sondern für die  der  Bund aufzukommen 
hätte. Deshalb meinen wir, daß sich die Bundes-
regierung und die Regierungsparteien dem Anruf 
der Not nicht verschließen sollten, zu dessen Für-
sprecher sich die sozialdemokratische Bundestags-
fraktion mit diesem Antrag gemacht hat. 
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Zu dem Antrag Drucksache IV/82 meiner Fraktion 

auf Zahlung eines Weihnachtsgeldes an Empfänger 
von Renten nach dem Bundesentschädigungsgesetz, 
den ich kurz mit begründen darf, brauche ich nur 
wenige Sätze zu sagen.  Für ihn gelten, wenn auch 
der Rentengrund ein nicht vergleichbarer, anderer 
ist, doch in wesentlichem Umfange die Gesichts-
punkte, die mein Fraktionsfreund Bazille vorhin vor-
getragen hat. Zum Teil gelten sie analog. Ich möchte 
nichts wiederholen. Das Prinzip der Gerechtigkeit 
erfordert einfach, daß die Empfänger von Renten bed 
der Regelung dieser Frage gleichbehandelt werden. 
Es wäre sachlich, psychologisch und politisch ein-
fach nicht zu vertreten, wenn gerade die Renten-
empfänger nach dem Bundesentschädigungsgesetz 
von der Gewährung einer solchen Leistung ausge-
schlossen blieben. 

Ich bitte Sie daher in der Hoffnung, daß Sie das 
Petitum dieser beiden Anträge wohlwollend auf-
nehmen werden, unserem Antrag auf Überweisung 
der beiden Anträge an die Ausschüsse zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die beiden Gesetz-
entwürfe und der Antrag sind begründet worden. 
Ich eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat der Abgeordnete Arndgen. 

Arndgen (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und und Herren! Namens der CDU/CSU-
Fraktion und namens der FDP-Fraktion habe ich 
folgendes zu erklären. 

Die SPD-Fraktion hat in den Drucksachen IV/54, 
IV/55 und IV/82 dem Hohen Hause zwei Gesetzent-
würfe und einen Antrag unterbreitet, und zwar 
über die Anpassung der Renten in der Kriegsopfer-
versorgung, zweitens über die Gewährung einer 
einmaligen Zuwendung an Bezieher von Unterhalts-
hilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz und drittens 
betreffend Zahlung eines Weihnachtsgeldes an 
Empfänger von Renten nach dem Bundesentschädi-
gungsgesetz. Es besteht Übereinstimmung mit den 
Antragstellern darüber, daß diese drei Anträge als 
ein Ganzes zu betrachten sind, zumal die Gesetz-
entwürfe Drucksachen IV/54 und IV/55 gleichzeitig 
vorgelegt wurden. 

In diesem Hause hat noch nie eine Meinungsver-
schiedenheit darüber bestanden, daß das Gefüge 
der sozialen Leistungen nur als Ganzes gesehen 
werden kann und daß nur eine Gesamtschau ge-
rechte soziale Leistungen — die alle Fraktionen 
dieses Hauses erstreben — ermöglicht. Es bedarf 
daher einer sorgfältigen sozialpolitischen Koordi-
nierung. Es besteht in diesem Hause auch Einmütig-
keit darüber, daß die Weiterentwicklung des So-
zialrechts, auf welchem Gebiet auch immer, einer 
Abstimmung mit einer Gesamtkonzeption bedarf. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Darauf warten wir 
schon lange! — Abg. Rohde: Das merken 

Sie jetzt?) 

— Ich glaube, meine Kollegen von der SPD, daß 
nicht nur Sie, sondern auch wir und andere Frak

-

tionen darüber in diesem Hause schon öfter ge-
sprochen haben. 

(Zurufe von der SPD.) 

Es ist von allen Fraktionen dieses Hohen Hauses 
wiederholt der Wunsch nach einer Abstimmung der 
sozialen Leistungen in der Fortführung der Sozial-
reform und der Weiterentwicklung des bestehenden 
sozialen Leistungsrechts geäußert worden. Gerade 
die Opposition hat darauf hingewiesen, daß das 
Fehlen einer solchen Gesamtschau zu Präjudizie-
rungen führen würde, die geeignet sind, eine ge-
rechte Abstimmung der Leistungen aufeinander zu 
erschweren, wenn nicht zu verhindern . 

Die genannten Vorlagen sind Finanzvorlagen im 
Sinne des § 96 der Geschäftsordnung. Sie sind in 
erheblichem Umfang geeignet, auf die öffentlichen 
Finanzen einzuwirken. Da sich haushaltsmäßig Aus-
wirkungen ergeben, bedarf es ohne Zweifel eines 
Deckungsvorschlages. Die Vorlagen müssen daher 
gemäß der Geschäftsordnung dieses Hauses auf 
ihre Vereinbarkeit mit dem Haushaltsplan und der 
Haushaltslage geprüft werden. 

Der Haushaltsplan liegt zur Zeit dem Kabinett 
zur Beratung vor und wird dem Hohen Hause vor-
aussichtlich Ende Februar zugehen. Der Beschluß 
des Kabinetts vom 1. Januar 1962, wonach alle ge-
setzlichen Maßnahmen, die noch nicht im ordent-
lichen Haushalt ihren Niederschlag gefunden haben, 
im Rahmen eines koordinierenden Finanzplans zu 
prüfen sind, kommt dem Willen der Fraktionen ent-
gegen, die künftigen sozialen Leistungen unter Be-
rücksichtigung des sozialen und finanziellen Ge-
samtgefüges zu beraten und zu beschließen. 

Die Fraktionen der CDU/CSU und der FDP stel-
len daher den Antrag, den Entwurf eines Gesetzes 
über die Anpassung der Renten der Kriegsopferver-
sorgung Drucksache IV/54 dem zuständigen Aus-
schuß für Kriegsopfer- und Heimkehrerfragen, den 
Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung einer 
einmaligen Zuwendung an Bezieher von Unterhalts-
hilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz Drucksache 
IV/55 dem zuständigen Ausschuß für den Lasten-
ausgleich, den Antrag betreffend Zahlung eines 
Weihnachtsgeldes an Empfänger von Renten nach 
dem Bundesentschädigungsgesetz Drucksache IV/82 
dem zuständigen Ausschuß für Wiedergutmachung 
und darüber hinaus gemäß § 96 der Geschäftsord-
nung alle drei Vorlagen dem Haushaltsausschuß zu 
überweisen. Die Fraktionen der CDU/CSU und der 
FDP behalten sich vor, in den Ausschüssen entspre-
chende Anträge zu stellen, die den oben genannten 
Voraussetzungen entsprechen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ist das Haus damit 
einverstanden, daß so verfahren wird, wie der Herr 
Abgeordnete Arndgen soeben vorgeschlagen hat, 
nämlich den Gesetzentwurf Drucksache IV/54 an den 
Ausschuß für Kriegsopfer- und Heimkehrerfragen, 
den Gesetzentwurf IV/55 an den Ausschuß für den 
Lastenausgleich und den Antrag Drucksache IV/82 
an den Ausschuß für Wiedergutmachung sowie alle 
drei gemäß § 96 der Geschäftsordnung an den Haus- 
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haltsausschuß zu überweisen? — Es ist so beschlos-
sen. 

Ich rufe auf Punkt 7 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Neuregelung des Rechts der gesetz-
lichen Unfallversicherung (Unfallversiche-
rungs-Neuregelungsgesetz — UVNG —) 
(Drucksache IV/120). 

Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 
Stingl. 

Stingl (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Die CDU/CSU-Fraktion legt dem 
Hohen Hause mit  der  Drucksache IV/120 den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der 
gesetzlichen Unfallversicherung vor. Meine Fraktion 
ergreift die Initiative, weil es uns sehr wichtig 
erscheint, daß die Beratung dieser Materie möglichst 
schnell in Gang gebracht wird. Niemanden kann es 
verwundern, daß die christlich-demokratische/christ-
lich-soziale Fraktion sich dabei auf die Vorarbeiten 
stützt, die bereits im 2. und 3. Bundestag geleistet 
worden sind und die ihren Niederschlag in Regie-
rungsvorlagen gefunden haben, deren Beratung in 
den Ausschüssen und in zweiter und dritter Lesung 
im Plenum nicht mehr zustande gekommen ist. 

Unser Entwurf, so wie er Ihnen jetzt vorliegt, folgt 
im wesentlichen dem Regierungsentwurf der 3. Le-
gislaturperiode. Jedoch haben wir die sich aus der 
Diskussion in der Zwischenzeit ergebenden schwer-
wiegenden  Probleme noch einmal überdacht und in 
einigen Punkten eine Abweichung von der dama-
ligen Regierungsvorlage für richtig gehalten. 

Ich will schon an dieser Stelle betonen, meine 
Damen und Herren: Uns als den Einbringern dieser 
Gesetzesvorlage kommt es nicht darauf an, zu sa-
gen, daß die Bestimmungen des Entwurfs, wie er 
Ihnen vorliegt, in allen Einzelheiten unter allen 
Umständen so bleiben müssen. Wie ich am Anfang 
betonte, geht es uns vielmehr darum, die Beratun-
gen sehr schnell in Gang zu bringen. Daß wir den 
Entwurf so vorgelegt haben, soll nicht bedeuten, 
daß wir nicht für eine Diskussion aufgeschlossen 
wären. Das sind wir immer, sehr geehrter Herr 
Kollege Schellenberg, auch wenn Sie im 2. Deut-
schen Bundestag  jeweils etwas anderes behauptet 
haben. 

(Abg. Dr. Schellenberg: Das wollen wir 
sehen! Hoffentlich!) 

— Herr Kollege Schellenberg, ich hatte Gelegenheit, 
diese Bemerkungen bei einer ebenso wichtigen, 
vielleicht noch wichtigeren Gesetzesmaterie zu ma-
chen. Sie waren damals der Meinung, ich redete 
nur so daher. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind 
— ich betone es noch einmal – für Verbesserungs-
vorschläge und für Vorschläge, die  in das Gesamt-
gefüge unserer Sozialordnung besser passen, auf-
geschlossen. Wir sind aber der Meinung, daß die 
Vorlage, wie wir sie eingebracht haben, den heu-
tigen Bedingungen für eine gerechte Ordnung der 

 Unfallversicherung entspricht. Wenn man Verbesse-

rungen anbringen will, kann man sicher noch 
Symptome und Einzelheiten korrigieren, in der 
grundsätzlichen Überlegung aber wird man uns zu-
stimmen müssen. 

Warum sind wir der Auffassung, daß es eine 
Neuregelung für das Recht der gesetzlichen Unfall-
versicherung geben muß? Nicht deshalb, weil wir 
meinen, die seit 1885 in Deutschland eingeführte ge-
setzliche Unfallversicherung sei schlecht. Im Gegen-
teil, wir wissen, daß sich diese Unfallversicherung 
in den nahezu 80 Jahren ihres Bestehens ausge-
zeichnet bewährt hat, daß die Haftungsablösung 
durch den Träger der Unfallversicherung ihren Sinn 
gehabt hat. Aber wir sind der Meinung, daß die 
Fortentwicklung der gesellschaftlichen Gliederung 
in unserem Volke, daß die Fortentwicklung des So-
zialrechts in unserem Volke, daß die Fortentwick-
lung der medizinischen Wissenschaft und daß die 
gerechte Abstimmung auf die anderen Versiche-
rungsträger es notwendig machen, auch dieses Buch 
der Reichsversicherungsordnung zu überprüfen und 
neu zu fassen. Daß das auch aus rein systema-
tischen Gründen erforderlich ist, ergibt sich allein 
daraus, daß unser Entwurf im Endergebnis eine Er-
sparnis an Paragraphen bringt, weil bisher einzelne 
Bestimmungen im ganzen Buch verstreut waren. 
Wir bemühen uns, eine Zusammenfassung zu er-
reichen, um dadurch das Recht insgesamt übersicht-
licher zu machen. 

Ich habe soeben bemerkt, daß das Recht der Un-
fallversicherung sich bewährt hat. Das schließt aber 
nicht aus, daß nach unserer Meinung nicht nur die 
Systematisierung, nicht nur die Abstimmung not-
wendig ist, sondern daß auch gewisse aus der Ge-
sellschaftsstruktur notwendige Verbesserungen ein-
geführt werden sollen. Niemand kann leugnen — 
es  ist so offenkundig, daß man, wenn man es noch 
einmal sagt, Eulen nach Athen trägt —, daß das 
Lohnniveau in unserem Volke sich erfreulicher-
weise wesentlich zugunsten der Arbeitnehmer ver-
schoben hat. Diese Verschiebung muß auch bei 
denen ihren Niederschlag finden, die durch einen 
Unfall nicht mehr in der Lage sind, an der Steige-
rung des Anteils am Sozialprodukt teilzunehmen. 
Man muß also davon ausgehen, daß der Unfallge-
schädigte nicht nur einen aktuellen Schaden zu der 
Zeit des Unfalls hat, sondern daß er auch in den 
späteren Jahren eine Schädigung in seinem Ein-
kommen hat, weil er ohne Unfallverletzung in den 
späteren Jahren an einem höheren Lohneinkom-
men teilgenommen hätte. 

Es zeigt sich weiter, daß die Unfallversicherung 
notwendigerweise eine Reihe neuer Tatbestände, 
die früher gar nicht bekannt waren, i n.  ihre Rege-
lung einbeziehen muß. Ich kann mich dabei etwa 
auf die Frage der Berufskrankheiten, auf die Frage 
der Wegeunfälle, die beide heute doch wohl etwas 
anders beurteilt werden als früher, und auf einiges 
andere beziehen. Wir müssen dabei auch beachten, 
daß das heutige Recht teilweise noch Bestimmungen 
der Notverordnungen von vor 1933 oder von 1939 
enthält und daß mit diesen Bestimmungen einige 
Ungereimtheiten noch heute durch die Zeit ge-
schleppt werden, Ungereimtheiten, die im allgemei- 
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nen Recht beseitigt sind, die aber hier die Betroffe-
nen in ihrer Bewegungsfreiheit  einengen. Last not 
least — ich darf es noch einmal sagen — ist eine 
Verbesserung der Systematik notwendig. 

Es gibt politische Gründe, es gibt sozialpolitische 
Gründe, es gibt soziologische Gründe, die Unfall-
versicherung neu zu fassen. Diese Gründe haben 
uns bewogen, .den Entwurf vorzulegen. Dabei wol-
len wir folgendes an Grundsätzlichem erreichen. 

Meine Damen und Herren, es kann niemand be-
streiten, daß die Hauptfrage nicht ist: „Wie gebe ich 
jemandem, wenn er einen Unfall erlitten hat, 
irgendeine Entschädigung?", sondern den Primat bei 
der ganzen Überlegung muß die Frage haben: „Wie 
verhindere ich, daß überhaupt Arbeitsunfälle ent-
stehen?" Darum ist in der Gesetzesfassung — so 
wie bisher auch die Unfallversicherungsträger auf 
diesem Gebiet viel getan haben — eindeutig beson

-

ders herausgestellt worden, daß die Aufgabe des 
Gesetzes zuerst und zuvörderst sein soll, Unfälle zu 
verhüten. Dann aber als Zweites: Wenn ein Unfall 
passiert ist, soll nicht zuerst darauf gesehen wer-
den: „Welche Renten, welche Geldleistungen, 
welche Dauer-Leistungen gebe ich?", sondern dann 
soll darauf gesehen werden: „Wie kann ich dem 
Menschen in seiner Würde, in seiner Freiheit hel-
fen, nämlich dadurch, daß ich ihn wieder in die 
Lage versetze, für seinen Lebensunterhalt zu sor-
gen?", so daß also als Zweites, das wir in dieser 
Unfallversicherungsneuregelung wiederum deutlich 
hervorheben wollen, die Berufsfürsorge zu nennen 
ist. Erst wenn Berufsfürsorge, Heilbehandlung und 
all die Maßnahmen, die noch ergriffen werden kön-
nen, uns nicht in die Lage versetzen, den Unfallge-
schädigten, den Verletzten wieder für sich selber 
sorgen zu lassen, wenn seine Beschädigung trotz 
dieser Maßnahmen ein bestimmtes Maß überschrei-
tet, sollen Geldleistungen für ihn von den Unfall-
versicherungsträgern gewährt werden. 

Dabei kann ich gleich hier einen zweiten wesent-
lichen Gesichtspunkt unseres Entwurfs herausstel-
len. Es ist die Aktualisierung der gewährten Rente. 
Meine Damen und Herren, ich wähle bewußt nicht 
das Wort „Dynamisierung", sondern ich spreche von 
einer Aktualisierung der Rentenleistungen, die an 
den Verletzten gewährt werden. „Aktualisierung" 
soll nämlich besagen, daß der Rentenempfänger, der 
Unfallverletzte also, der einen solchen Erwerbs

-

minderungsgrad hat, daß er in der Tat weniger 
Einkommen hat, als er hätte, wenn er den Unfall 
nicht erlitten hätte, am aktuellen Lohn beteiligt 
werden soll. 

Dabei gleich eine Bemerkung: Die Rente aus der 
Unfallversicherung hat eine völlig andere Basis als 
die Rente aus der Rentenversicherung. Wir wissen 
das alle; aber es ist vielleicht notwendig, es noch 
einmal hervorzuheben. Die Rente aus der Unfall-
versicherung ergibt sich ja aus der Berechnung des 
Jahresarbeitsverdienstes; dieser Jahresarbeitsver-
dienst aber ist es, der auch den Schaden ausdrückt, 
wenn er in der Zukunft, in späteren Jahren gemes-
sen werden soll. Dabei, meine Damen und Herren, 
kommt wiederum eine Neuerung hinein aus den 

Überlegungen in der Vergangenheit — auch im 

Regierungsentwurf der dritten und der zweiten 
Legislaturperiode war es schon darin —, aus der 
Überlegung, daß es nicht richtig ist, diesen Jahres-
arbeitsverdienst bei den heutigen Verhältnissen auf 
9000 DM zu begrenzen. Wir schlagen eine Grenze 
von 18 000 DM Jahresarbeitsverdienst vor, wobei 
die Versicherungsträger frei sind, einen höheren 
Jahresarbeitsverdienst bei sich einzuführen. Neu ist 
die Bestimmung, die wir jetzt vorschlagen, daß auch 
für die Eigenunfallversicherung durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung erreicht werden kann, 
daß auch dort die Höchstrenten nicht an einer sol-
chen Jahresarbeitsverdienstgrenze hängenzubleiben 
brauchen. 

Meine Damen und Herren, meine Fraktion hat in 
der Vergangenheit mehrfach bekundet, daß ihr ein 
sehr wesentliches Anliegen die breite Streuung des 
Eigentums ist, 

(Abg. Dr. Schellenberg: Vermögensbildung 
durch Zwangsabfindung?) 

die Vermögensbildung in möglichst vielen Händen. 
(Erneuter Zuruf des Abg. Dr. Schellenberg.) 

— Herr Kollege Schellenberg, wir beide verstehen 
uns doch so gut, daß Sie genau wissen, daß ich 
nicht alles auf einmal sagen kann. Wie Sie mich 
kennen, wissen Sie, daß ich ganz sicher noch auf 
diese Frage zu sprechen komme. Ich werde auch 
diese berühmte „Zwangsabfindung" noch behan-
deln. 

Aus der Überlegung heraus, daß es viel sinn-
voller ist, jemanden in die Lage zu versetzen, Eigen

-

tum  zu haben, als ihm eine laufende Rente zu ge

-

währen, die möglicherweise dann — je nach dem, 
wie sein Lebensstandard ist— doch aufgezehrt wird, 
haben wir Ihnen vorgeschlagen, die Abfindung im 
Rahmen der Unfallversicherung weit mehr als bisher 
Platz greifen zu lassen. Lassen Sie mich nun gleich 
einiges zu den Formen der Abfindung sagen. Ich 
wollte das an anderer Stelle behandeln. Wenn ich 
aber schon herausgefordert werde, dann will ich das 
jetzt tun. 

Nach den Vorstellungen, die wir in diesem Ge-
setzentwurf entwickeln, kennen wir eine Dauer-
rente für Verletzte nur dann, wenn die Schädigung 
ein Fünftel der Erwerbsfähigkeit ausmacht. In dem 
Entwurf schlagen wir vor, daß der Versicherungs-
träger eine Abfindung dann vornehmen kann, wenn 
die Schädigung weniger als 30 % beträgt. In der 
Praxis werden das dann 20 oder 25 % sein; denn 
Schädigungen von 28 %, 27 % oder 29 % kennen 
wir hier nicht. 

In den Bestimmungen, die wir Ihnen vorschlagen, 
heißt es nun, daß die Abfindung durch den Ver-
sicherungsträger vorgenommen werden kann. Schon 
der zweite Absatz sagt — Herr Kollege Schellen-
berg, wenn Sie ihn mit Aufmerksamkeit gelesen 
hätten, hätten Sie das feststellen müssen —, daß 
ein berechtigtes Interesse des Verletzten dagegen 
geltend gemacht werden kann. Das berechtigte Inter-
esse kann sich auf zweierlei erstrecken. Einmal kön-
nen die wirtschaftlichen Tatbestände eine solche 
Abfindung nicht geraten erscheinen lassen; die Ab

-

findung würde dann eine Schädigung für ihn be- 



Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode — 10. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 18. Januar 1962 	235 

Stingl 
deuten. Zweitens kann eine Abfindung dann nicht 
stattfinden, wenn nach dem ärztlichen Gutachten 
die Möglichkeit besteht, daß eine Verschlechterung 
des Leidens eintritt. 

Nun können Sie sagen, auch dann noch bedeute 
die in Abs. 1 vorgesehene Form eine Zwangsabfin-
dung. Man kann darüber verschiedener Meinung 
sein. Ich bin nicht der Auffassung, daß es sich um 
eine Zwangsabfindung handelt. Das Ganze ist ja 
eine Kann-Bestimmung. 

Allerdings können Sie sagen, Herr Kollege Schel-
lenberg, daß, wenn die Gründe des Abs. 2 nicht 
vorliegen und der Versicherungsträger von der Be-
stimmung Gebrauch machen will, unter Umständen 
für den Verletzten keine Einspruchsmöglichkeit be-
steht. Ich habe aber am Anfang betont, daß wir in 
all den Fragen, bei denen berechtigte Gegeninter-
essen vorgebracht werden können, mit uns reden 
lassen. Ich darf ausdrücklich bemerken, daß auch 
diese Frage einer gründlichen Diskussion durchaus 
offensteht. 

Lassen Sie mich jetzt hier für meine Person und 
nicht als Sprecher der Fraktion folgendes bemerken: 
Wenn wir unter Umständen doch noch zu einer 
Formulierung „im Einvernehmen mit dem Verletz-
ten" kämen, könnten wir auch hier miteinander 
reden. Entscheidend kommt es aber hier auf die 
Initiative des Trägers an. Wenn Sie nämlich warten, 
bis Initiative von den Betroffenen entwickelt wird, 
dann kommen Sie kaum zu Abfindungen. Das ist 
der Grund, weshalb wir die Formulierung in der 
vorliegenden Fassung vorgeschlagen haben. 

Ich habe vorhin davon gesprochen, daß wir Christ-
lichen Demokraten uns bemühen, Vermögen zu 
schaffen. Deshalb haben wir in den Bestimmungen 
unseres Gesetzentwurfes vorgesehen, daß auch bei 
einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um mehr als 
30 % die Möglichkeit der Abfindung gegeben sein 
soll, wenn dadurch eine Vermögensbildung — Haus-
kauf und ähnliches — gefördert wird. Bei Schwerst-
beschädigungen, also bei Beschädigungen von über 
50 %, soll auch die Existenzsicherung als Grundlage 
für die Gewährung einer Abfindung angesehen wer-
den. 

Gewitzigt und gewarnt durch die Erfahrungen 
lassen wir es in unserem Entwurf aber nicht zu, daß 
die Rente vollkommen verschwindet. Ein bestimmter 
Teil der Rente bleibt immer noch bestehen, und nach 
einem gewissen Abstand setzt die Vollrente wieder 
ein. Allerdings kann sich zeitlich hintereinander eine 
mehrfache Abfindung ergeben. 

Der fünfte wichtige Punkt ist die Frage der  Berufs-
krankheiten. Sie wissen, daß die Berufskrankheiten 
immer ein Streitpunkt in diesem Hause gewesen 
sind. Die Regelung, die wir Ihnen vorschlagen, ist 
ein Kompromiß. Es ist die Ermächtigung an die Bun-
desregierung, wie bisher eine Verordnung zu erlas-
sen, die enumerativ die Berufskrankheiten nennt. 
Darüber hinaus aber soll bei den Berufsgenossen-
schaften die Möglichkeit gegeben werden, im Einzel-
fall eine nicht aufgezählte Krankheit, die sich aber 
nach den Umständen des Einzelfalles aus diesem 
Beruf ergeben hat, so zu behandeln wie eine im 

Katalog enthaltene Berufskrankheit. Ich halte das 
für eine gute Regelung. Denn durch eine enumera-
tive Aufzählung lassen sich nicht alle Tatbestände 
so erfassen, daß sie wirklich gerechtgedeckt wer-
den können. Es würden Streitfälle übrigbleiben, die 
sich am besten im Einzelfall klären lassen. 

Eine Verbesserung der bisherigen Leistungen ist 
auch bei einigen Leistungen vorgesehen, die gemein-
hin nicht sofort ins Auge fallen. Sie betreffen das 
Sterbegeld, das erhöht wird, und insbesondere auch 
die Überführung von Fremdarbeitern. 

Verbesserungen schlagen wir auch bei den Lei-
stungen an die Hinterbliebenen vor. Wir wollen die 
Witwenversorgung, genauso wie wir sie bei der 
Rentengesetzgebung verbessert haben, auch im Un-
fallversicherungs-Neuordnungsgesetz neu ordnen, so 
daß zwei Fünftel des Jahresarbeitsverdienstes auch 
der Witwe zugute kommen, die noch ein waisen-
rentenberechtigtes Kind zu ernähren hat. Dabei wol-
len wir auch dafür sorgen, daß Waisen und Witwen, 
deren Ernährer, der Vater, nicht an den Unfallfolgen 
verstorben ist, aber unfallgeschädigt war, eine Wit-
wen- und Waisenbeihilfe gewährt wird. 

Im Grundsätzlichen muß ich noch bemerken, daß 
wir an der Trägerschaft bei der Unfallversicherung 
nichts zu ändern gedenken, nicht zuletzt deshalb, 
weil die Unterschiedlichkeit des Risikos in der 
gewerblichen Wirtschaft, ferner die große Unter-
schiedlichkeit des Risikos zwischen der gewerb-
lichen Wirtschaft und der Landwirtschaft und wie-
derum zwischen diesen beiden oder bei der See-
unfall-Berufsgenossenschaft diese Trennung weiter-
hin geboten erscheinen lassen. 

Auch bei der  Aufbringung der Mittel entfernen 
wir uns nicht von dem bisherigen Weg, selbst wenn 
jemand den Einwand machte: Ihr habt die Mitglied-
schaft der Versicherten vorgesehen, und das ist ein 
Fallstrick für die Zukunft. Ich kann verbindlich 
sagen, das ist keinseswegs die Begründung für die 
Hereinnahme der Mitgliedschaft der Versicherten 
selbst, sondern die Aufbringung der Mittel bleibt 
wie bisher bei den Unternehmen. Denn der Grund-
satz der Unfallversicherung, die Haftungsablösung 
des Unternehmens, soll überhaupt nicht erschüttert 
werden. Wir selbst würden der Unfallversicherung 
den Boden entziehen, wenn wir dieses Prinzip ver-
ließen, und wir würden wie vor 1885 eine Fülle von 
Prozessen der Einzelhaftung bekommen. Das gilt 
auch, Herr Kollege Schellenberg und meine anderen 
Herren Kollegen von der SPD — — 

(Abg. Dr. Schellenberg: Das müssen Sie 
Herrn Dr. Atzenroth sagen!) 

— Nein, Herr Kollege Schellenberg, ich glaube, die 
Eingabe des DGB ist Ihnen mehr verwandt als der 
FDP; ich habe dieses dumpfe Gefühl. Herr Kollege 
Schellenberg, in dieser Eingabe heißt es nämlich, daß 
in einem Einzelfall eventuell der Beitrag des betrof-
fenen Unternehmens um einen Zuschlag für den 
Einzelfall erhöht werden soll. Hier, meine Damen 
und Herren, würde eine gefährliche Schleuse aufge-
macht, wiederum auf Einzelhaftung überzugehen 
und diese Einzelhaftung in unendlichen Prozessen 
zu ersticken. Eine andere Sache ist es, wenn im glei-
chen Betrieb Unfallhäufigkeit auftritt; dann ist die 
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Frage, ob man den Beitragssatz erhöht. Das ist jetzt 
schon geltendes Recht und soll nicht geändert wer-
den. Eine Beitragserhöhung im Einzelfall wäre aus 
der gesamten Interessenlage nicht zu verantworten. 

Dabei darf ich auch eine Bemerkung darüber 
machen, daß in der gesetzlichen Unfallversicherung 
die Leistungssumme eine erhebliche Steigerung er-
fahren hat, eine Steigerung, die man sich kaum vor-
gestellt hat, nicht allein deshalb und gar nicht des-
halb, weil die Zahl der Unfälle gestiegen ist, son-
dern weil eine Ausweitung des Kreises der Unfälle, 
also dessen, was als Arbeitsunfall gilt, erfolgt ist. 
Bei den Berufskrankheiten, bei den Wegeunfällen 
und einer Fülle von Dingen ist das Steigen der Lei-
stungen der Unfallversicherung — ich wiederhole 
es — nicht nur darauf zurückzuführen, daß die Geld-
leistungen in den meisten Fällen gestiegen sind, 
sondern auch darauf, daß die Zahl der gedeckten 
Risiken größer geworden ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich, nach-
dem ich einen allgemeinen Überblick gegeben habe, 
noch einige einzelne Bestimmungen des Gesetzent-
wurfs behandeln. 

Ich sage es noch einmal, weil es mir so wichtig 
erscheint: Die Aufgabe dieser Versicherung ist, so 
wie es auch in diesem Gesetzestext steht, primär 
die Verhütung der Unfälle, sekundär die Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit, tertiär die Ge-
währung von Renten. 

Die Gliederung — ich wiederhole auch dies — ist 
deshalb auf die besonderen Belange der verschie-
denen Unfallversicherungsträger ausgerichtet. Wir 
werfen nicht das unterschiedliche Risiko in einen 
Topf. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, daß 
Gleichheit vor dem Gesetz immer nur heißt, daß 
Gleiches gleich, Verschiedenes aber verschieden zu 
behandeln ist. Deshalb wird auch die Gliederung in 
der Trägerschaft so, wie sie bisher ist, beibehalten. 

Bei dem Kreis der versicherten Personen sind 
keine entscheidenden Ausweitungen gegenüber 
dem bisherigen Recht festzustellen. Ich darf aber 
nicht versäumen, doch auf einige Punkte hinzu-
weisen. 

Es liegt mir daran, darauf aufmerksam zu machen, 
daß die Gefangenenfürsorge, also die Fürsorge bei 
Unfällen von Personen, die einen Freiheitsentzug 
kraft richterlichen Urteilsspruchs erleiden, die bis-
her zugegebenermaßen an vielen Stellen sehr un-
zulänglich war, in die Unfallversicherung übernom-
men wird. 

Es ist sicherlich nicht unwichtig, dabei auch zu 
bemerken, daß in den Ziffern 7 bis 13 des entspre-
chenden Paragraphen die ehrenamtliche Tätigkeit 
jetzt auch unter den Unfallschutz gestellt wird. 
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, 
ich bin nicht ganz sicher, inwieweit dieser Unfall-
schutz auch jeweils für uns, die Mitglieder dieses 
Hauses, gilt, wenn wir ehrenamtlich für Bund oder 
Länder tätig sind; sicherlich nicht unmittelbar bei 
der Tätigkeit hier. Man könnte jedoch im Zweifel 

darüber sein, ob nicht gewisse Tätigkeiten auch der 
Bundestagsabgeordneten darunter fallen. 

(Zurufe von der SPD. — Abg. Dr. Schellen

-

berg: Unfallschutz für Umfall, also Umfall

-

schutz!) 

— Herr Kollege Schellenberg, ich nehme an, Sie 
steigen nachher noch auf die Tribüne. Ich bitte Sie, 
dann das Wort zu wiederholen; ich möchte es nicht 
übernehmen. 

(Heiterkeit.) 

Meine Damen und Herren, mir ist das selbst erst 
bei einem nochmaligen genaueren Studium auf-
gegangen. Das ist aber nicht das Wichtigste. Die 
Bestimmung ist hineingekommen, um die Stadtver-
ordneten, die Sachverständigen, Zeugen und ähn-
liche ehrenamtlich Tätige zu schützen, wenn sie im 
öffentlichen Interesse eine solche Tätigkeit aus-
üben. Sie sind bisher nicht geschützt. Darüber, daß 
man sie schützen sollte, gibt es sicherlich keinen 
Streit. 

Ein Kreis von Personen ist trotz der Wünsche, 
die gelegentlich an uns herangetragen werden, 
nicht eingeschlossen: der Haushaltungsvorstand und 
die Hausfrau. Meine Damen und Herren, ich will 
mich mit dem Problem nicht eingehend beschäfti-
gen; aber lassen Sie mich doch einen Aspekt auf-
decken. Wenn die Hausfrau in ihrer hausfraulichen 
Tätigkeit versichert ist, ist sie dann sicher auch bei 
ihrer Tätigkeit des Einkaufens versichert. Was aber 
ist dann versichert, wenn sie zum Kaffeekränzchen 
geht und dabei auch etwa den Senf für die Familie 
einkauft? Und sie hat es dann ganz sicher getan, 
wenn sie einen Unfall erlitten hat. 

Meine Damen und Herren, ich will damit das Pro-
blem nicht verkleinern. Wir werden uns sicherlich 
auch darüber unterhalten müssen. Sehen Sie  aber 
auch einmal diesen Aspekt des ganzen Gesetzes! 

Wir kennen aber wie bisher nicht nur die Ver-
sicherung kraft Gesetzes, wir kennen auch die Ver-
sicherung kraft Satzung. Die Satzung der Berufs-
genossenschaften kann die Unternehmer weitge-
hend miteinbeziehen und kann vor allem die Or-
ganmitglieder hineinnehmen. 

Bei der freiwilligen Versicherung wiederum 
haben wir die Tore dafür aufgemacht, daß auch 
Unternehmer in die Versicherung hineinkommen 
können, die sonst nicht erfaßt sind. Wir haben da-
bei auch daran gedacht, daß man Seeleute schützen 
muß, die auf ausländischen Schiffen sind, wenn es 
ihr freier Wille ist. Aber das sind Einzelheiten, die 
wir im Ausschuß sicherlich noch eingehend behan-
deln werden. 

Dann käme der § 547. Ich habe bisher keine Para-
graphen genannt. Den § 547 nenne ich, weil seine 
Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. Der § 547 
sagt wiederum, daß Verhütung und ärztliche Hilfe 
als erstes die Leistung der Versicherung umfaßt, 
wobei die näheren Bestimmungen an anderer Stelle 
gegeben werden. 

Der  § 548 und die folgenden Paragraphen spre-
chen von den Leistungen, die nach dem Eintritt 
eines Unfalls von der Berufsgenossenschaft zu ge- 
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währen sind. Sie sind dort aufgezählt; sie umfas-
sen die Heilbehandlung, die Gewährung eines Ver-
letztengeldes, besondere Unterstützungsmaßnah-
men, die Wiederherstellung oder Erneuerung von 
Körperersatzstücken, die Berufsfürsorge, die Ver-
letztenrente, das Sterbegeld und die Hinterbliebe-
nenrenten. 

Dabei wird in den Bestimmungen auch genau de-
finiert, was ein Arbeitsunfall ist. Der normale Ar-
beitsunfall braucht nicht näher umschrieben zu wer-
den. Es obliegt mir nur, darauf hinzuweisen, daß 
wir wie bisher den Wegeunfall einschließen, wobei 
sich hier sicherlich auf Grund der Bestimmungen 
gewisse Zweifel nicht ohne weiteres beseitigen 
lassen; aber eine Fortentwicklung des Rechts ist 
doch erkennbar. Dabei darf ich mich jetzt bezüglich 
der Ausweitung des Begriffes Unfall besonders auf 
das beziehen, was ich vorhin zu den Berufskrank-
heiten gesagt habe. Es scheint mir eine gute Lö-
sung zu sein, im Einzelfall auch dann eingreifen zu 
können, wenn die enumerative Aufzählung das an 
sich nicht zuläßt. Ich weiß, daß man gegen diese 
Generalklausel — das ist sie ja — wohlbegrün-
dete Bedenken haben kann und daß diese vorge-
bracht werden. Auch diese wohlbegründeten Beden-
ken wollen wir uns überlegen. Sollte uns die Ge-
wichtigkeit der Argumente überzeugen, sind wir 
durchaus bereit, auch dafür noch einmal eine neue 
Lösung zu suchen. 

Ich brauche sicherlich über die Heilbehandlung 
nichts Näheres auszuführen. Daß dabei die modern-
sten Erkenntnisse der Wissenschaft, die modernsten 
Mittel der medizinischen Wissenschaft zur Verfü-
gung gestellt werden, versteht sich von selbst. 
Allerdings darf ich mir die Bemerkung gestatten, 
daß in diesem Zusammenhang einmal das Problem 
der freien Arztwahl für den Verletzten überprüft 
werden muß. 

Ich habe vorhin bei der Aufzählung gesagt, daß 
eine Leistung nach Eintritt des Unfalls das Verletz-
tengeld sei. Dieses tritt an die Stelle des bisherigen 
Krankengeldes und des bisherigen Familiengeldes. 
Es kann auch neben einer Rente gewährt werden. 
Das heißt: hat jemand eine Erwerbsminderung er-
litten, ist er aber noch arbeiten gegangen und er-
leidet er nun einen neuen Unfall, dann soll das 
Verletztengeld gewährt werden, also neben einer 
laufenden Rente auf Grund eines früheren Unfalls. 
Hier sehen Sie den typischen Fall der Harmonisie-
rung der Leistungen der gesetzlichen Sozialversiche-
rung. Wir versuchen nämlich mit unserem Entwurf, 
die Bestimmungen über das Verletztengeld an die 
Bestimmungen über die Neuregelung des Kranken-
geldes bei der Krankenversicherung anzupassen. 

Auch zur Berufsfürsorge brauche ich nichts 
Näheres zu sagen. Eines möchte ich dabei aber be-
merken. Die Berufsfürsorge, die Wiedereingliede-
rung in den Beruf, ist keine Angelegenheit, die nur 
die Unfallversicherungsträger angeht. Hier müssen 
wir zu einem besseren Zusammenwirken aller So-
zialversicherungsträger kommen. Hier müssen wir 
eine bessere Harmonisierung — ich will das Wort 
hier verwenden — auch mit der Kriegsopferversor-
gung und mit der Rentenversicherung erreichen. 

Allerdings stehe ich nicht an, hier auch einmal aus-
zusprechen — sicherlich spreche ich im Namen des 
ganzen Hauses —, daß die Organe der Unfallver-
sicherung gerade auf diesem Gebiet bisher führend 
und vorbildlich gewesen sind. Wir sagen dafür 
unseren besten Dank. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Ich habe vorhin gesagt, daß neben diesen Leistun-
gen, die unmittelbar mit der Schädigung zusammen-
hängen, auch noch Renten und sonstige Geldleistun-
gen maßgebend sind. Renten in der gesetzlichen Un-
fallversicherung — ich habe es schon bei der gene-
rellen Einleitung gesagt — richten sich nicht nach 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage, einer be-
sonderen Bemessungsgrundlage oder ähnlichen 
Werten, wie sie in der Rentenversicherung bekannt 
sind. Die Leistungen aus der Unfallversicherung 
richteten sich vielmehr bisher und sollen sich in 
Zukunft nach dem Jahresarbeitsverdienst des Ver-
letzten richten, d. h. der Verletzte bekommt eine 
Rente, die sich nach dem Entgelt bemißt, das er in 
dem letzten Jahr vor dem Unfall bekommen hat, 
und zwar nicht im letzten Kalenderjahr, sondern 
das Jahr wird von dem Tage des Unfalls an ge-
rechnet. Dabei darf ich auf die besonderen Bestim-
mungen hinweisen, nach denen ein Jugendlicher 
unter 21 Jahren, der einen Unfall erleidet, bei Voll-
endung des 21. Lebensjahres die Leistungen neu 
berechnet erhält. In der landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung wird in Zukunft unter allen Umstän-
den mindestens das Dreihundertfache des Ortsloh-
nes als Grundlage genommen. Ich darf weiterhin 
daran erinnern, daß die Höchstgrenze von bisher 
9000 DM, die allerdings bei der überwiegenden Zahl 
von Berufsgenossenschaften kraft Satzung sowieso 
heraufgesetzt war, jetzt auf 18 000 DM erhöht wird. 

Die Rente selbst soll bei einer hundertprozentigen 
Schädigung des Verletzten zwei Drittel seines 
Jahresarbeitsverdienstes betragen. Sie werden 
sicherlich fragen, warum wir diesen Prozentsatz nicht 
höher gesetzt haben. Das läßt sich daraus erklären, 
daß ein Verletzter, wenn er nicht mehr arbeiten 
geht, nicht mehr so hohe Aufwendungen hat und 
daß außerdem alle Leistungen wegfallen, die  er 
selber aus seinem normalen Bruttoeinkommen zu 
erbringen hat, nämlich Sozialversicherungsbeiträge 
und Steuern. 

Allerdings muß ich bemerken, daß eine fortlau-
fende Rente nur gewährt werden kann, wenn die 
Schädigung wenigstens ein Fünftel beträgt, wenn 
also die Erwerbsfähigkeit um 20 % eingeschränkt 
ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein 
Wort an die Verwaltung der Berufsgenossenschaf-
ten, an die Sozialgerichte und an die Ärzte richten. 
Es kann einfach dem Grundsatz einer modernen 
Unfallversicherung nicht angemessen sein, wenn 
man eine sogenannte „Knochentaxe" verwendet. 
Den einen braucht ,der Verlust eines Fingers in seiner 
Erwerbsfähigkeit gar nicht zu schädigen, bei einem 
anderen kann das aber den Verlust der gesamten 
Existenz bedeuten. Das kann der Gesetzgeber nicht 
in Paragraphen fassen. Wir möchten den Appell 
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an alle richten, sich bei der Feststellung der Er-
werbsminderung in Zukunft doch nach der tatsäch-
lichen Erwerbsminderung und nicht nach Prozent-
sätzen für den Verlust eines Fingers usw. zu richten. 

Zu den Rentenleistungen gehören weiterhin Kin-
derzulagen. Außerdem ist das Problem der Kumu-
lierung von Renten gelöst. Es ist jetzt auch, wie 
ich vorhin schon sagte, die Auszahlung des Sterbe-
geldes und der Überführungskosten geregelt. 

Zu den Rentenleistungen gehören außerdem die 
Leistungen an  die  Witwen. Ich darf darauf verwei-
sen, daß jetzt eine Witwenrente bei Tod durch Un-
fall ein Fünftel des Jahresarbeitsverdienstes des 
Versicherten betragen soll, wenn die Witwe weni-
ger als 45 Jahre alt ist und keine waisenrentenbe-
rechtigten Kinder zu erziehen hat, dagegen zwei 
Fünftel, wenn ein waisenrentenberechtigtes Kind 
in der Familie lebt oder wenn die Witwe über 
45 Jahre alt ist. Die Vollwaisenrente O soll drei 
Zehntel des Jahresarbeitsverdienstes betragen, die 
Halbwaisenrente ein Fünftel des Jahresarbeitsver-
dienstes des Ernährers. Dabei darf ich noch zusätz-
lich bemerken, daß das Zusammenfallen von Wit-
wen- und Vollwaisenrente insoweit gestoppt wird, 
als 85 % des Jahresarbeitsverdienstes des Versicher-
ten überschritten würden. 

Wir kennen im Unfallversicherungsrecht unter ge-
wissen Voraussetzungen auch Eltern- und Groß-
elternrenten. Sie werden dann gewährt, wenn der 
beim Unfall Verstorbene der Ernährer und Unter-
halter der  Eltern oder Großeltern war. 

In ,der Systematik des Gesetzes kommen jetzt die 
Abfindungen. Da aber Herr Kollege Schellenberg 
mich vorhin schon auf die Abfindungen hingewiesen 
hat, kann ich jetzt wohl darüber hinweggehen. 

(Lachen bei der SPD. — .Abg. Börner: So 
leicht kommen Sie nicht davon!) 

— Lieber Herr Kollege Börner, soll ich das noch 
einmal wiederholen? Wenn Sie es noch einmal 
haben wollen, empfehle ich Ihnen: lesen Sie später 
das Protokoll an dieser Stelle zweimal, dann haben 
Sie es leichter. 

Es scheint mir von Bedeutung, daß sich die 
§§ 633 ff. nicht darauf beschränken, den Unterneh-
mer selbst von einer Haftpflicht gegenüber dem Ge-
schädigten zu befreien, vielmehr wird auch der Kol-
lege, durch dessen fahrlässiges Verhalten am Ar-
beitsplatz der Unfall verursacht wurde, von der Haf-
tung befreit. Ich halte das für eine begrüßenswerte 
Neuerung. Soweit ich mich erinnere, hat auch der 
Deutsche Gewerkschaftsbund darauf Bezug genom-
men. Wenn er trotzdem diese Forderung stellt, trägt 
er also Eulen nach Athen; das ist in unserem Ge-
setzentwurf schon enthalten. 

Bezüglich der Träger der Unfallversicherung kann 
ich mich auf den Hinweis beschränken, daß nach 
dem Gesetzentwurf, auch der Versicherte Mitglied 
wird. Diese Frage ist umstritten; aber eine Behaup-
tung weise ich mit Nachdruck zurück, daß nämlich 
die Erklärung der Mitgliedschaft der Versicherten, 
die ja in den Selbstverwaltungsorganen mitwirken,  

etwa zu bedeuten habe, daß 	Zukunft auch noch 
der Versicherte selber Beiträge bezahlen soll. Ich 
wiederhole: man würde damit das Fundament der 
Unfallversicherung verlassen. 

An dieser Stelle eine kleine Einschaltung. Nach 
den neuen Überlegungen bezüglich der Entwick-
lungshilfe ist es den Trägern der gesetzlichen Un-
fallversicherung möglich, auch für diesen Fall Un-
fallschutz nach ihren Bedürfnissen zu gewähren, so 
daß auch der, der sich bereit erklärt, in den Ent-
wicklungsländern tätig zu werden, einen Unfall-
schutz genießt, was bisher nicht ausreichend ge-
währleistet war. 

Meine Damen und Herren, über Unfallverhütung 
habe ich vorhin so nachdrücklich gesprochen, daß mir 
nur noch übrig bleibt, darauf hinzuweisen, daß § 708 
und die folgenden Paragraphen sich nicht nur mit 
allgemeinen Erörterungen über Unfallverhütung be-
schäftigen, sondern auch davon ausgehen, daß der 
Überwachung der Unfallverhütung eine große Be-
deutung zukommt. 

Der Fünfte Abschnitt unseres Gesetzentwurfs be-
schäftigt sich mit der Aufbringung der Mittel. Ich 
darf darauf verweisen, daß die Lohnsumme Grund-
lage für die Mittel ist, die die Unternehmen den Un-
fallberufsgenossenschaften zur Verfügung zu stellen 
haben. Allerdings soll diese Lohnsumme nicht sche-
matisch mit einem Prozentsatz für Unfallversiche-
rung versehen werden, sondern es kommt darauf 
an, die Gefährlichkeit der Arbeit in den einzelnen 
Betriebsarten dabei zu berücksichtigen, so daß also 
auch ein Gefahrentarif gegeben ist und eine Um-
lage immer dazu herangezogen werden muß, den 
Bedarf zu decken. Das heißt, die Unfallversicherung 
beruht nicht auf einem durch den Gesetzgeber fest-
gesetzten Beitrag, auch nicht auf einem willkürlich 
von der Satzung festgelegten oder von den Selbst-
verwaltungsorganen beschlossenen Beitrag, sondern 
der Beitrag in der Unfallversicherung hat sich da-
nach zu richten, wie groß der Leistungsumfang der 
Unfallberufsgenossenschaft ist. Dabei haben wir 
eine gesetzliche Bestimmung aufgenommen, daß die 
Betriebsmittel, die bei dem Unfallversicherungsträ-
ger angesammelt werden, nicht allzuhoch werden. 
Die Grenze von einem Zweieinhalbfachen des letz-
ten Jahresaufwands, gegebenenfalls eines Drei-
fachen mit besonderer Genehmigung, scheint uns 
ausreichend zu sein, um zu verhindern, daß dort 
nicht auch wieder vielleicht „Juliustürme" entstehen. 
Die Beiträge müssen gesenkt werden, wenn die Be-
triebsmittel allzugroß werden. 

Ein kurzes Wort zur Eigenunfallversicherung. Sie 
soll wie bisher gewährt werden, soll aber eine Aus-
weitung insoweit erfahren, als auch in der Eigen-
unfallversicherung bei Bund, Ländern und Gemein-
den die Möglichkeit besteht, höhere Entschädi-
gungsrenten zu zahlen, als sie einem Jahresarbeits-
verdienst von 9000 DM entsprechen. Die gesetzliche 
Grenze liegt auch hier bei 18 000 DM. Die Bundes-
regierung ist ermächtigt, diese Höchstgrenze noch 
zu überschreiten. 

In der Landwirtschaft haben wir andere Verhält-
nisse, danach auch ein anderes Beitragseinzugsver- 
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fahren. Es ist wichtig, zu bemerken, daß der Ar-
beitnehmer in der Landwirtschaft nach den Vor-
stellungen, die wir hier entwickeln, dem Arbeit-
nehmer in der gewerblichen Wirtschaft gleich-
gestellt werden soll. Das heißt, Ausgangsbasis ist 
nicht mehr ein fiktiver Ortslohn oder ein fiktiver 
Lohn, der in den Gremien festgesetzt wird, sondern 
der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft wird eben 
wie ein gewerblicher Arbeitnehmer entschädigt. Da-
bei lassen wir allerdings sehr viel Freiheit, soweit 
es sich um die Unternehmer und um die Familien-
angehörigen handelt. Allerdings lassen wir nicht die 
Freiheit, daß in der Landwirtschaft die geschädigten 
Familienmitglieder oder Unternehmer bei Erleiden 
eines Unfalls unter das Existenzniveau absinken. 
Der dreihundertfache Ortslohn muß die Mindest-
basis dabei sein. Natürlich ist in der Landwirtschaft 
die Beitragsberechnung nach anderen Grundsätzen 
als in der gewerblichen Wirtschaft vorzunehmen. Ob 
es dabei der Arbeitsbedarf oder ob es der Einheits-
wert ist, der zugrunde gelegt wird, sei den Berufs-
genossenschaften selber überlassen. Sie können auch 
noch andere Gesichtspunkte berücksichtigen. 

In Art. 2, meine Damen und Herren, beschäftigen 
wir uns mit einigen parallellaufenden Gesetzen. Es 
ist mir ein Anliegen, dazu noch ein Wort zu sagen, 
daß die Renten in der Unfallversicherung aktuali-
siert werden sollen. Es ist ja eine der Grundlagen 
dieses Gesetzes, daß wir wie in der Rentenversiche-
rung eine Aktualisierung des Einkommens des Ge-
schädigten, nämlich der Rente, erreichen. Haben wir 
in der gesetzlichen Rentenversicherung als Basis 
für den Auftrag an den Gesetzgeber, jährlich zu 
überprüfen, ob eine Verbesserung der Renten zu er-
folgen hat, die Veränderung der allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage, die Veränderung des Volkseinkom-
mens je Erwerbstätigen, die Finanzlage der Ver-
sicherungsträger, so müssen wir bei der Unfallver-
sicherung eine andere Basis nehmen. Ich beziehe 
mich darauf, daß ich vorhin sagte, die Rente in der 
Unfallversicherung ist errechnet aus dem Jahres-
arbeitsverdienst. So muß man sich selbstverständlich 
bei der Anpassung danach richten, wie sich die 
Jahresarbeitsverdienste entwickelt haben. Allerdings 
sollte man das im Bundestag nicht einfach beschlie-
ßen, wenn einem danach ist. 

Für die Aktualisierung der Renten der Unfallver-
sicherung wird der Sozialbeirat, der schon in den 
Rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzen vorge-
sehen ist, eingesetzt. Selbstverständlich wird er dabei 
um die Personen erweitert, die von den Unfallver-
sicherungsträgern benannt sind. 

Der Sozialbeirat wird zunächst der Bundesregie-
rung, dann aber auch uns, dem Hohen Hause, Vor-
schläge unterbreiten, über die wir selber zu ent-
scheiden haben werden. Daß diese Entscheidung im 
Bundestag alljährlich getroffen werden muß, mag 
der eine oder andere bedauern. Aber, meine Damen 
und Herren, wir haben bei all diesen Entwicklungen 
auch noch darauf zu sehen, daß die Anhebung der 
Renten im Gesamtrahmen des volkswirtschaftlichen 
Vermögens bleibt. Ich sage noch einmal: dabei 

kann man, muß man sogar davon ausgehen, daß 
Renten der allgemeinen Rentenversicherung und 

Renten aus der Unfallversicherung zwei verschie-
dene Dinge sind. 

Ich wiederhole: Wer an dieser Unfallversicherung 
etwa kritisiert, daß sie nicht allzu umfassend sei, 
möge bedenken, daß diesem Gesetz schon zwei Teil-
reformen voraufgegangen sind. Wir haben im Jahre 
1957 und im Jahre 1961 die Rentenleistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung aktualisiert und 
einige Unebenheiten sowieso schon bereinigt. 

Im Zuge der Harmonisierung der Leistungen liegt 
auch die Abgrenzung der Unfallversicherung von 
der Krankenversicherung in Art. 2. Niemanden wird 
verwundern, wenn dazu im Gesetzentwurf eine neue 
Bestimmung getroffen ist. Die heutige geltende 
Regelung, daß bis zum 45. Tag der Träger der Kran-
kenversicherung alle Aufwendungen, die entstehen, 
übernimmt, daß der Unfallversicherungsträger, wenn 
er in dieser Zeit etwa eine Arztleistung erbringt, 
eine Entschädigung vom Krankenversicherungsträ-
ger erhält, zeigt, daß das eine heute nicht mehr ver-
tretbare Abgrenzung ist. 

Nun darf man allerdings nicht davon ausgehen, 
meine Damen und Herren, daß die Übernahme der 
Leistungen wegen eines Unfalls durch die Unfallver-
sicherung vom ersten Tag an der einzig gerechte 
Weg sei. Es läßt sich prima vista sehr viel dafür 
sagen. Aber ist es wirklich richtig, bei jedem klei-
nen Unfall schon eine bürokratische Maschinerie in 
Gang zu setzen, um den Fall überhaupt zu erfassen? 
Das ist das eine Bedenken. 

Das andere Bedenken ist dieses: Ist es wirklich 
so, daß alles, was in der Unfallversicherung an Lei-
stungen anfällt, die Haftung des Unternehmens ab-
löst? Die Wegeunfälle sind sicherlich nicht vom 
Unternehmen her entstanden. 

Ein dritter Gesichtspunkt: Es wird immer wieder 
angeführt, daß der Umfang der Leistungen in der 
Krankenversicherung durch die zunehmende Zahl 
der Unfälle ständig steige. — Auf die zunehmende 
Zahl der Unfälle komme ich später noch. — Aber 
es ist genau umgekehrt. Eine ganze Reihe von Lei-
stungen, die früher die Krankenversicherung allein 
gedeckt hat, sind inzwischen längst in die Unfallver-
sicherung hinübergenommen worden. Trotzdem sind 
wir der Meinung, daß der 45. Tag keineswegs rich-
tig ist. Dem Hohen Hause ist sicher bekannt, daß 
vor einigen Jahren zwischen den Versicherungs-
trägern nahezu eine Vereinbarung dahin erzielt war, 
daß 18 Tage die richtige Begrenzung seien. 

Ohne uns darauf festlegen zu wollen, daß diese 
18 Tage auch bei näherer Prüfung die Grenze blei-
ben sollen, haben wir uns für diese Regelung in 
dem Gesetzentwurf entschieden. Wir gehen von die-
ser Regelung aus. Immerhin werden die Träger der 
Versicherung nicht ohne Grund auf 18 Tage gekom-
men seien, und sei der Grund nur der, daß sich 
dann die Leistungen je zur Hälfte auf die beiden 
Trägerarten verteilen. 

Ob man ein Pauschalsystem für frühere Leistun-
gen finden kann, ist eine Frage, die sehr der Er-
örterung bedarf, schon allein deshalb, weil die 
Krankenversicherungsträger unter sich bei der Ver- 
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teilung einer Pauschalsumme sicherlich nicht so 
leicht eine Einigkeit erzielen könnten. 

Meine Damen und Herren, .in den Übergangs- 
und Schlußbestimmungen ist noch von Bedeutung, 
daß wir einige Notverordnungen außer Kraft setzen, 
unter anderem die, daß bei einer Schädigung von 
20% in. den Jahren der Geltung dieser Notver-
ordnung keine Renten gezahlt wurden und bis heute 
nicht gezahlt werden. Es wird die Unebenheit be-
seitigt werden, daß bei fahrlässigem Verschulden 
nur halbe Renten gezahlt werden. 

Wir wollen, daß dieses Gesetz möglichst schnell 
in Kraft tritt, und wir haben die begründete Hoff-
nung, die Beratungen können so beschleunigt wer-
den, daß dieses neue Recht am 1. Januar 1963 
in Kraft tritt, selbstverständlich — als Berliner 
brauchte ich das eigentlich nicht besonders zu er-
wähnen, aber die Bestimmung ist nun einmal im .Ge-
setzentwurf enthalten — auch im Lande Berlin. 

Eine Bemerkung noch zu der Behauptung, daß 
die Zahl der Unfälle gestiegen sei. Die Zahl der 
nachgewiesenen Unfälle ist in der Tat ge-
stiegen, nicht aber die Zahl der Unfälle. Es hat sich 
gezeigt, daß nach der Einführung der  verbesserten 
Lohnfortzahlungs-Regelung auch Unfälle gemeldet 
werden, die früher nicht in den Statistiken .er-
schienen. 

Ich habe versucht, dem Gesetzentwurf, den wir 
Ihnen vorlegen, nicht nur einige Lichter aufzuset-
zen; sondern habe mich bemüht, auch darauf hin-
zuweisen, welcher Art die Gesamtregelung. in der 
Unfallversicherung ist. Ich hoffe, es ist mir gelun-
gen. Ich darf noch einmal sagen: Die christlich-
demokratische/christlich-soziale Fraktion dieses Ho-
hen Hauses hat den bestmöglichen Schutz der Ver-
sicherten im Auge. Sie richtet sich dabei nach den 
sozialpolitischen Gegebenheiten einer neuen Zeit, 
nach den gesellschaftspolitischen Notwendigkeiten 
und nach den volkswirtschaftlichen Erfordernissen. 
Das beste wird allerdings sein, wenn es uns ge-
lingt, die Zahl der Unfälle so niedrig wie irgend 
möglich zu machen. In den Fällen aber, wo ein 
Unfall eingetreten ist, ist es nach unserer Auffas-
sung im Interesse des Versicherten das beste, alles 
dafür zu tun, daß der Verletzte wieder in die Lage 
versetzt wird, für sich selbst zu sorgen. Erst dann 
soll die Gemeinschaft der Unternehmer dafür sor-
gen, daß auch eine zusätzliche Rentenleistung ge-
währt wird. Wir halten unseren Gesetzentwurf für 
eine durchdachte, modernen Erfordernissen ent-
sprechende Neuregelung des Unfallrechts. Wir bit-
ten Sie, ihn dem Ausschuß für Sozialpolitik zu 
überweisen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat  der 
 Abgeordnete Börner. 

Börner (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Bevor ich namens meiner politischen 
Freunde zu den grundsätzlichen Gedanken dieses 
sehr wichtigen sozialpolitischen Gesetzentwurfs 
Stellung nehme, darf ich einige Bemerkungen zu 
dem machen, was Herr Kollege Stingl für die CDU/ 
CSU-Fraktion zur Begründung vorgetragen hat. 

Wir haben schon mit einiger. Befriedigung ge-
hört, daß dieser Entwurf nicht das Ergebnis einer 
weihnachtlichen Fleißarbeit der CDU-Fraktion ist, 
sondern daß er mit sehr weitgehender Formulie-
rungshilfe wahrscheinlich des Bundesarbeits-
ministeriums — ohne Rücksicht auf den Koalitions-
partner erarbeitet wurde. Er ist in einer so hek-
tischen Art und Weise eingebracht warden, daß wir 
den Eindruck haben, eine bevorstehende Initiative 
der Oppositionspartei ist wahrscheinlich der tiefere 
Grund für die Eile der CDU/CSU-Arbeit gewesen. 

Meine Damen und Herren von der CDU/CSU, ich 
kann Ihnen nicht den Vorwurf ersparen, daß die 
Regelung dieses Komplexes durch Ihre Schuld erst 
heute in Angriff genommen wird und nicht schon 
vor einigen Jahren erfolgt ist. 

(Sehr wahr! bei der SPD.). 

Sie haben schamhaft angedeutet, daß man im 2. 
und 3. Bundestag mit der Neuordnung dieses Gebie-
tes nicht fertig geworden ist, haben aber vergessen, 
hinzuzufügen, daß es die CDU/CSU-Fraktion ge-
wesen ist, die seinerzeit im 3. Bundestag im Sozial-
politischen Ausschuß verlangt hat, daß der Gesetz-
entwurf der damaligen Zeit — nach sehr eingehen-
den und weit vorgeschrittenen Beratungen — von 
der Tagesordnung abgesetzt wurde. Deshalb trifft 
das Verschulden dafür, daß bis zum heutigen Tag 
oder, besser gesagt, bis zum Inkrafttreten der Neu-
regelung noch einiges in der Unfallversicherung 
ist, was uns gar nicht gefällt, die CDU-Fraktion. 

Wir haben heute morgen in der Fragestunde vom 
Herrn Staatssekretär des Bundesarbeitsministeriums 
gehört, welche Einzelprobleme in der Unfallver-
sicherung bisher noch nicht entsprechend den heu-
tigen sozialpolitischen Erkenntnissen geregelt sind. 
Wir sind mit Ihnen der Meinung, daß dieses  Gesetz 
schnell verabschiedet werden sollte. Aber die 
Schnelligkeit darf nicht auf Kosten der Gründlich-
keit der Beratungen gehen, denn dieses Gesetz ist 
viel zu wichtig, als daß man auf eine eingehende 
Beratung auch des letzten Paragraphen verzichten 
könnte. 

Meine politischen Freunde und ich nehmen gern 
zur Kenntnis, daß die CDU-Fraktion schon in der 
ersten Lesung erklärt hat, daß sie zur sachlichen 
Verbesserung der Vorlage 'bereit ist. Sehr verehrter 
Kollege Stingl, meine Damen und Herren, Sie 
können sicher sein, daß wir von diesem Angebot im 
Sozialpolitischen Ausschuß ausreichend Gebrauch 
machen werden. 

(Abg. Stingl: Das ist doch nicht neu!) 

Es  wird an Ihnen liegen, ob das, was von Ihnen 
gesagt worden ist, eine Deklamation bleibt oder ob 
in der Substanz der Vorlage Änderungen erfolgen. 

(Abg. Stingl: Es wird daran liegen, welche 
guten Vorschläge Sie bringen!) 

— Ich bin sicher, Herr Kollege Stingl, daß dabei 
nicht nur die Meinung der SPD 'eine Rolle spielen 
wird—ich möchte dazu nachher noch etwas sagen—, 
sondern wir halten es auch für richtig, daß sich ein 
sehr großer Kreis von Fachleuten zu diesen Gebie-
ten der Unfallversicherung ebenfalls äußern muß. 
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Denn ich bin  nicht — wie Sie — der Meinung, daß 
alles so bleiben kann, wie es war, besonders im 
Komplex Unfallverhütung — ich komme darauf noch 
zu sprechen —, sondern glaube im Gegenteil, daß 
wir, wenn wir von Neuordnung sprechen, die Ver-
pflichtung haben, nichts unbesehen als gegeben hin-
zunehmen. Vielmehr müssen wir uns darüber 
Gedanken machen, wie die auch von Ihnen zitierte 
Form der Weiterentwicklung im modernen Sozial-
staat in dieses Gebiet der Unfallversicherung ein-
geordnet werden kann. 

Noch ein Problem, das von Herrn Kollegen Stingl 
nicht angedeutet wurde, ist für die Behandlung der 
Vorlage von besonderer Wichtigkeit. Sie haben 
diesen Entwurf, der sich mit den Vorstellungen der 
Bundesregierung in der 2. und 3. Legislaturperiode 
des Bundestages zum Teil deckt, als Fraktions-
vorlage eingebracht. Dieses Recht kann Ihnen nie-
mand beschneiden. Es ist ein Initiativrecht jeder 
Fraktion. Jede Fraktion kann hier einbringen, was 
sie für richtig hält. Aber Sie werden zugeben 
müssen, daß dieses Verfahren im Hinblick auf die 
Behandlung eines solchen Gesetzes erheblichen Be-
denken begegnen muß, weil der Bundesrat in dieser 
Sache vor der ersten Lesung nicht gehört werden 
konnte. 

(Abg. Stingl: Dann muß das Initiativrecht 
des Bundestages beschnitten werden?) 

— Nein, es geht hier nicht um die Beschneidung des 
Initiativrechts, Herr Kollege Stingl; Sie wissen sehr 
genau, daß es hier auch um eine Frage der Loyalität 
gegenüber einem Verfassungsorgan geht. Das müs-
sen Sie in Ihrer Arbeit sehen, und das müssen wir 
alle sehen. Aber es geht auch der Sache nach — es 
scheint mir besonders wichtig, daß das einmal aus-
gesprochen wird — um die Tatsache, daß der Bun-
desrat in der 3. Legislaturperiode des Bundestages 
über 90 Änderungsanträge zu diesem Gesetzentwurf 
vorgelegt hatte, die nun praktisch vorläufig unter 
den Tisch fallen. 

Auf die Dauer läuft Ihr Verfahren darauf hinaus, 
daß Fragen, die man vorher gütlich absprechen 
könnte, nachher im Vermittlungsausschuß korrigiert 
werden müssen, — eine Prozedur, die von uns an-
gesichts der Tatsache, daß die Unfallversicherung 
sehr weitgehend die Länder und auch die Gemein-
den betrifft, eben der Sache wegen nicht gutgehei-
ßen werden kann. — Nun, Sie werden sich mit die-
ser Frage bei der weiteren Behandlung dieses Stof-
fes noch auseinanderzusetzen haben. 

Hinsichtlich dessen, was in dem Gesetzentwurf 
steht, gibt es seitens der sozialdemokratischen Frak-
tion auch noch eine Reihe erheblicher Vorschläge 
zu den Sachproblemen, und es gibt — das möchte 
ich heute in der ersten Lesung für meine politischen 
Freunde gleich mit aller Deutlichkeit sagen — für 
uns bei der Beratung dieses Entwurfs das Zentral-
problem Unfallverhütung. Dabei denken wir nicht 
nur an einen Katalog „erstens, zweitens, drittens", 
Herr Kollege Stingl, sondern wir sind der Meinung, 
wir müssen bei der Behandlung des Problems Un-
fallverhütung in diesem Gesetzentwurf weitergehen, 

als die Paragraphen Ihrer Vorlage es bisher andeu

-

ten. 

Unfallverhütung ist nicht nur eine Frage der be-
trieblichen Gemeinschaften — „Unternehmerrisiko" 
und all dieser Dinge —, sondern Unfallverhütung 
ist eine zentrale Frage von öffentlichem Interesse. 

(Beifall bei der SPD.) 

Weil das so ist, weil der volkswirtschaftliche Aus-
fall, der durch Arbeitsunfälle jährlich entsteht, nicht 
nur Sache der betroffenen Wirtschaftszweige, son-
dern Sache des ganzen Volkes ist, und weil uns das 
Schicksal der Hinterbliebenen und der Hunderttau-
sende von Verletzten auch von der staatspolitischen 
Seite her interessieren muß, muß der Gesetzgeber 
nach unserer Meinung bei der Behandlung der Pro-
bleme der Unfallverhütung weitergehen, als es 
durch die bloße Einfügung des Absatzes 1 in § 537 
und der anderen entsprechenden Paragraphen Ihres 
Entwurfs geschieht. Er muß sich Gedanken darüber 
machen, ob alles, was Sie hier der Selbstverwaltung 
überlassen wollen, wirklich der Selbstverwaltung 
überlassen werden kann. Wir wollen an dem be-
währten Pinzip der Berufsgenossenschaften nichts 
ändern. Wir meinen aber, daß die technische Ent-
wicklung der letzten Jahrzehnte einige Überprüfun-
gen im Hinblick auf die Wirksamkeit dieses Sy-
stems in bestimmten Bereichen der Wirtschaft und 
des öffentlichen Lebens notwendig macht. Wir möch-
ten einmal im Sozialpolitischen Ausschuß die Frage 
der Berufsgenossenschaften, aber auch der Unfall-
verhütung schlechthin mit einem großen Kreis von 
Fachleuten erörtern.  

Dazu noch einige kurze Ausführungen. Ich habe 
vorhin gesagt, daß sich das System der Berufsgenos-
senschaften grundsätzlich bewährt habe. Es gibt 
aber doch wohl einige Punkte, Herr Kollege Stingl, 
bei denen wir uns aus der Sicht des öffentlichen 
Interesses fragen müssen, ob das, was Sie den Be-
rufsgenossenschaften als Selbstverwaltungsaufgabe 
überlassen wollen, nicht vorrangig durch den Ge-
setzgeber angepackt werden müßte. Ich denke z. B. 
an die Gefahrentarife, an das Umlageverfahren, ab-
gestuft nach den Arbeitsbedingungen der Betriebe 
usw. 

Die sozialdemokratische Fraktion wird im Aus-
schuß — das kann ich hier schon erklären — sehr 
eingehend untersuchen, ob nicht das Beitragswesen 
der Berufsgenossenschaften im Hinblick auf die Zahl 
und die Schwere der Unfälle im einzelnen Betrieb 
einer Korrektur bedarf. Die Möglichkeit, das in den 
Satzungen zu bestimmen und gegenüber dem ein-
zelnen. Betrieb anzuordnen, ist nach unserer Mei-
nung von den Berufsgenossenschaften nicht in der 
Weise ausgeschöpft worden, wie es die gestiegene 
Zahl der Unfälle und vor allem die Schwierigkeit der 
Arbeitsbedingungen — das müssen wir auch sehen 
— sowie das Tempo der modernen Industrie heute 
nun einmal erfordern. 

Wenn wir hier mit Stolz von der langen Ge-
schichte der Unfallversicherung in unserem Staat 
sprechen, sollten wir nicht vergessen, daß auch an-
dere Länder mittlerweile auf diesem Gebiet große 
Erfahrungen gesammelt haben. Wir sollten nicht 
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hochmütig das, was wir in Deutschland erreicht ha-
ben,  als gut und richtig für die Zukunft erklären, 
sondern einmal den Blick über die Grenzen hinaus 
auf andere moderne Industriestaaten richten und 
die Frage aufwerfen, ob nicht vielleicht für den 
deutschen Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 
im Betrieb bestimmte englische, schwedische und 
auch amerikanische Erfahrungen nutzbar gemacht 
werden könnten. Auch das sollte der Sozialpoliti-
sche Ausschuß in seinen Beratungen ernsthaft prü-
fen. 

Wir werden ferner die in  der  Fachdiskussion im-
mer wieder offenbleibende Frage der  Abgrenzung 
der Gewerbeaufsicht von dem berufsgenossen-
schaftlichen Aufsichtsdienst ansprechen. Beide In-
strumente müssen verstärkt werden. Auch das ist 
ein Fragenkomplex, über den man sich sinnvoller-
weise schon in der Bundesratsdiskussion mit den 
Ländern hätte unterhalten können. Es ist Ihre 
Schuld, daß damit nun die Ausschußberatungen be-
lastet werden.  Auf jeden Fall muß es das Ziel  der 

 Gesetzesarbeit sein, daß es nachher keine Branche 
mehr gibt, in der der technische Aufsichtsbeamte 
wegen der wenigen Planstellen — rein statistisch ge-
sehen — alle fünf, sieben oder zehn Jahre in den 
Betrieb kommt. Solche Dinge soll es geben, und 
wir werden im Ausschuß noch einmal darauf zu 
sprechen kommen. 

Dabei wird von uns nicht unterschätzt, daß Un-
fallschutz, Unfallverhütung letztlich Erziehungsar-
beit ist, in der sich alle Betriebsangehörigen einig 
sein müssen. 

(Sehr gut! bei der  SPD.) 

Wir wollen diese Frage nicht einseitig als eine 
Frage 'der Unternehmer betrachten. Sie geht auch 
und gerade den letzten Mann im Betrieb an. 

Aber eins müssen Sie zugeben: Das Problem 
wird nur dann gelöst werden können, wenn man 
nicht den  Unfallschutz auf die Unfallvertrauens-
leute oder die Betriebsräte delegiert, sondern von 
der Unternehmensspitze her die Voraussetzungen 
dafür schafft, daß die Unfallverhütung im Betrieb 
ernst genommen wird. Deshalb bedarf unser Ge-
danke, daß der einzelne Betrieb etwas mehr Inter-
esse an der Gestaltung seines Beitrags zur Unfall-
versicherung haben sollte, noch einer detaillierten 
Erörterung im Ausschuß. 

Wir halten es auch für nötig, daß der technische 
Aufsichtsdienst der Berufsgenossenschaften im Hin-
blick auf die Einwirkung in den Betrieb mehr Voll-
machten bekommt. Es ist z. B. notwendig, daß bei 
der Neueinrichtung von betrieblichen Abteilungen 
oder ganzer Betriebe die Berufsgenossenschaft von 
vornherein das Recht bekommt, gewisse Möglich-
keiten vorzuschreiben, und nicht über den Umweg 
der Gewerbeaufsicht eingreifen muß. 

Hier spielt auch noch eine andere Frage hinein, 
nämlich die Zersplitterung der Unfallverhütungs-
vorschriften und  der  Gewerbeaufsichtsbestimmungen 
über das ganze Gebiet der Bundesrepublik. Hier 
einer Ordnung hineinzubringen ist auch eine Auf-
gabe, an der wir uns in der Ausschußberatung nicht 
vorbeimogeln sollten. 

Darüber hinaus hat, glaube ich, jeder von Ihnen, 
der die Dinge in der Praxis kennt, mit mir den 
Eindruck, daß der Gesundheitsschutz im Betrieb eine 
der wichtigsten Vorbedingungen für die Verhütung 
von Unfällen ist. Von da sollten wir uns die Frage 
vorlegen, ob das jetzige System der ärztlichen 
Betreuung im Betrieb und auch das System der ärzt-
lichen Betreuung in bestimmten Wirtschaftszweigen 
ausreichend ist. Muß es z. B. im Hochbau immer 
wieder — um einmal etwas zu nehmen, was mir 
aus meiner beruflichen Arbeit gut bekannt ist — 
zu tödlichen Abstürzen kommen, nur weil der be-
treffende Mann nicht vorher auf seine Höhentaug-
lichkeit überprüft wurde? Das ist doch eine Frage, 
an der auch die Öffentlichkeit interessiert ist und 
bei der es nicht nur um die berufsgenossenschaft-
liche Überprüfung geht. 

(Abg. Frau Kalinke: Das kann bei der Be

-

rufsausbildung nach dem Jugendarbeits

-

schutzgesetz alles schon jetzt geschehen!) 
— Sehr verehrte Frau Kollegin, das trifft nicht genau 
den Kern der Sache. Selbstverständlich, auf lange 
Sicht läßt sich durch die nach dem Jugendarbeits-
schutzgesetz vorgeschriebenen Untersuchungen eini-
ges machen. Aber vergessen Sie bitte nicht, daß 
gerade in der Bauindustrie die  berufliche Umschich-
tung nach dem Kriege so erheblich ist, daß wir es 
uns nach meiner Meinung nicht leisten können, 
die Lösung der Probleme zehn Jahre vor uns her-
zuschieben, bis die Jahrgänge im Beruf sind, die 
jetzt durch die neue Regelung im Jugendarbeits-
schutzgesetz erfaßt werden. Das ist aber eines der 
vielen Einzelprobleme, die in den Komplex Unfall-
verhütung hineinspielen. Ich Möchte sie nur ange-
deutet haben, um Ihnen zu zeigen, wie notwendig 
(es ist, daß sich der Gesetzgeber gründlich mit ihnen 
beschäftigt. 

Lassen Sie mich zum Abschluß dieses Teils noch 
eines deutlich feststellen! Nach unserer Meinung 
sollten die Ausschußberatungen über Unfallver-
hütung und Unfallschutz so breit angelegt werden, 
daß eine möglichst große Zahl von Kapazitäten 
der Arbeitsmedizin, des Arbeitsschutzes und der 
Unfallmedizin daran teilnehmen und ihr sachver-
ständiges Urteil abgeben können. Das wird uns dann 
die Formulierung gewisser Paragraphen dieses Ge-
setzentwurfs wesentlich erleichtern. Ich denke daran, 
daß z. B. der Verkehrsausschuß mit einer solchen 
Ausschußsitzung unter Teilnahme von Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens einmal etwas erreicht 
hat, was auch wir grundsätzlich bei der Beratung 
dieses Gesetzes erreichen möchten, nämlich dieses 
Thema in, die breite Öffentlichkeit unseres Landes 
zu tragen. Meine Damen und Herren, es nützt gar 
nichts, wenn wir uns nur im Sozialpolitischen Aus-
schuß sehr eingehend mit den Dingen beschäftigen. 
Sinn der Beratung dieses Gesetzes sollte es sein, 
die breite Öffentlichkeit an der Diskussion teil-
nehmen zu lassen, um dadurch zu erreichen, daß 
sich das Gefühl für die Notwendigkeit des Unfall-
schutzes in unserem ganzen Volke etwas mehr ver-
breitet, als es in den zurückliegenden Jahren der 
Fall gewesen ist. 

(Beifall bei der SPD.) 
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Wenn wir uns in dieser Frage, wie ich feststellen 

darf, so  weitgehend  einig sind, Herr Kollege Stingl, 
dann verstehe ich nicht, daß Sie z. B. bei dem Kom-
plex Zwangsabfindung, wie wir ihn bezeichnen, von 
vornherein eine so eindeutige Stellungnahme für 
die  Zwangsabfindung abgegeben haben. 

(Abg. Stingl: Da haben Sie  aber nicht 
zugehört!) 

— Nach dem, was ich bei meinem doch sehr guten 
Zuhören herausgehört habe, geht es Ihnen darum, 
dieses Prinzip im Gesetz zu verankern; denn wenn 
Sie das nicht wollten, hätten Sie  es  ja völlig heraus-
lassen können. Ich werde gleich noch darauf zurück-
kommen, warum es nach unserer Meinung noch 
darin steht. 

Diese Frage haben Sie, rein oberflächlich betrach-
tet, dadurch entschärfen wollen, daß Sie die von 
Herrn Bundesminister Blank vorgesehene Grenze 
von 50 % auf 30 % herabgesetzt haben. — Meine 
Damen und Herren, Sie schütteln den Kopf. Für uns 
ist das keine Frage von Prozenten. Lassen Sie sich 
das gesagt sein! Das ist vielmehr eine Grundsatz-
frage; denn hier wird im Gegensatz zum bürger-
lichen Recht letztlich die Entscheidung nicht vom 
Versicherten, sondern von der Behörde getroffen, 
und das halten wir sowohl aus rechtsstaatlichen als 
auch aus sozialpolitischen Gründen für bedenklich. 

Sie verweisen darauf, daß alles das durch die Ein-
fügung von bestimmten Modalitäten in  diese Para-
graphen weitgehend entschärft warden sei. Dazu 
will ich Ihnen folgendes sagen. Hier steht: „beson-
deres Interesse des Versicherten". Sie wissen so gut 
wie wir, daß mit der Einfügung eines solchen un-
bestimmten Rechtsbegriffes in dieses Gesetz Tür 
und Tor für Entscheidungen geöffnet sind, die letzt-
lich immer zum Nachteil des Versicherten bzw. des 
Beschädigten ausfallen müssen. 

(Abg. Stingl: Lesen Sie einmal meine Aus

-

führungen nach!) 

Noch eine Frage, die  in  diesem Zusammenhang 
interessant ist!  Im Grunde genommen ist die Dis-
kussion um die Zwangsabfindung in der Reichsver-
sicherungsordnung nicht neu. Sie ist auch nicht erst 
durch Herrn Bundesminister Blank hineingetragen 
worden, sondern sie ist schon vor dem ersten Welt-
krieg im Reichstag einmal diskutiert worden. Beim 
Durchlesen der Literatur zu diesem Thema ist mir 
aufgefallen, daß sich die Ahnherren der CDU da-
mals ganz anders verhalten haben als Ihre Fraktion 
heute. 

(Abg. Stingl: Wer waren denn die?) 

— Es war der in der Sozialpolitik sehr hoch ge-
schätzte Abgeordnete der Katholischen Arbeiter-
bewegung Herr Professor Hitze, Mitglied deis Reichs-
tages, der die seinerzeit vorgesehene Zwangsabfin-
dung  schon 1913 zu Fall gebracht hat. 

(Beifall bei der SPD.) 

Wir werden in der Beratung dieses Gesetzentwurfs 
noch öfters auf diese Frage zu sprechen kommen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Gar nicht mehr 
nötig!) 

— Bitte, dann erklären Sie doch heute, daß Sie 
unter dem Druck unserer Argumente  diese  Rege-
lung zurückziehen. Dann wollen wir uns einigen. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Stingl: Bisher 
haben Sie  noch keine sehr durchschlagen

-

den Argumente gebracht! Bisher haben Sie 
aus dem Gefühl argumentiert!) 

— Herr Kollege Stingl, dann kann ich Ihnen nicht 
den Vorwurf ersparen, daß wir auf Grund einiger 
Erfahrungen in der dritten Legislaturperiode mit 
unserem Gefühl, was die Behandlung dieses Kom-
plexes betraf, bisher immer richtig gelegen haben 
und heute auch durch Ihre Argumentation bisher 
nicht korrigiert worden sind. 

(Abg. Stingl: Sie müssen doch sachliche 
Argumente bringen!) 

Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen schon 
gesagt: es geht uns hier nicht um Prozente, sondern 
es geht uns hier um das Recht des geschädigten 
Staatsbürgers, als Individuum zwischen den Modali-
täten der Abfindung wählen zu können. 

(Abg. Stingl: Einen Schaden zu bereinigen!) 

— Sehr richtig, Herr Kollege Stingl. Aber sehen Sie 
sich bitte das Bürgerliche Gesetzbuch daraufhin an, 
wie das dort geregelt wird; dann müssen Sie zuge-
ben, daß mit der hier vorgesehenen Regelung ein 
Eingriff in die Sphäre des Individuums vorgenom-
men wird — ein Eingriff, den wir, wie gesagt, rechts-
politisch und — darauf werde ich gleich zu sprechen 
kommen, Herr Kollege — sozialpolitisch nicht ver-
antworten können. Denn was heißt Ihre Bestim-
mung in der Praxis? In der Praxis heißt das, daß ein 
Mann, der mit 18 Jahren ein Auge verliert, mit dem 
fünffachen Betrag der Jahresrente abgefunden wird 
und für die restlichen vierzig Jahre seines Arbeits-
lebens trotz des Augenverlustes eben keine Ent-
schädigung erhält. 

(Abg. Frau Kalinke: Kennen Sie solche 
Fälle, in  denen die Unfallversicherungs

-

träger so verfahren haben, gerade beim 
Verlust des Augenlichtes?) 

— Ich will Ihnen einmal etwas sagen, Frau Kollegin. 
Ich hüte mich immer, Pauschalurteile abzugeben. 
Aber ich muß Ihnen sagen: die bitteren Erfahrun-
gen, die wir in den zurückliegenden Jahren mit Zu-
schriften aus dem Kreis der Unfallgeschädigten ge-
habt haben, machen uns bei solchen Dingen ganz 
unnachgiebig, und Sie werden in dieser Frage mit 
uns nicht um Prozente handeln können, sondern wir 
werden alles daran setzen, Sie durch unsere sach-
liche Argumentation und durch die Stellungnahme 
von Damen und Herren aus der Rechtsprechung und 
auch aus den Versichertenkreisen von der Unrich-
tigkeit Ihrer Argumente zu überzeugen, 

(Abg. Dr.-Ing. Philipp: Ist Ihnen nicht be

-

kannt, daß im BGB die Schadensregulierung 
nach konkreten Verhältnissen vorgenom

-

men" wird, während das Unfallrecht nach 
abstrakten Merkmalen vorgeht?) 

— Gut, daß Sie mich daran erinnern. Der Herr Kol-
lege Stingl hat vorhin schon einige Bemerkungen 
zur Knochentaxe gemacht, Natürlich gibt es, wie 
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immer bei solchen Dingen, Härteentscheidungen, 
Entscheidungen, bei denen unter Umständen nicht 
die richtige Eingruppierung vorgenommen wird und 
die sich hin und wieder zum Nachteil des Geschä-
digten auswirken. Wenn Sie nun von der Knochen-
taxe weggehen und die von Ihnen angedeutete 
Möglichkeit ins Gesetz aufnehmen wollen, dann 
müssen Sie sich aber auch einmal bestimmte Ergeb-
nisse der Rechtsprechung ansehen. Ich bin nicht 
sicher, ob sich Ihr Vorschlag letztlich zum Vorteil 
für den Versicherten auswirkt. Wir werden uns des-
halb auch über diese Frage sehr eingehend unter-
halten müssen. 

Ich habe schon gesagt, daß wir auf Grund der 
schwerwiegenden Bedenken, die die SPD aus sozial-
politischen und aus rechtspolitischen Gründen gegen 
das System der Zwangsabfindung in der Unfallver-
sicherung hat, einem solchen Prinzip in dem Gesetz 
nicht zustimmen können. 

(Abg. Ruf: Wir reden darüber!) 

Ich bitte, diese Dinge auch einmal hinsichtlich der 
praktischen Auswirkungen zu sehen. Welche Vor-
teile schaffen Sie eigentlich in der Unfallversiche-
rung durch die Einfügung dieser Begriffe? Für die 
Einsparung von ein paar Mark, die Sie vielleicht — 
vielleicht! — hier erreichen, handeln Sie etwas ein, 
was das ganze Gesetz erheblich belastet. Ich möchte 
deshalb dringend bitten, daß Sie diesen Punkt noch 
einmal überprüfen. 

Unsere Meinung zur Frage der Unfallrenten ist 
hinreichend bekannt. Wir haben unsere Meinungen 
darüber in den vergangenen Jahren hier sehr oft 
ausgetauscht. Ich bin an diesem Tage froh, daß die 
Mehrheitsfraktion nun auf das eingegangen ist, was 
wir schon 1957 gern gehabt hätten. Ich bin es leid, 
immer wieder von dieser Stelle aus darauf hinwei-
sen zu müssen, wie schwierig sich die Sache für den 
Betreffenden gestaltet, wenn man die Unfallrenten 
immer wieder auf den Stand von 1957 oder auch 
von 1960 läßt und dann am Ende einer Legislatur-
periode aus den bekannten Gründen eine Anhebung 
vornimmt. Wenn die Formulierungen in Ihrem Ent-
wurf so zu verstehen sind, daß damit praktisch eine 
Angleichung an das System erreicht werden soll, 
das der Sozialbeirat für die Rentenversicherung vor-
schlägt — ich habe das aus Ihrem Text entnom-
men —, dann dürfen wir feststellen, daß, unbescha-
det unserer grundsätzlichen Meinung zu der Frage 
der Rentendynamisierung, hier ein großer Fort-
schritt erreicht ist. Wir würden dann eine solche 
Regelung gemeinsam verabschieden können; im 
Interesse der Betroffenen ist das sehr zu begrüßen. 

Das Problem der Elternrente, das von Ihnen, Herr 
Kollege Stingl, hier angesprochen worden ist, muß 
im Ausschuß noch einmal diskutiert werden. Die 
Frage der Bedürftigkeit ist hier in einer bedenk-
lichen Weise in die Paragraphen eingeordnet wor-
den. Wir können uns nicht recht vorstellen, daß die 
Beibehaltung dieses Bedürftigkeitsprinzips nun un-
bedingt für das System der Unfallversicherung — — 

(Abg. Stingl: Wenn der Vater eine Fabrik 
hat, soll er dann auch eine Rente bekom

-

men?) 

— Nein, bitte verdrehen Sie die Argumente nicht 
in dieser Form. Sie wissen ganz genau, daß die 
Ernährereigenschaft vorausgesetzt wird bzw. daß 
ein wesentlicher Unterhalt gewährt werden muß. 
Nun frage ich Sie, Herr Kollege Stingl, folgendes: 
Wenn ein tödlich Verunglückter vorher seine Eltern 
wesentlich aus seinem Arbeitsverdienst unterstützt 
hat, warum sollte er das getan haben, wenn diese 
das Geld nicht nötig gehabt haben? Diese Frage muß 
man doch bei der Anwendung des Bedürftigkeits-
prinzips berücksichtigen. Ich glaube, daß es über-
flüssig ist, hier von dem Bedürftigkeitsprinzip zu 
reden. Es muß nur ein Kausalzusammenhang be-
stehen; die Ernährereigenschaft muß vorhanden 
sein, oder der tödlich Verunglückte muß vorher 
seine Eltern unterstützt haben. 

Zur Frage der Berufskrankheiten wäre noch viel 
zu sagen, aber es kann ja in der ersten Lesung nicht 
unsere Aufgabe sein, alle Einzelprobleme zu disku-
tieren. Deswegen möchte ich mich darauf beschrän-
ken zu erklären, daß nach unserer Kenntnis Ihrer 
Vorstellungen die von Ihnen eingeräumte Möglich-
keit der Anerkennung einer Berufskrankheit, auch 
wenn sie nicht im Katalog vorhanden ist, nach unse-
rer Auffassung noch etwas zu eng gezogen ist. Wir 
tendieren an sich zu einer noch etwas flexibleren 
Lösung. Aber es wird Sache der Fachleute sein, hier 
die Abgrenzungen richtig zu ziehen und durch ge-
eignete Vorschläge in der Ausschußarbeit noch 
Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem herauszu-
kristallisieren. 

Nach meiner Meinung könnte das vermehrte Auf-
treten von Berufskrankheiten wesentlich verhindert 
werden, wenn die gesundheitliche Betreuung im 
Betrieb etwas stärker wäre, als das in der Vergan-
genheit der Fall gewesen ist, und wenn schon durch 
das System der Sicherheitsingenieure Arbeitsbe-
dingungen in den Betrieben erreicht werden könn-
ten, die das Auftreten von Berufskrankheiten auf 
ein Mindestmaß reduzieren. 

Dann, meine Damen und Herren, sei mir noch 
gestattet, nur anzudeuten, daß in der Frage der 
Rehabilitation von Verletzten nach unserer Mei-
nung natürlich alle modernen Erkenntnisse der 
Medizin zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
und der Gesundheit des Betreffenden herangezogen 
werden sollten. In diesem Zusammenhang ist die 
Frage, ob man sich da noch Erfahrungen anderer 
Gebiete der sozialen Betreuung zunutze machen 
kann, zu prüfen, aber auch das gehört in den Aus-
schuß. Ich glaube, wir können mit Ihnen zusam-
men darin übereinstimmen, daß es in der Unfall-
versicherung schon eine gute Pionierarbeit in den 
letzten Jahrzehnten gegeben hat. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch 
etwas zu den finanzpolitischen Problemen dieses 
Gesetzes sagen und gestatten Sie mir anzumerken, 
daß das, was Herr Kollege Stingl hierzu über die 
Abgrenzung zwischen Unfall- und Krankenversiche-
rung ausgeführt hat, von uns in keiner Weise als 
ausreichende Begründung betrachtet wird. Denn, 
sehr verehrter Herr Kollege Stingl — bei aller 
Würdigung Ihrer Argumente —, Sie haben doch in 
Ihrer Rede Ihren Fraktionskollegen, den früheren 
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Bundesarbeitsminister Storch dementiert. Dieser 
von Uns sehr geschätzte Kollege hatte schon im 
2. Bundestag einen Gesetzentwurf eingebracht, der 
eine weitergehende Regelung in der Abgrenzung 
zwischen den finanziellen Lasten der Krankenver-
sicherung und der Unfallversicherung zum Ziele 
hatte. Für uns ist die reinliche Scheidung zwischen 
den finanziellen Lasten beider Gebiete eine der 
großen Fragen dieses Gesetzes. Wir sind mit Ihnen 
darin einig, daß man möglichst Verwaltungsarbeit 
zwischen beiden Institutionen vermeiden sollte. 
Aber wer hindert uns denn, durch eine entspre-
chende Einfügung in das Gesetz die Selbstverwal-
tung zu beauftragen, für sich ein System der 
Pauschalierung zu finden, das eben keinen neuen 
Verwaltungsaufwand nötig macht? Im Grundsatz 
ist nach unserer Meinung der Ersatz der Unkosten 
der Krankenversicherung durch die Unfallversiche-
rung vom ersten Tage an nach wie vor das, was 
man anstreben sollte. Sie können anderer Meinung 
sein, aber Sie werden uns nicht von der Ansicht 
abbringen, daß die Regelung mit den 18 Tagen, wie 
Sie sie im Gesetz haben, im Grunde genommen doch 
nur eine Verlegenheitslösung ist, weil sich zufällig 
vor Jahren mal die Selbstverwaltung unter ganz 
besonderen Aspekten auf diese Frist geeinigt hatte. 
Wir sind also nach wie vor der Meinung, daß hier 
der erste Tag in der Erstattung das Entscheidende 
sein sollte. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auch 
etwas zu dem Komplex Beitragszahlung der  Arbeit-
nehmer sagen, wie sie Ihr Koalitionspartner Herr 
Kollege Atzenroth in der Presse schon nachdrücklich 
gefordert hat. Sie werden damit rechnen müssen, 
daß sich die SPD aus ihrer grundsätzlichen Ein-
stellung zur sozialen Unfallversicherung jedem 
Versuch, durch einen Arbeitnehmerbeitrag die 
Grundlagen zu verschieben, sehr heftig widersetzen 
wird. Ich freue mich, feststellen zu können, daß es 
in dieser Frage eine weitgehende Übereinstimmung 
zumindest mit dem Kollegen Stingl gibt. Ich möchte 
annehmen, daß das also auch die Meinung der CDU-
Fraktion ist. Wir wollen hoffen, daß das in der 
Endabstimmung über dieses Gesetz auch zum Aus-
druck kommt. 

(Zuruf von ,der Mitte.) 

— Meine Damen und Herren, seien Sie vorsichtig 
mit voreiligen Versicherungen. Ich will das Pro-
blem der Modulierung zwischen Umfall- und Unfall-
versicherung heute morgen nicht in die Debatte 
bringen, aber es gibt auch da einige Parallelen zu 
ziehen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie  mich zum 
Abschluß meiner Ausführungen namens meiner 
Freunde erklären, daß die SPD ein Interesse an der 
baldigen Verabschiedung dieses Gesetzes hat, weil 
die Leistungsverbesserungen nach unserer Meinung 
dem Kreis der betroffenen Personen möglichst bald 
zugute kommen sollen. Die SPD wird aber. auch — 
und das  ist ihre grundsätzliche Betrachtung dieser 
Frage — an diesem Gesetz unter dem Gesichts-
punkt mitarbeiten, daß die Reform der Unfallver-
sicherung das Ziel haben muß, diesen Zweig der 

sozialen Sicherung den Gegebenheiten des modernen 
Arbeitslebens und des modernen Sozialstaates 
anzupassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Ollesch. 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Der vorliegende Ent-
wurf eines Unfaliversicherungs-Neuregelungsgeset-
zes der Fraktion der CDU/CSU beinhaltet einen 
Teilabschnitt der Regelung sozialpolitischer Fra-
gen, deren sinnvolle Zusammenfassung Arbeit des 
jetzigen Bundestages sein wird. 

In Anbetracht des Umfangs der Gesetzesmaterie 
begrüßt die FDP-Fraktion den schnellen Eintritt in 
die gesetzgeberische Arbeit, da böse Beispiele aus 
der Vergangenheit lehren, daß unter Zeitdruck und 
im Hinblick auf nahende Wahltermine eine sach-
liche Arbeit  bei der schwierigen Materie nur sehr 
schwer geleistet werden kann. 

Ich darf gleich eingangs erwähnen, daß wir ent-
gegen der Auffassung des Sprechers der sozialde-
mokratischen Fraktion an  der  Vorbereitung dieses 

 Gesetzentwurfs mitgewirkt haben. Er ist also nicht 
ohne Rücksicht auf den Koalitionspartner einge-
bracht worden. 

Ich verstehe Ihre Kritik, Herr Kollege Börner, 
daß der Entwurf, wie Sie meinen, ohne Rücksicht 
auf den Koalitionspartner eingebracht worden sei, 
nicht ganz, zumal die SPD ja anläßlich der  Diskus-
sion um den sogenannten Koalitionsvertrag, das 
Koalitionsabkommen, lebhaft bedauerte, daß eine 
Initiativarbeit der Fraktionen nicht mehr möglich 
sei, daß die  Fraktionen in das starre Korsett eines 
so anrüchigen Koalitionsvertrages gepreßt würden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Der vorliegende Initiativantrag beweist gerade das 
Gegenteil; er zeigt, daß einzelne Fraktionen sehr 
wohl initiativ werden können. 

Meine Damen und Herren, die Unfallversiche-
rung erscheint uns wegen der Dringlichkeit der Fra-
gen und auch angesichts der Tatsache, daß in den 
Jahren 1957 und 1961 Vorschaltgesetze verabschie-
det wurden, in denen schon die Geldleistungen ge-
regelt wurden, zur vorrangigen Behandlung geeig-
net, obschon wir nicht verhehlen können, daß ein 
Gesetz nicht Stückwerk und nichtkurzlebig sein 
darf und daß es im Zusammenhang mit den sozial-
politischen Fragen gesehen werden muß, die wir 
insgesamt zu regeln haben und die von uns von 
unserer gesellschaftspolitischen Auffassung her be-
handelt werden, die gleiche Entwicklungsmöglich-
keiten für Selbständige und Unselbständige zuläßt. 

Bei der Verabschiedung dieser Gesetze, so gut 
sie auch nach außen hin  wirken mögen, sollten wir 
immer darauf achten, daß  die  Betroffenen i n.  der 
Lage sind, den materiellen Anforderungen dieser 
Gesetze ohne Beeinträchtigung ihrer Leistung und 
mit Rücksicht auf die  Struktur unseres Landes nach-
zukommen. Solange nämlich mangels einer besse- 
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ren und gerechteren Lösung die Löhne Ausgangs-
punkt für die Erhebung sozialer Abgaben sind, wer-
den wir immer nur widerstrebend Änderungen zu-
stimmen können, weil sie eine Erhöhung der Lohn-
kosten beinhalten. Bei dem gegenwärtigen System 

 der vorwiegend lohnbezogenen Aufbringung der 
Mittel für die sozialen Leistungen werden  beson

-

ders arbeitsintensive mittelständische und vor al-
lem handwerkliche Betriebe getroffen. Wir sind der 
Meinung, daß bei der Durchführung sozialpoliti-
scher Reformen Rücksicht auf das Gesamtinteresse 
der Wirtschaft zu walten hat. Sonst zerstören wir 
gerade die Grundlagen, auf denen wir aufbauen 
wollen. 

Soweit durch diesen Gesetzentwurf neue Bela-
stungen auf einen Teil unserer Wirtschaft zukom-
men, sollte man nach unserer Meinung prüfen, ob 
nicht auf die Dauer ein Ausgleich der Lasten mög-
lich ist. Aus diesem Grunde finden Sie heute in 
Ihren Fächern einen Antrag der FDP, in dem wir 
die Bundesregierung auffordern, bis zum 30. Juni 
1962 einen Bericht über die Möglichkeiten eines 
Ausgleichs der gegenwärtigen Belastung durch 
lohnbezogene Abgaben vorzulegen. Dieser Bericht 
soll auch die Auswirkungen der einzelnen Ände-
rungsmöglichkeiten auf die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung und auf einzelne Wirtschaftszweige 
darlegen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich nun 
kurz auf das vorliegende Neuregelungsgesetz ein-
gehen. Ich werde versuchen, bei der ersten Lesung 
nur die grundlegenden Fragen zu streifen, meine 
beiden Herren Vorredner sind ja zum Teil doch 
ins Detail gegangen. Der Anlaß für die Neurege-
lung scheint mir unter anderem — darunter ver-
stehe ich die Tatsache der Vorschaltgesetze — auch 
die von allen Fraktionen gewünschte Befreiung der 
Krankenkassen von den Krankheitskosten als Folge 
eines Unfalls zu sein. Dieses System ist allerorten, 
zum Teil mit Recht, zum Teil zu Unrecht, bemängelt 
worden. 

Bei diesem Entwurf gehen wir davon aus, daß 
die Berufsgenossenschaften, als Träger der Unfall-
versicherung, die als Folge eines Unfalls entstehen-
den Krankheitskosten vom 19. Tage ab übernehmen 
sollen, also im Gegensatz zur bisherigen Regelung 
nicht mehr vom 45. Tag ab. Wir sind auf den 19. Tag 
nicht von ungefähr gekommen, auch nicht, weil sich 
zufällig einmal die beteiligten Träger der Unfall-
versicherung und die Krankenkassen auf diesen 
Tag geeinigt haben. Sie haben sich dabei nämlich 
etwas gedacht. 

(Abg. Frau Kalinke: Sehr richtig!) 

Wir bemühen uns, diesen Gedanken in die Tat um-
zusetzen. 

(Abg. Börner: Wir werden uns beim 1. Tag 
auch etwas gedacht haben!) 

— Nun, Herr Börner, wir denken uns natürlich beim 
1. Tag auch etwas. Aber lassen Sie mich ganz kurz 
erläutern, warum wir für den 19. Tag plädieren 
und auch in der Ausschußberatung wahrscheinlich 
weiter plädieren werden. 

(Abg. Büttner: „Wahrscheinlich"!) 

Die Gesamtkosten vom 1. bis zum 45. Tage be-
tragen etwas 500 000 DM. Wir sind von dem Ge-
danken ausgegangen, die Kosten zu teilen. Die Tei-
lung, die früher beim 45. Tag vermutet wurde, tritt 
heute beim 18. Tag ein. Wir haben für die Teilung 
einige Gründe. Wir meinen, daß sowohl medizi-
nische, verwaltungstechnische als auch finanzielle 
Gründe dafür sprechen. Medizinische Gründe spre-
chen deshalb dafür, weil bis zum 18. Tage die Baga-
tellfälle, d. h. Krankheiten, die sich aus Bagatell-
unfällen ergeben, in der Regel ausgeheilt sind. Ver-
waltungstechnische Gründe sprechen dafür, weil 
wir uns eine Verwaltungsvereinfachung davon ver-
sprechen, und finanzielle Gründe, weil wir eben 
eine Entlastung der Krankenkassen und dafür eine 
entsprechende Belastung der Berufsgenossenschaften 
erreichen wollen. 

Nun kann man natürlich der Meinung sein, daß 
es wegen der Haftungspflicht des Unternehmers 
nicht zuläßig ist, daß überhaupt ein Teil der Kosten 
von Krankenkassen übernommen wird. Aber Herr 
Börner, ich frage Sie angesichts der Tatsache, daß 
wir es mit einer ständig steigenden Zahl von Wege-
unfällen zu tun haben, ob man die Wegeunfälle un-
bedingt als der Haftung des Arbeitgebers unter-
liegend ansehen kann. 

(Abg. Börner: Das ist durch die Recht-
sprechung schon entschieden!) 

— Es ist durch die Rechtsprechung vom Grundsatz 
her entschieden. Ich will Ihnen nur darlegen, warum 
wir glauben, es den Krankenkassen zumuten zu 
können, daß sie die Kosten für die Krankenfürsorge 
bis zum 18. Tage tragen. Die Zahlen sind ganz 
erschreckend. Betrachten wir einmal die Zahl der 
Wegeunfälle, die immer noch ansteigt und die zu 
verhindern der Arbeitgeber nicht in der Lage  ist, 

 auch nicht durch besten Unfallschutz im Betrieb, wie 
Sie ihn ja gefordert haben, auch nicht durch die 

 beste Überwachung durch Kontrollbeamte der Be-
rufsgenossenschaft im Betrieb. Auf diese Unfälle 
hat der Unternehmer keinen Einfluß. Ihre Zahl 
steigt, und sie hängen von den Eigenschaften der 
Menschen ab, sie hängen von der Verkehrslage ab, 

(Zuruf von der SPD: Von Herrn Seebohm!) 
für die  andere Gremien zuständig sind. 

Der prozentuale Anteil der Wegeunfälle an den 
Schadensfällen überhaupt betrug im Jahre 1960 
rund 20 %, darunter Schadenfälle mit tödlichem 
Ausgang, die die größte Belastung mit sich bringen, 
mit über 32 %. Diese Zahlen sollten uns zum Nach-
denken anregen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordne-
ter, gestatten Sie  eine Zwischenfrage des Abgeord-
neten Dr. Schellenberg? 

Ollesch (FDP) : Bitte. 

Dr.. Schellenberg (SPD) :  Herr  Kollege, ist 
Ihnen klar, daß Sie das nicht nur auf die Zahl der 
tödlichen Unfälle, sondern auf die Zahl der gesam-
ten gemeldeten Unfälle beziehen müssen, und ist 
Ihnen bekannt, daß der Anteil der Wegeunfälle an 
diesen Gesamtunfällen nur 9 % beträgt? 
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Ollesch (FDP) : Herr Kollege Dr. Schellenberg, 
Sie mögen recht haben. Ich kann Ihre Zahlen im 
Augenblick nicht nachprüfen; ich kann mich nur auf 
meine Zahlen beziehen. Aber das ändert auch nichts 
an unserer Stellungnahme und an dem Argument, 
das ich Ihnen entgegenhalten kann bei der Fest-
setzung der Frist hinsichtlich der Kostentragung, 
für die die einzelnen Kassen zuständig sind. 

Ein weiterer, im wesentlichen neuer Gesichts-
punkt, den das Gesetz bringt, scheint uns — das ist 
hier vorhin sehr eingehend erwähnt worden — die  
sofortige Abfindung der Renten bis zu 25 % zu 
sein. Wir sind der Meinung, daß diese Möglichkeit 
gegeben sein sollte, weil  dm  Normalfall in  der 
Praxis Schadensfälle mit einer Minderung der  Er-
werbsfähigkeit von 20, 25 % keine Erwerbsminde-
rung bedeuten. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

— Sie brauchen nicht „Hört! Hört!" zu rufen. Ich 
komme aus einem Betrieb, der nicht ganz klein ist, 
und habe seit Jahren mit den Dingen zu tun gehabt. 
Ich habe mich mit den Löhnen unserer Leute be-
schäftigt und kann mir ein ungefähres Bild darüber 
machen, wie das sogar im Bergbau aussieht, Herr 
Kollege. Weil das so ist, glauben wir, daß es den 
Geschädigten in diesen Fällen durchaus zuzumuten 
ist, zu einer sofortigen Abfindung Ja zu sagen, weil 
diese Abfindung eine unerhörte Verwaltungsarbeit 
erspart. Es werden die jährlich wiederkehrenden 
Rückfragen, die erforderlich wären, obwohl bei die-
sen geringen Erwerbseinschränkungen keine Ver-
schlimmerungen zu erwarten sind, vermieden. 

Wir begrüßen es auch, daß die Möglichkeit der 
Abfindung auf Wunsch bei einer Erwerbsminderung 
von 30 % an besteht. Sie dient dem Zweck der 
Eigentumsbildung, deren Berechtigung auch von 
Ihnen nicht bestritten wird und die von uns immer 
wieder gefordert wurde. Wir sagen auch Ja zur 
Aktualisierung der Renten, wollen allerdings die 
automatische Anpassung vermeiden, weil wir als 
Parlament, als Gesetzgeber die Dinge in der Hand 
behalten wollen. Wir wollen sehen, ob diese An-
passung mit Rücksicht auf die allgemeine Lage 
möglich ist. 

Zu erwähnen wäre noch die Anhebung der Jahres-
verdienstgrenze von 9000 DM nach der alten Rege-
lung auf 18 000 DM, die zum Teil auch bedeutet, daß 
höhere Jahresverdienstgrenzen nach der Satzung 
der Berufsgenossenschaften auf 18 000 DM zurück-
geführt werden. Strittig wird wahrscheinlich auch 
die Aufnahme der Berufskrankheiten — wie bisher 
— in den Berufskrankheitenkatalog sein, herbeige-
führt durch Rechtsverordnung. Wir lassen die Mög-
lichkeit offen, daß der Träger im Einzelfall bestim-
men kann, ob eine Krankheit wie eine Berufskrank-
heit entschädigt werden kann. 

Wir waren damit einverstanden, daß die Rente 
wie bisher bei einer Erwerbsbeschränkung von 20 % 
beginnt. In diesem Punkt gibt es also keine Ände-
rungen; damit sind wir durchaus einverstanden. 
Vielleicht aber sollten wir bei den Überlegungen im 
Ausschuß — Sie haben ja eine sehr tatkräftige Mit-
arbeit angekündigt — einmal die Frage prüfen, in-
wieweit man die freie Arztwahl bei der Behandlung 

von Unfallverletzten einführen kann angesichts der 
Tatsache, daß an die 80, 85 % der Fälle sowieso vom 
Durchgangsarzt wieder an den erstmalig behandeln-
den Arzt zurückverwiesen werden. Wie gesagt, ich 
glaube, wir sollten dies prüfen. 

Wir stimmen diesem Gesetzentwurf zu, meine 
Damen und Herren, und wollen uns von unserer 
Sicht her an einer eingehenden Beratung im Aus-
schuß beteiligen. Wir sind auch der Meinung, daß 
dem Unfallschutz, der Unfallverhütung in diesem 
Gesetz breiter Raum gegeben wird. Herr Kollege 
Börner, glauben Sie mir, man kann nicht alles durch 
Kontrollbeamte erzwingen oder durch gesetzliche 
Maßnahmen verbessern wollen. Niemand kann doch 
bestreiten, daß die Betriebe von sich aus heute alles 
tun, um die Zahl der Unfälle im höchstmöglichen 
Maße herunterzudrücken. — Nun, Sie schütteln 
etwas den Kopf. Wir haben aber doch in den letz-
ten Jahren gewaltige Verbesserungen auf diesem 
Gebiet erreicht. Das ist doch nicht zu bezweifeln 
und kann niemand bestreiten. 

(Abg. Börner: In allen Branchen? Überall?) 

— Soweit ich die Branchen in Nordrhein-Westfalen 
kenne — wir haben ja hier mehr mit der Schwer-
industrie zu tun und einer verhältnismäßig großen 
Häufigkeit großer und schwerer Unfälle —, setzen 
wir doch das Vertrauen in die Beteiligten, daß sie 
genau wie wir das Ziel haben, unnötige Kosten und 
unnötige Schmerzen und unnötige Benachteiligun-
gen der Betroffenen zu vermeiden. Wir haben wirk-
lich hoffnungsvolle Anzeichen feststellen können. 
Sie werden, wohin Sie in den Betrieben gehen, 
große Tafeln finden, auf denen steht, seit wann in 
den Betrieben unfallfrei gearbeitet wurde oder nicht. 
Man wird einfach nicht alles in Gesetze fassen kön-
nen. Wir sind durchaus geneigt, darüber noch ein-
gehend zu beraten. Wir wissen, daß ein Gesetzent-
wurf nicht alle Wünsche erfüllen kann. Wir haben 
aber gemeinsam mit der CDU/CSU-Fraktion ver-
sucht, dem Hohen Hause das nach unserer Meinung 
Beste vorzulegen. Das schließt nicht aus, daß bei 
der Beratung der Experten hier und da Verbesse-
rungen notwendig werden und vielleicht vorgenom-
men werden. — Bitte! 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Kollege, Sie sag-
ten, wenn ich recht gehört habe, Sie hätten sich 
bemüht, etwas gemeinsam dem Hause vorzulegen. 
Soweit ich sehen kann, handelt es sich nur um einen 
Entwurf der CDU/CSU-Fraktion. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordne-
ter Schellenberg, es handelt sich, glaube ich, nicht 
um eine Frage. Ich habe jedenfalls kein Frage-
zeichen „gehört". 

(Heiterkeit und Zurufe.) 

Ollesch (FDP) : Herr Dr. Schellenberg, ich bin be-
reit, Ihnen zu antworten. Es  steht zwar nur der 
Name der CDU/CSU-Fraktion unter dem Entwurf, 
aber es kommt uns nicht unbedingt darauf an, als 
Unterschreibender aufgeführt zu sein. Uns kommt 
es darauf an, daß wir Gelegenheit haben und Ge-
legenheit hatten, das Gesetz zum Teil auch mit 
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unserem Geist zu erfüllen. Vielleicht, Herr Profes-
sor, schätzen Sie doch die Stellung der FDP-Sozial-
experten — „Experte" will ich nicht sagen, ich fühle 
mich nicht unbedingt als Experte —, derjenigen 
Vertreter der FDP, die  sich mit Sozialpolitik be-
schäftigen, innerhalb ihrer Fraktion doch zu schwach 
ein, und vielleicht glauben Sie, daß Sie sich da 
nicht durchsetzen könnten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schellenberg.) 

Vielleicht, Herr Professor, hätten Sie auch einmal 
auf den Gedanken kommen können, daß wir eine 
schnelle Einbringung wünschten, aber aus Zeit-
gründen die endgültige Zustimmung unserer Frak-
tion vor der Einbringung nicht zu erreichen war. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Kalinke. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Es kann ein hoffnungsvolles 
Omen beim Beginn der sozialpolitischen Arbeit in 
dieser Legislaturperiode sein, wenn heute morgen 
alle drei in diesem Hause vertretenen Parteien 
darin einig sind, daß die Bekämpfung des Unfalls 
und die Verbesserung der Maßnahmen, die in 
einem großen sozialpolitischen Zweig der deutschen 
Sicherungsgesetze verwirklicht werden sollen, unser 
aller Anliegen sind. 

Ich sehe es weiter als gutes Omen und guten 
Auftakt für die Unfallversicherungsreform an, daß 
wir über die von der CDU/CSU in Übereinstimmung 
mit der Freien Demokratischen Partei eingebrachte 
Vorlage zur Neuordnung des Gesetzes über die 
Unfallversicherung in einem Augenblick diskutie-
ren, in dem in einem unserer Bundesländer, näm-
lich in Baden-Württemberg, eine große Aktion unter 
dem Motto „Gefahr erkannt — Gefahr gebannt" 
beginnt—, eine Großaktion in der Öffentlichkeit, 
die ihre Auswirkungen sicherlich für das ganze 
Bundesgebiet haben wird, die heute von Minister-
präsident Kiesinger in Baden-Württemberg eröffnet 
werden wird. Wenn diese Öffentlichkeitsaktion er-
reicht, daß nicht nur von den Trägern der Berufs-
genossenschaften, die sich mit Unfallverhütung von 
Berufs wegen befassen, wenn sie erreicht, daß das 
Problem der Unfallhäufung und die Notwendigkeit 
seiner Bekämpfung und Lösung in allen Bereichen 
unseres täglichen Lebens, in unseren Arbeitsstätten, 
im Verkehr, in unseren Krankenhäusern, von den 
Familien und der Jugend in gleichem Maße wie von 
allen Einrichtungen des öffentlichen Lebens bis zu 
den Kirchen mehr als bisher erkannt wird, dann 
werden wir gemeinsam ein gut Stück vernünftiger 
Voraussetzung für die Verbesserung der Leistun-
gen in der Unfallversicherung geschaffen haben. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Es ist richtig — und darin stimmen wir auch mit der 
Opposition in diesem Hause überein —, daß das 
Zentralproblem dieses Gesetzes die Unfallverhü-
tung und die Unfallbekämpfung und erst dann das 
der Rentenregelung ist. 

Der Kollege Börner hat heute morgen gefragt, 
„was wir der Selbstverwaltung zumut en  wol-
len". Nun, meine Herren, ich glaube, wir sind in 
diesem Hause einig, daß wir besser davon sprechen 
sollten, was wir der Selbstverwaltung anver

-

trauen und zutrauen wollen. Und da wollen 
wir ihr so viel wie nur irgend möglich zutrauen 
aus unserer Grundsatzüberzeugung, daß das, was 
die Selbstverwaltung in Erkenntnis des Notwen-
digen kann, im Rahmen dieses Gesetzes auch er-
möglicht werden soll. Ich glaube, der Erfolg dieses 
Gesetzes wird weitgehend auch davon abhängen, 
daß wir das, was heute hier zum Ausdruck ge-
kommen ist, im Ausschuß zum Tragen bringen, daß 
wir das Positive erkennen und gemeinsam das 
Beste zu finden suchen. 

Beim Berufsgenossenschaftstag 1959 hat der hier 
heute leider nicht anwesende Bundesminister für 
Arbeit, der diesem Gesetzentwurf so viele Impulse 
gegeben hat — und das soll nicht verschwiegen, 
sondern dankbar anerkannt werden —, Ausführun-
gen gemacht, die ich wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung zu Beginn dieser Beratung doch in Erin-
nerung bringen möchte. Sie können im gesamten 
Zusammenhang im Protokoll über den Berufsge-
nossenschaftsta g  von 1959 nachgelesen werden. 

Der Bundesminister für Arbeit hat bei dieser 
Debatte über die moderne Sozialpolitik und ihre 
Neuordnung im Zusammenhang mit der Unfallver-
sicherung gesagt, daß wir immer wieder aufge-
rufen sind, das Spannungsverhältnis zwischen den 
Ideen der Freiheit und der Sicherheit zu erkennen. 
Er hat wörtlich erklärt: 

Extreme Freiheit ist ein Feind der sozialen 
Sicherheit, während umgekehrt eine Überbe-
tonung des Strebens nach Sicherheit zur Ein-
schränkung der Freiheit führen kann. 

Wir erleben gegenwärtig wieder ein neues Aus-
pendeln der Gewichte, wie es beim Übergang von 
der Zeit der großen Nachkriegsnot, die nach Sicher-
heit drängen ließ, in die Zeit geordneter und er-
folgreicher Wirtschaftspolitik natürlich ist. Ich wäre 
dankbar, wenn alle interessierten Sozialpolitiker 
und andere Politiker diese Gedankengänge des Ar-
beitsministers, die auch für unsere heutige Diskus-
sion gelten sollten, nachlesen würden. 

Wer die gegliederte Sozialversicherung will — 
und wir wollen sie —, wer die Unterschiede zwi-
schen Sozialversicherungsrenten und Unfallrenten 
anerkennen will — und wir wollen das —, der 
kann nicht gleichzeitig die Anwendung der Prinzi-
pien der Rentenversicherung der Arbeiter und An-
gestellten oder etwa derjenigen der Kriegsopfer-
versorgung auf die Unfallversicherung wünschen. 
Wer die gewachsene Vielfalt unserer Versicherungs-
arten und -träger erhalten will, muß auch die Zu-
sammenhänge in der gesamten Sozialpolitik immer 
wieder sehen — das hat auch unser Kollege Arnd-
gen hier heute morgen im Rahmen der Beratung 
zweier anderer Gesetze deutlich gesagt: —, der muß 
erkennen, daß in Anlehnung an vergleichbare, viel-
leicht auch mögliche Lösungen in den verschiedenen 
Leistungssystemen Rücksicht genommen werden 
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kann, aber nicht in jedem Fall genommen werden 
muß. Daß die Sozialpolitik trotz aller Mannigfaltig-
keit in ihren Auswirkungen eine Einheit ist, be-
deutet nicht zwangsläufig ein einheitliches System 
der Rentenfindung, das bedeutet auch nicht 
zwangsläufig eine einheitliche Form der Anpassung 
der Renten. Das bedeutet sogar, daß wir Rücksicht 
zu nehmen haben, daß nicht durch falsche Formen 
eine Nivellierung unserer Rentensysteme erfolgt. 

Darum muß auch in der Unfallversicherung jeder 
Schritt nach vorn so sorgfältig vom Grundsätzlichen 
geprüft werden, aber auch von  der  Auswirkung auf 
andere Leistungsträger. Das ist schon im Hinblick 
auf die Kumulation der Renten und die Zusammen-
hänge mit dem Lohn bei den Unfallversicherten 
von ganz besonderer und spezieller Bedeutung. 
Meine Kollegen haben das in der Debatte in der 
vorigen Legislaturperiode um die Regierungsvor-
lage mehrfach deutlich gemacht. Ich will nichts davon 
wiederholen.  

Der Kollege Börner hat nun heute morgen hin-
sichtlich des Zeitplans der einzelnen sozialpolitischen 
Gesetze bewegte Klage geführt, was ich ihm nicht 
verdenke, hat aber erfreulicherweise zugestimmt — 
und daran werden wir ihn im Ausschuß erinnern —, 
daß dieses Gesetz so schnell wie möglich verab-
schiedet werden sollte, damit wir Raum für das 
große sozialpolitische Gesetzgebungsprogramm der 
kommenden Legislaturperiode haben. Wir wollen 
gemeinsam darum bemüht sein, aus Fehlern der 
Vergangenheit zu lernen. Ich bin mutig genug zu 
sagen, auch wir hätten in manchen Dingen vielleicht 
etwas entschiedener von der Macht, die uns die 
Wähler gegeben haben, Gebrauch machen sollen — 
und Sie (zur SPD) hätten in vielen Dingen etwas 
weniger bremsend gewirkt. 

(Zurufe von der SPD.) 

Herr Kollege Börner, Sie haben heute morgen be-
klagt, daß durch das Einbringen des Gesetzesent-
wurfs als Initiativantrag der Bundesrat nicht mehr 
gehört werden kann. Ich bin ganz sicher, daß die 
Gedankengänge der SPD, soweit sie im Bundesrat 
zum Ausdruck gekommen sind, von Ihnen vorge-
tragen werden, so wie Sie heute die fünfzehn For-
derungen des DGB in Ihren Ausführungen zum Teil 
vorgetragen haben. Ich will mich auf das loyalste 
und sachlichste mit diesen Forderungen auseinander-
zusetzen versuchen. Ich glaube, daß sich auch nie-
mand von uns dem Anhören der Bundesratsvor-
schläge während der Ausschußberatungen wider-
setzen wird. 

Ich darf in Erinnerung bringen — nur als Ergän-
zung zu dem, was mein Kollege Stingl in seiner 
Begründung schon gesagt hat —, daß viele der 
Forderungen, die seinerzeit im Initiativgesetzent-
wurf der SPD zur vorläufigen Regelung des Rechts 
der Unfallversicherung enthalten waren, so z. B. die 
Erhöhung der Jahresarbeitsverdienstgrenze, die 
Aktualisierung der Rente, die Verbesserung bei den 
Leistungen für Witwen, in unserer Gesetzesvorlage 
erfüllt sind. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie das 
besonders betont hätten, und möchte es deshalb 
in Ihre Erinnerung bringen. Sie sind immer so 

liebenswürdig, uns an manches Vergessen zu erin-
nern. 

(Zuruf von der SPD.) 

— Ich gebe zu, daß wir allzumal Menschen sind und 
uns irren. Aber daß wir ein gutes Gedächtnis haben, 
werde ich Ihnen in den Ausschußberatungen be-
weisen. 

Auch in Zukunft werden — darin stimmen wir 
überein — das Unfallheilverfahren und die Maßnah-
men zur Wiederertüchtigung in der Unfallversiche-
rung die wichtigsten Aufgaben sein. Seit Jahrzehn-
ten sind — das muß immer wieder gesagt werden, 
weil bei einzelnen Debatten in der Öffentlichkeit der 
Eindruck entstehen könnte, als sei das neu — gerade 
das Unfallheilverfahren und die Rehabilitation auf 
den modernsten Stand gebracht worden, und auch 
dieses Gesetz wird neue Impulse zur Stärkung 
dieses vorrangigen Auftrages der Berufsgenossen-
schaften geben. Dabei soll — das betone ich wegen 
des Grundsatzes — ganz besonders die Wiederer-
tüchtigung und die Fürsorge für den Verletzten im 
körperlichen, im seelischen und im sozialen Bereich 
den Vorrang vor allen finanziellen Leistungen, 
natürlich auch vor jeder Abfindung, haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Diese Fürsorge umfaßt in weitestem Sinne den 
ganzen Umfang ärztlicher und sozialer Dienstlei-
stungen vom Beginn des Unfalls bis zu dem Zeit-
punkt, wo der Verletzte für die normale Betätigung 
wiederhergestellt ist. In diesem Zusamenhang wer-
den wir uns im Ausschuß auch mit den Gedanken 
und Wünschen der Ärzteschaft sehr sorgfältig aus-
einandersetzen. 

Herr Kollege Börner hat nun über einige der For-
derungen gesprochen, die in dem 15-Punkte-Pro-
gramm des DGB aufgestellt worden sind; er hat noch 
nicht alle erwähnt, die anderen werden wohl im 
Ausschuß folgen. 

(Heiterkeit in der Mitte.) 

Ich möchte nur auf die Punkte eingehen, die hier 
heute morgen zur Diskussion standen. Selbstver-
ständlich müssen wir uns auch mit den Fragen der 
Kosten befassen. Es ist schon gesagt worden  — 
mein  Kollege Stingl hat darauf hingewiesen —, daß 
die Kosten, die durch die Betriebsunfälle seit 1949 
verursacht worden sind, immerhin um das Vierfache 
gestiegen sind. Aber damit ist zugleich gesagt, daß 
die Zahl der Unfälle gestiegen ist. Die Kosten sind 
in der Unfallversicherung genauso gestiegen, wie 
sie in der gesetzlichen Krankenversicherung, wie sie 
auch in den Rentenversicherungen durch neue und 
teurere Heil-Methoden steigen mußten. Ich will auf 
die Zahlen, auch soweit Herr Schellenberg durch 
Fragestellungen sich darauf bezogen hat, noch bei 
anderer Gelegenheit eingehen. 

Das Studium der Unfallstatistik — allen Interes-
sierten sehr empfohlen! — zeigt an dem veröffent-
lichten Ausmaß der Zahlen nicht nur die finanzielle 
Last, sondern vor allen Dingen das unsagbare Leid 
der Witwen und Waisen. Darum muß nach unserer 
gemeinsamen Auffassung das Hauptgewicht in der 
Unfallverhütung, in der Verhinderung dieses Leides 
für die Zukunft liegen. 
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Nun hat Herr Kollege Börner — nicht ganz so 

eindeutig, wie das im ersten Punkt des DGB-Pro-
gramms gesagt ist — davon gesprochen, daß mehr 
Vollmachten für den technischen Aufsichtsdienst ge-
geben werden sollen und daß mehr Gesundheits-
schutz im Betrieb erfolgen muß. Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund ist ein wenig weitergegangen. Er 
fordert eine Neuorganisation des technischen Auf-
sichtsdienstes, von der ich persönlich glaube, daß 
sie — und das wird sich sicher im Ausschuß zei-
gen — weder notwendig noch zweckmäßig wäre. 
Die Organisation richtet sich in den Berufsgenossen-
schaften — wie alle Kenner der Zusammenhänge 
wissen — nach den Bedürfnissen aller zusammen-
gefaßten Gewerbezweige. Eine Verstärkung der 
Maßnahmen zur Unfallverhütung erfolgt laufend, 
und die Zahl der technischen Aufsichtsbeamten hat 
sich im letzten Jahrzehnt mehr als verdoppelt. Daß 
die weitere Erhöhung, die selbstverständlich ange-
strebt wird, an dem allgemeinen Kräftemangel, auch 
am Nachwuchsmangel in diesem Berufsstand ihre 
Grenzen hat, dürfte allen Freunden der Unfallver-
sicherung bekannt sein. 

 
Die Unternehmer sind dazu nach dem bisherigen 

Recht zur Unfallverhütung verpflichtet. Ich bin über-
zeugt, daß sie auf diesem Gebiet ihre Aufgabe er-
füllen werden. Wie mir zur Kenntnis gekommen ist, 
haben auch schon weitgehende Verhandlungen der 
Sozialpartner mit dem Hauptverband der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften stattgefunden, und 
ein Gutachten ist zur Prüfung zugeleitet worden. 
Eine starre weitergehende gesetzliche Regelung 
dürfte den zahlreichen Besonderheiten der Praxis 
längst nicht so entsprechen wie eine Verständigung 
der Sozialpartner in dieser wichtigen gemeinsamen 
Aufgabe. 

Nur nebenher möchte ich darauf hinweisen, daß 
schon das Betriebsverfassungsgesetz die Möglich-
keit der Einschaltung der Arbeitnehmervertretun-
gen gibt. Ich meine, daß diese Entwicklung im Rah-
men der Selbstverwaltung der Sozialpartner so weit 
wie möglich ausgebaut werden sollte und auch aus-
gebaut werden kann. 

Lassen Sie mich etwas zu der Höhe und Erhöhung 
der Renten sagen. Schon das Gesetz vom 27. Juli 
1957 hat die Arbeitsverdienste an den Stand vom 
1. Januar 1957 herangebracht. Das zweite Gesetz, 
das wir gemeinsam beschlossen haben, hat die Ar-
beitsverdienste auf den Stand vom 1. Januar 1961 
hochgezogen. Die Grundlage für die Erhöhung war 
die Entwicklung der Bruttolohn- und -gehaltssum-
men der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeit-
nehmer. Die Berücksichtigung einer durchschnitt-
lichen Gehalts- und Lohnentwicklung kann natürlich 
auch zu Unstimmigkeiten im Einzelfall führen; sie 
kann sie nicht verhindern. Es hat sich aber in der 
Zwischenzeit gezeigt, daß die Methode der pau-
schalen Anhebung der Jahresarbeitsverdienste sich 
zweimal bewährt hat. Deshalb glauben wir, daß bei 
der künftigen Berechnung nicht wieder mit den 
Schwierigkeiten der Vergleichsjahresarbeitsver-
dienste begonnen werden sollte. Aber auch darüber 
werden wir im Ausschuß zu sprechen haben. 

Zur Frage der Beitragsumlage kann ich sagen, 
daß wir dem Anliegen der sozialdemokratischen 
Fraktion hinsichtlich der Höhe und der Form der 
Beiträge sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Wir 
unterstützen selbstverständlich den Wunsch nach 
einer gründlichen Prüfung im Ausschuß. Aber bei 
der Beitragsumlage sind ja nicht nur die verschie-
denen Bezirke und Teile unserer Wirtschaft unter-
schiedlichen Belastungen ausgesetzt. Uns liegt 
natürlich daran, daß dabei die besondere Situation 
unserer Landwirtschaft, des Mittelstandes, aber 
auch der Gemeinden nicht übersehen wird. 

Niemand wird  sich der Logik verschließen, daß 
ein durch Unfall erwerbsunfähig gewordener Arbeirt-
nehmer seinen Verdienst verliert und, wenn er 
Junginvalide wird, auch das höhere Einkommen der 
Zukunft und mögliche Entwicklungschancen ein-
büßt. Deshalb ist die Aktualisierung der Unfall-
rente im Zusammenhang mit der Höhe der Löhne 
von jeher üblich gewesen. Wer sich gegen die volle 
Dynamisierung wendet, wendet sich ja keineswegs 
etwa gegen eine Erhöhung der Unfallrente, die sich 
aus der veränderten wirtschaftlichen Situation, aus 
der Höhe der Löhne ergibt. In § 575 ist also nach 
meiner Auffassung die Form der Aktualisierung 
nicht umstritten. Ich freue mich, daß das auch unsere 
Koalitionspartner hier so eindeutig gesagt haben. 
Umstritten ist allerdings auch in unseren Reihen die 
Forderung der Sozialdemokratischen Partei nach 
einer vollen Dynamisierung. Ich würde mich eines 
Vergehens schuldig machen, wenn ich das hier nicht 
in aller Öffentlichkeit anspräche. Es darf nicht ver-
schwiegen werden, daß bei einer überzeugend 
großen Mehrheit in diesem Hause allergrößte 
Bedenken dagegen bestehen, von der Form  der 

 Aktualisierung abzugehen und etwa nun im Aus-
schuß zu elmer voll dynamischen Gestaltung zu 
kommen, wie das die SPD und die sozialistisch ge-
führten Gewerkschaften wünschen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

— Ich spreche vom Programm der DAG und des 
DGB, das Ihnen sicher genauso bekannt ist wie mir. 

(Abg. Büttner: Gibt es keine CDU-Mit

-

glieder in den Gewerkschaftsvorständen?) 

— Ich hoffe es, glaube aber trotzdem, daß meine 
Formulierung ganz präzise war. 

In der Aussprache mit den Sachverständigen hat 
sich schon im Februar 1959 ganz deutlich gezeigt, 
daß alle Betroffenen, besonders diejenigen, die die 
Beiträge zu leisten haben, also auch die Arbeit-
geber, dem Problem durchaus aufgeschlossen gegen-
überstehen. Der  Kollege Börner hat den Punkt 10 
der DGB-Forderungen im Programm der 15 Punkte 
heute nicht ganz so deutlich besprochen, aber er-
kennen lassen, daß der Weg und das Ziel bei der 
weiteren Behandlung der Vorlage eine volle Dyna-
misierung der Renten möglichst auch in der Renten-
versicherung sein sollte. Ihre Kollegen (zur SPD) 
haben das bei früheren Gesetzen bereits zum Aus-
druck gebracht. Dazu haben die Betroffenen, näm-
lich die Arbeitgeberverbände, schon bei der Be-
ratung der Regierungsvorlage sehr deutlich darauf 
hingewiesen, welche Gefahren in bezug auf das 
Haftpflichtrecht in einer vollen Dynamisierung lie- 
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gen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben 
würden. Die Arbeitgeber haben sich aber trotz aller 
Mehrbelastungen grundsätzlich der Notwendigkeit 
der Rentenerhöhung gegenüber aufgeschlossen ge-
zeigt, darüber haben wir uns gefreut. 

Bei diesem Problem muß ich außerdem noch fol-
gendes sagen: Wir müssen uns stets vor Augen 
halten, daß im Gegensatz zu den Empfängern von 
Renten des Lastenausgleichs, der Invaliden- oder 
Angestelltenversicherung die Empfänger von Ren-
ten aus der Unfallversicherung mit einer Erwerbs-
minderung bis zu 50 Vo heute ausnahmslos im Er-
werbsleben stehen und alle die Möglichkeit haben, 
neben ihrer Rente an den Erhöhungen der Löhne 
und Gehälter sowie an der allgemeinen wirtschaft-
lichen Entwicklung voll teilzunehmen. Das Bundes-
arbeitsministerium hat in einer sehr repräsentati-
ven Untersuchung, die Sie im Bundesarbeitsblatt 
finden können, diese Zusammenhänge festgestellt. 
Dort können Sie nachlesen, in  welch erfreulich 
hohem Maße die beschäftigten Empfänger von Un-
fall-Renten neben dem Empfang von Renten immer 
noch an  der  allgemeinen Wirtschaftsentwicklung 
teilhaben, von der wir glauben, daß sie nicht ohne 
die Initiative und Hilfe derjenigen, die  in  der poli-
tischen Arbeit stehen, zustande gekommen ist. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Mein Kollege Stingl hat, nicht nur heute, deutlich 
darauf hingewiesen, daß die Berechnungselemente 
in der Unfallversicherung andere als in .der Renten-
versicherung sind. Ich darf Sie für die Beratungen 
im Ausschuß schon jetzt daran erinnern. Lesen Sie 
bitte den Bericht des Kollegen Killat nach, der da-
mals auch die Ausführungen unseres Kollegen Dr. 
Philipp hinsichtlich der Kumulation der Renten 
und all' der Probleme, die sich im Zusammenhang 
mit Lohn, Arbeit und Doppelrentenempfang erge-
ben, wiedergegeben  hat.  Ich glaube, die  Ausfüh-
rungen haben diese Probleme aufgezeigt, nicht 
ohne auch die Herren von der Opposition entspre-
chend 211. beeindrucken. 

Ich halbe diese Frage der Volldynamisierung mit 
Absicht so offen angesprochen. Wir sind mit unse-
rem Koalitionspartner einig, daß der § 579 unserer 
Vorlage eine gute Grundlage für weitere Anpas-
sungen an künftige Veränderungen der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit und der Produktivität gibt, 
so wie es in der Begründung auf Seite 58 unserer 
Vorlage steht. Allerdings soll diese Anpassung 
durch Gesetz erfolgen. Wir wollen dieser Verant-
wortung des Parlaments in keinem Falle auswei-
chen. 

Nun muß ich noch zu einer sehr wichtigen Frage 
Stellung nehmen, die der Kollege Schellenberg 
durch seinen Zwischenruf aufgeworfen hat  und die 
Herr Kollege Börner mit einem Beispiel, das ich 
keineswegs für repräsentativ erachte, angespro-
chen hat: die Forderung nach der Abfindung der 
Renten, die im Gesetzentwurf der Regierung schon 
enthalten war und die in diesem Entwurf in einer 
gemilderten Form steht. Ich spreche dieses soge-
nannte heiße Eisen, das für uns kein heißes Eisen 
mehr ist, ganz offen an. Sie rennen offene Türen 

ein, wenn Sie die Forderung erheben, daß es keine 
Zwangsabfindung der Renten geben soll, weil sie 
mit dem Sinn  und dem Zweck der Unfallversiche-
rung unvereinbar ist. Auch wir sind der Meinung, 
daß das  Ziel der Abfindung der kleinen Renten in 
seiner Vielfalt gesehen werden muß. Wir hoffen, im 
Ausschuß eine Regelung zu finden — bier wieder-
hole  ich das, was der Kollege Stingl ganz präzis 
gesagt hat —, die sowohl dem Wunsch nach Ver-
waltungsvereinfachung als auch den Wünschen der 
Empfänger solcher kleinen Renten entspricht. Die 
Mehrzahl der Empfänger ist daran interessiert, 
nicht zuletzt auch im Interesse der Eigentumsbil-
dung,  zu einer Abfindung ihrer Bagatellrenten zu 
kommen. Wenn das ohne rigorose Maßnahmen auf 
dem Weg einer freiheitlichen Vereinbarung mög-
lich ist, bin ich überzeugt, daß wir in guter Zusam-
menarbeit im Ausschuß eine vernünftige Lösung 
finden werden. Ich habe mich gefreut, zu hören, 
daß auch .die Sachverständigen bei den Berufsgenos-
senschaften der Meinung sind,  daß eine solche Ver-
einbarung mit den Versicherten in jedem Falle 
denkbar und möglich ist und daß das  Ziel sowohl 
der Eigentumsbildung wie der Befriedigung beider 
Teile, der Verwaltung wie der Versicherten, er-
reichbar ist. 

Ich muß auf sehr viele und wichtige Fragen we-
gen der fortgeschrittenen Zeit verzichten. Wir werden 
im Ausschuß darüber sprechen müssen. Ich darf aber 
nicht verschweigen — diese Frage hat auch Kollege 
Börner etwas behutsam und ein wenig versteckt 
erwähnt; er ist sonst gar nicht so behutsam —, daß 
die Frage des Beitragswesens auch im Hinblick auf 
eine zusätzliche Belastung der Arbeitgeber durch 
einen Sonderbeitrag offen angesprochen werden 
muß. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der diese 
Frage in seinem Programm initiativ aufgeworfen 
hat, hat sie etwas deutlicher ausgesprochen. Er 
möchte außer dem allgemeinen Beitrag zur Unfall-
versicherung noch einen wirksamen Zuschlag an 
alle Unfallversicherungsträger für die Fälle haben, 
die eine länger dauernde Arbeitsunfähigkeit zur 
Folge haben. Meine sehr verehrten Herren und Da-
men, eine Verpflichtung der Betriebe, ganz allge-
mein neben den schon durch dieses Gesetz erhöhten 
Beiträgen noch Zuschläge für einzelne Unfallver-
sicherungsträger oder für eine Fülle einzelner Fälle 
nach Maßgabe der eingetretenen Fälle zu zahlen, 
sollte nach meiner Auffassung im Gesetz nicht fest-
gelegt werden. Hier geht es nur um Fragen der 
Selbstverwaltung, die praktisch viel wirksamer ge-
löst werden können. Wenn besondere Fälle solche 
Maßnahmen notwendig machen sollten, kann die 
Selbstverwaltung sie lösen. Bisher gibt es nämlich 
schon eine Möglichkeit, Zuschläge zu erheben. Sie 
ist in § 712 RVO in der Weise geregelt, daß die 
Satzung entsprechende Bestimmungen erhalten 
kann. Ich wäre dankbar, wenn die Herren Kollegen 
von der SPD ihre Freunde im DGB auf diese Mög-
lichkeiten des Satzungsrechts und des Rechts der 
Selbstverwaltung freundlich hinwiesen. Ich will das 
meinerseits auch gerne tun. 

Sie haben eine Frage nicht angesprochen, über die 
wir uns im Ausschuß unterhalten werden. Es ist 
eine Forderung, die der Kollege Stingl so nebenher 
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nannte: die Versicherungspflicht unserer Haushalte 
und nicht zuletzt auch unserer Hausfrauen. Ich 
werde mir vorbehalten, zu dieser Frage im Aus-
schuß den Vorschlag zu machen, Sachverständige zu 
hören, die uns seitens der Berufsgenossenschaften 
die außerordentlich gute Betreuung unserer im 
Haushalt Beschäftigten darlegen werden und die 
uns seitens der Individualversicherung, die sich in 
der privaten Unfallversicherung mit der Versiche-
rung von Hausfrauen beschäftigt, beweisen werden, 
daß die von  den  Berufsgenossenschaften vertretene 
Auffassung, Hausfrauen könnten besser und billiger 
individuell versorgt werden, richtiger ist. Wir wol-
len jedenfalls nicht, daß der Aufsichtsbeamte der 
Überwachung in Zukunft in die Haushalte unserer 
Familien kommt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich spreche diese Frage offen und nicht versteckt an, 
weil sie mit zu dem Programm gehört, das Ihre 
Freunde im DGB uns zur Reform der Unfallver-
sicherung zugeschickt haben. 

Nun zum Thema der Kostenerstattung der Lei-
stungen ab erstem Tag. Herr Kollege Ollesch hat 
schon für die FDP und Herr Kollege Stingl hat bei 
der Begründung des Gesetzentwurfs die Änderung 
des § 1504 RVO erläutert. Ich möchte es nur inso-
weit noch einmal tun, als einzelne Probleme auch 
für diejenigen, die den Zusammenhang nicht ken-
nen, ganz deutlich werden müssen. 

Die Krankenkassen zahlen nach wie vor die Ko-
sten der ambulanten Behandlung, und zwar zeit-
lich unbegrenzt, während die Unfallversicherungs-
träger die über die Krankenversicherungsleistungen 
hinausgehenden Leistungen in ihrer Verantwor-
tung tragen. Die Kosten der Krankenhausbehand-
lung und des Krankengeldes werden geteilt; und 
wenn die Krankenversicherungsträger es bis zum 
18. Tag und darüber hinaus die Unfallversicherungs-
träger tun werden, so ist das nicht — Herr Kollege 
Ollesch hat das dankenswerterweise Herrn Kolle-
gen Börner schon berichtigend gesagt — eine 
irgendwie zufällige Einigung. Den Kennern der 
Materie ist bekannt, daß schon vor 25 Jahren diese 
Absicht der Kostenteilung bei Kranken- und Unfall-
versicherungsträgern eine Rolle gespielt hat und 
daß man damals der Meinung war — was für die 
damaligen Verhältnisse durchaus denkbar und rich-
tig gewesen sein kann —, daß beim 45. Tag genau 
die Hälftelung der Kosten liegen sollte. Damals 
hatten wir noch keine Statistiken. Heute haben wir 
Statistiken, die ganz deutlich zeigen, daß die 
Kostenteilung am 18. bzw. 19. Tag genau diesen 
Wunsch erfüllen würde. Da die gesamten Kosten, 
die für die Unfallbehandlung zur Zeit entstehen, 
etwa 550 Millionen DM pro Jahr betragen, würde 
die Neuregelung — das will ich nur noch hinzu-
fügen, um die Zahlen eindeutig zu sagen — den 
Krankenkassen fast 250 Millionen DM im Jahr 
ersparen, die die Berufsgenossenschaften, das heißt 
die Arbeitgeber, mehr bezahlen müssen. Das macht 
für die Berufsgenossenschaften insgesamt eine 
Kostenerhöhung von durchschnittlich 15 °% aus. 

Meine Herren und Damen, bei diesem Zusam-
menhang möchte ich aber auch eines nicht ver-

schweigen: daß in der Diskussion dieses Problem, 
nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Kranken-
versicherungsreform, viel zu sehr hochgespielt 
worden ist. Selbst wenn die Forderung der SPD 
und des DGB, die von vielen als ein echtes Dis-
kussionsproblem angesehen wird, durchdiskutiert 
würde, nämlich die vollen Lasten der Krankenver-
sicherung zu ersetzen, indem wir sie auf die Unfall-
versicherung umlegen, wären damit die Milliarden-
etats unserer über 3000 Krankenkassen 

(Abg. Ruf: Ein Tropfen auf einen heißen 
Stein!) 

mit ihren ungeheuren finanziellen Belastungen und 
Sorgen keineswegs auch nur in irgendeiner Weise 
entscheidend entlastet. Darüber muß man sich klar 
sein: 200 Millionen sind bei dem Problem, das bei 
der Krankenversicherungsreform vor uns steht, 
wirklich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. 

Aber gegen die Übernahme der Kosten vom 
ersten Tag an — das muß ich in dieser Grundsatz-
debatte der ersten Lesung doch einmal sagen — be-
stehen die verschiedensten Bedenken. Einmal sind 
das grundsätzliche Bedenken. Grundsätzliche Erwä-
gungen sprechen dafür, die Krankenversicherung zu 
beteiligen, weil die Unfallversicherung — das ist 
schon gesagt worden — auch die Wegeunfälle er-
faßt. Da Herr Kollege Schellenberg nach Zahlen 
gefragt und Herrn Kollegen Ollesch daraufhin an-
gesprochen hat, möchte ich hier, weil ich die Zahlen 
mitgebracht habe, das Bild etwas klarer machen. 
Im Jahre 1960 standen bei den gewerblichen Berufs-
genossenschaften 57 490 erstmalig entschädigten 
Arbeitsunfällen 15 545 erstmalig entschädigte Wege-
unfälle gegenüber, davon 3021 tödliche Arbeits-
unfälle und 1536 tödliche Wegeunfälle. 

Außerdem gewährt die Unfallversicherung Ent-
schädigung — das muß auch gesagt werden — ohne 
Rücksicht auf das Verschulden des Verletzten. Da 
jeder Unfall auch den Begriff der Krankheit erfüllt, 
lassen es diese sehr weitgehenden Verpflichtungen 
der Unfallversicherung durchaus gerechtfertigt er-
scheinen, auch die Krankenversicherung mit einem 
kleinen und begrenzten Teil zu beteiligen. 

Es sind hier ferner verwaltungsmäßige und finan-
zielle Gründe angesprochen worden. Ich will auch 
auf die Fragen antworten, die der Kollege Schellen-
berg unserem jungen Kollegen Ollesch gestellt hat, 
den er damit bei seiner Jungfernrede in eine etwas 
schwierige Situation gebracht hat; ich nehme an, 
Herr Kollege Schellenberg, daß Sie die Statistiken 
auch haben. 

(Zuruf: Das war gar keine Jungfernrede!) 

— War es das nicht? Pardon, ich nahm es an. Aber 
ich glaube, wir werden ihm dennoch alle zusammen 
Beifall für seine Rede spenden, auch wenn es keine 
Jungfernrede war. 

Herr Kollege Schellenberg, Sie kennen ja die 
Zahlen. Aber die übrigen Kollegen sollen sie auch 
hören, damit nicht auf Grund Ihres Zwischenrufes 
ein falsches Bild entsteht. Sie wenden sich mit Zah-
len gegen die Abgrenzung des 18. Tages. Ich will 
hier die Verhältnisse einmal ganz deutlich machen. 
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Während 1950 noch 8,9 % aller von den ge-

werblichen Berufsgenossenschaften erstmalig ent-
schädigten Unfälle auf Wegeunfälle entfielen, lag 
dieser Anteil 1954 bereits bei 17,1 v. H. Im Jahre 
1960 stand er auf 19,7 v. H. im Durchschnitt; bei 
einigen Zweigen lag er bei über 30 v. H., wie die 
bekannten Übersichten und Statistiken zeigen. Da-
bei ist erwiesen, daß die Folgen ,der Wegeunfälle 
viel erheblicher und schwerer sind als die der 
eigentlichen Arbeitsunfälle; sie ziehen deshalb sehr 
viel größere Kosten nach sich. Der Anteil der töd-
lichen Wegeunfälle — das ist sozialpolitisch und 
finanziell das Interessante — stieg von 14,7 % im 
Jahre 1950 auf 24,5 % im Jahre 1954 und 32,2 % 
im Jahre 1960. Herr Professor Schellenberg, weil 
Sie eine diesbezügliche Frage gestellt haben, wollte 
ich diese Zahlen in Ihre Erinnerung rufen. Ich 
glaube, wir sollten uns im Ausschuß darüber klar 
sein, daß wir dieses Problem völlig losgelöst von 
dem der Kosten der Krankenversicherung sehen 
müssen, deren Kosten  in  den letzten acht Jahren 
auch um 150 % gestiegen sind. 

In der Aussprache haben Sie das Problem der 
Berufskrankheiten — hier ist, wie in unserer Vor-
lage deutlich wird, ein Kompromiß zustande ge-
kommen — sehr behutsam angefaßt. Ich habe mich 
darüber gefreut, denn ich bin der Auffassung, daß 
die Berufskrankheitenregelung, wie sie nun in § 552 
vorliegt, dem Kompromiß entspricht, der zwischen 
der Forderung nach der Generalklausel, wie sie die 
einen erheben, und der Forderung nach dem starren 
Festhalten am Listenprinzip, wie sie die anderen 
erheben, gut ist. Wir müssen wahrscheinlich im 
Ausschuß besorgt sein, in der Aussprache mit den 
Fachleuten und den Kennern der Materie sehr deut-
lich zu erkennen, daß strenge Voraussetzungen nötig 
sind, um anzuerkennen, ob eine Erkrankung wirk-
lich eine Berufskrankheit ist, wobei wir anderer-
seits die Tür dazu aufmachen wollen, all die schwe-
ren Fälle, die durch die Modernisierung und Tech-
nisierung des Arbeitsablaufs entstehen, immer 
rechtzeitig zu prüfen, damit die Berufskrankenver-
ordnung, die Liste der Berufskrankeiten, nicht nach-
hinkt. Die jetzige Berufskrankenregelung des 
Entwurfs, die einerseits die Aufrechterhaltung der 
Listen vorsieht, andererseits der Selbstverwaltung 
Möglichkeiten gibt, halten wir für eine gute Grund-
lage, auf der wir im Ausschuß hoffentlich zu einer 
gemeinsamen Entschließung kommen werden. 

Nicht zuletzt möchte ich auch noch Wünschen un-
serer Kolleginnen und Kollegen aus unserer Frak-
tion nachkommen, indem ich unsere Hoffnung zum 
Ausdruck bringe, daß auch wegen der Lösung für 
die Witwenrenten ein Gespräch im Ausschuß zu-
stande kommen wird, das uns aufgeschlossen zeigen 
wird für alle die Überlegungen, die der fortschritt-
lichen Entwicklung des sozialpolitischen Anliegens 
in diesem Gesetz Rechnung tragen. 

Mit Rücksicht auf den Wunsch, um diese Zeit die 
Mittagspause eintreten zu lassen, möchte ich dem 
Kollegen Schellenberg keine Zeit wegnehmen und 
möchte mir daher vorbehalten, für den Fall, daß er 
noch auf den einen oder anderen weiteren Punkt 
eingeht, darauf antworten zu dürfen. Ich schließe  

meine Stellungnahme mit dem Wunsch, daß die gute 
Atmosphäre, in der wir diese erste Lesung heute 
geführt haben, auch die Beratungen des Gesetzes im 
Sozialpolitischen Ausschuß begleiten möge, damit 
wir dieses so wichtige Gesetz zum Wohl aller Be-
troffenen im Ausschuß möglichst bald verabschieden 
können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Beitrag der Sprecher der 
Regierungsparteien zu dem zentralen Anliegen, um 
das es bei der Unfallversicherungsreform geht, näm-
lich die Intensivierung der Unfallverhütung, dieser 
Beitrag hat sich erschöpft in unverbindlichen Dekla-
mationen. Es ist von Ihnen heute nicht ein neuer 
Gedanke zur Unfallverhütung ausgesprochen wor-
den. Auch in ,dem Gesetzentwurf, der vorgelegt 
wird, steht nicht ein neuer Gedanke zur Unfall-
verhütung, meine Damen und Herren. 

(Zuruf von der Mitte.) 

Das ist im Hinblick auf die berechtigte Unruhe, die 
die Öffentlichkeit wegen der Entwicklung der Ar-
beitsunfälle erfaßt hat, ein sehr spärliches Ergeb-
nis. 

Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie 
haben es sich etwas zu einfach gemacht, insbeson-
dere die Sprecher der CDU, Frau Kollegin Kalinke 
und Herr Kollege Stingl, als sie die gestiegenen 
Zahlen der Arbeitsunfälle mit Änderungen in der 
Meldetechnik begründet haben, wie es beispiels-
weise Herr Kollege Stingl getan hat. 

Tatsache ist, daß die Zahl der gemeldeten Arbeits-
unfälle seit Bestehen der Bundesrepublik ständig 
seigt. 

(Abg. Ruf: Aber die Zahl der gemeldeten 
Fälle ist nicht entscheidend; es gibt Fälle, 

die keine Unfälle sind!) 

— Ich komme darauf. Die Zahlen steigen ständig, 
und das hat nur wenig mit der Technik der Mel-
dung zu tun. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsunfälle 
betrug im Jahre 1950 rund 1,3 Millionen und ist im 
Jahre 1960 auf über 3 Millionen gestiegen. 

Meine Damen und Herren, nicht nur absolut, son-
dern auch in bezug auf einen Maßstab, der für einen 
statistischen Vergleich von Bedeutung ist, nämlich 
die Zahl der Beschäftigten, der, wie es in den Be-
richten des Bundesarbeitsministeriums heißt, der so-
genannten Vollarbeiter, hat sich seit 1951 der Anteil 
der Arbeitsunfälle um 50 % erhöht. Das ist ein Tat-
bestand, den man nicht damit abtun kann, daß man 
auf die gestiegene Zahl der Wegeunfälle verweist. 
Ich habe vorhin durch meine Zwischenfrage zum 
Ausdruck gebracht, daß die Wegeunfälle nur 9 % 
der gemeldeten Unfälle ausmachen. 

(Abg. Frau Kalinke: Ich habe Sie gerade 
berichtigt!) 

— In bezug auf die Zahl der gemeldeten Unfälle 
machen sie weniger als 10 % aus. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Schellenberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Ruf? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Ja natürlich, bitte. 

Ruf (CDU/CSU): Herr Kollege Schellenberg, darf 
ich Sie fragen, ob Ihnen bekannt ist, daß es auf die 
Zahl der gemeldeten Unfälle nicht ankommt, daß 
diese Statistik der angezeigten Unfälle nichts aus-
sagt? Ist Ihnen bekannt, daß vielfach Fälle vorsorg-
lich gemeldet werden, wo es sich überhaupt nicht 
um Unfälle, sondern um Verletzungen vorüber-
gehender Art handelt, die später nicht von den Be-
rufsgenossenschaften entschädigt werden müssen? 
Ist Ihnen bekannt, Herr Kollege Schellenberg, daß 
die Zahl der angezeigten Unfälle zwar um 37 % 
von 1954 bis 1960 gestiegen ist, die Anzahl der erst-
mals entschädigten Unfälle in demselben Zeitraum 
jedoch um 7 % gesunken ist? Und darauf kommt es 
an. Haben Sie ferner, Herr Kollege Schellenberg, 
übersehen, daß die Zahl der tödlichen Arbeitsun-
fälle — ich spreche nicht von Verkehrsunfällen — 
im Laufe der letzten Jahre Gott sei Dank in zu-
nehmendem Maße zurückgegangen ist? Ich könnte 
Ihnen dafür den statistischen Nachweis erbringen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Ruf, ich bitte Sie erstens, sich auf Fragen zu be-
schränken. Zweitens kann die Zahl der Fragen 
natürlich nicht unbegrenzt sein. 

(Abg. Ruf: Sie gehören aber ins Protokoll! 
Die Fachleute erkennen sofort die 

Schellenkappe!) 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Kollege Ruf, um 
die Frage auszudiskutieren, müßten wir sehr ins 
Detail gehen. Ich müßte sofort an meinen Platz 
gehen und die Statistiken im einzelnen vornehmen. 

(Abg. Ruf: Ich kann sie Ihnen geben!) 

— Nein. Herr Kollege Ruf, das Problem ist viel-
schichtiger. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsunfälle 
ist unbestreitbar ein wichtiges Symptom. Selbstver-
ständlich ist auch das Ausmaß der Unfallfolgen von 
Bedeutung. Ich darf es Ihnen an einem Beispiel ver-
deutlichen. Da drüben wird vor unseren Fenstern 
gebaut. Ich habe jeden Tag das Vergnügen, die Bau-
arbeiter dabei zu beobachten. Es wird dort unter 
einem Kran gearbeitet. Ein Balken kann herunter-
fallen. Das kann zu einem tödlichen Unfall führen, 
wenn etwa ein herunterfallender Balken einen 
Arbeiter, der dort ohne Schutzhelm arbeitet, auf den 
Kopf trifft. Das herabfallende Stück kann vielleicht 
aber nur den Arm treffen, dann sind die Folgen 
geringer. Das Ausmaß des Unfallschadens ist oft 
mehr oder weniger zufällig. Deshalb muß die Zahl 
der Arbeitsunfälle überhaupt, auch die der gering-
fügigen, besonders beachtet werden. 

Um es ganz deutlich zu sagen: meine Freunde und 
ich sind der Auffassung, daß Sie es sich einfach zu 
leicht machen, wenn Sie sagen, die Zahl der ent

-

schädigten Unfälle habe sich nicht bedenklich ent-
wickelt. 

(Abg. Frau Kalinke: Das hat ja niemand 
gesagt!) 

Wir wissen, daß das Ausmaß der Arbeitsunfälle bei 
uns auch im internationalen Vergleich gesehen viel 
zu hoch ist, und wir haben die gemeinsame Ver-
pflichtung, mehr für die Unfallverhütung zu tun. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das kritisiere ich an der Koalition: Sie haben heute 
keinen einzigen konstruktiven Gedanken zur Wei-
terentwicklung der Unfallverhütung vorgetragen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Schellenberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage der 
Frau Abgeordneten Kalinke? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Jawohl. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Kollege Schel-
lenberg, ich kann einfach nicht glauben, daß Sie es 
überhört haben sollten, wie präzise wir — nicht nur 
meine Kollegen, sondern auch ich — uns zur Fort-
entwicklung des Rechts und zur Verpflichtung zu 
weiterem Unfallschutz ausgesprochen haben. Ich 
frage Sie: haben Sie das überhört, Herr Kollege 
Schellenberg? Die zweite Frage ist: von wem haben 
Sie gehört, daß er einer anderen Auffassung wäre 
als die, die ich eben präzisiert habe? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Frau Kollegin Kalinke, 
es kommt nicht auf schöne Worte, sondern es 

 kommt auf Taten an. 

(Beifall bei der SPD.) 

In dem Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, 
steht nicht ein Satz, durch den die Unfallverhütung 
gegenüber dem geltenden Recht weiterentwickelt 
würde. Sie  haben sich dazu leider gar  nichts ein-
fallen  lassen. Das finde ich zuwenig im Hinblick 
darauf, daß wir uns seit der 2. Legislaturperiode 
mit der Frage der Unfallversicherung beschäftigen. 

Ich möchte Ihnen noch eine weitere Antwort ge-
ben. Sie haben vorhin den DGB vielfältig zitiert. 
Auch die Arbeitgeber hat,  was wir dankbar an-
erkennen, vielfach eine starke Unruhe über das Aus-
maß der Arbeitsunfälle erfaßt. Wir haben in dem, 
was Sie von den Regierungsparteien ausgeführt 
haben, nichts Konstruktives gehört, womit man den 
bedenklichen Tatbeständen begegnen könnte. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie noch 
eine Zwischenfrage? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Ja, gern! 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Kollege Pro-
fessor Schellenberg, sind Sie denn nicht der Auf-
fassung, daß die zur Zeit laufenden Verhandlungen 
zwischen den Sozialpartnern, die doch diesem Ziel 
dienen, gut und richtig sind? Oder wollen Sie statt 
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dessen starre gesetzliche Normen setzen und. den 

 Sozialpartnern die  Initiative in der Selbstverwal-
tung beschränken? 

(Zurufe von der SPD.) 

Dr. Schellenberg (SPD) : Liebe Frau Kollegin 
Kalinike, wir behandeln heute nicht Verhandlungen 
der Sozialpartner, sondern wir haben die erste Le-
sung eines Gesetzentwurfes. Dahaben wir uns zu 
überlegen, was wir zu tun haben. 

(Be ifall bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch 
etwas Konkretes dazu sagen. Unseres Erachtens ist 
viel zuwenig hinsichtlich der  Verhütung der Ar-
beitsunfälle geschehen. Das will ich (Ihnen in Zah-
len belegen; denn Aufwand für Unfallverhütung 
ist auch ein beachtenswerter Faktor. Die Ausgaben 
für die Unfallverhütung belaufen sich, gemessen an 
den Gesamtausgaben der Berufsgenossenschaften, 
nach dem letzten Bericht des Bundesarbeitsministe-
riums auf rund 2 % 

(Abg. Frau Döhring [Stuttgart]: Hört! Hört! 
— Abg. Ruf: Das ist auch ein Maßstab! — 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Meine Damen und Herren, ich muß, um es ganz 
deutlich zu sagen, — — 

(Abg. Frau Kalinke: Das ist Demagogie!) 

Ihre Ausführungen zur Unfallverhütung zeugen —
deshalb sind wir so beunruhigt; entschuldigen Sie 
den scharfen Ausdruck: — von einem zu hohen Maß 
an Selbstzufriedenheit. 

(Abg. Frau Döhring [Stuttgart] : Sehr gut!) 

Wir müssen gemeinsam die Sorge tragen, daß mehr 
geschieht. Es ist im Hinblick darauf ein unbefrie-
digender Zustand, wenn, um es ganz konkret zu 
sagen, die Verwaltungskosten der Träger der Un-
fallversicherung mehr als dreimal so hoch sind als 
die Ausgaben für die Unfallverhütung. 

(Abg. Rohde: Hört Hört!) 

Das scheint uns kein sinnvolles Verhältnis auch im 
Hinblick auf den Tatbestand zu sein, daß es nicht 
nur um das Ausmaß der Ausgaben der Berufsgenos-
senschaften geht. Im Zusammenhang mit den Ar-
beitsunfällen ergeben sich noch weitere erhebliche 
volkswirtschaftliche Belastungen, unabhängig von 
dem gesundheitlichen Leid, von dem der einzelne 
betroffen wird. Deshalb erklären wir Sozialdemo-
kraten — das haben wir bei dem, was Sie gesagt 
haben, vermißt —: es muß mehr an Konkretem für 
die Unfallverhütung geschehen. 

Ich möchte Ihnen dazu außer dem, was Herr Kol-
lege Börner gesagt hat, auf das Sie leider nicht ein-
gegangen sind, 

(Abg. Frau Kalinke: Sagen Sie es doch!) 

einige Tatbestände nennen. Wir sind der Auffas-
sung, daß die Zahl der technischen Aufsichtsbeam-
ten wesentlich erhöht werden muß. Ich möchte 
Ihnen nur eine Zahl aus dem Bereiche der Land

-

wirtschaft nennen. Wir haben 1 600 000 landwirt-
schaftliche Betriebe und 72 technische Aufsichts-
beamte. Das bedeutet praktisch, daß auf rund 22 000 
landwirtschaftliche Betriebe ein technischer Auf-
sichtsbeamter kommt. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Ich glaube, ein Beamter braucht sein ganzes Ar-
beitsleben, um einmal in jedem Betrieb gewesen 
zu sein, ,den er beaufsichtigen soll. 

(Abg. Ruf:  Auf jeden Hof ein technischer 
Aufsichtsbeamter!) 

Meine Damen und Herren, das scheint uns unzu-
reichend zu sein. 

(Abg. Frau Kalinke: Wen wollen Sie  dahin 
bringen? Wo holen Sie die Leute her?) 

Ein weiterer Gesichtspunkt: wir müssen mehr tun 
und uns als Gesetzgeber auch mehr überlegen, was 
wir für die Zusammenarbeit zwischen den Gewer-
beaufsichtsämtern und dem technischen Aufsichts-
dienst der Berufsgenossenschaften tun können. 

(Abg. Ruf: Nichts dagegen!) 

Das klappt heute noch nicht sinnvoll. Wie wir das 
regeln müssen, muß noch im einzelnen überlegt 
werden, vielleicht durch ein Verwaltungsabkommen 
mit den Ländern. Jedenfalls muß auch in dieser 
Hinsicht mehr überlegt und mehr getan werden. 

(Abg. Frau Kalinke: Ich bin  auf diese  For-
derung eingegangen!) 

— Frau Kollegin Kalinke, Sie haben .den Gesichts-
punkt, den mein Kollege Börner vertreten hat,  näm-
lich das wirtschaftliche Interesse der Betriebe an 
Zahl, Ausmaß und Schwere der Unfälle über die 
geltenden gesetzlichen Regelungen zu verstärken, 
von vorherein abgelehnt. 

Wir sind der Meinung, daß sich das bisherige 
Recht, wie wir aus den Erfahrungen leider erken-
nen müssen, nicht voll bewährt hat.  Es müssen 
deshalb Maßnahmen überlegt werden, die in der 
praktischen Auswirkung dazu führen, daß das Aus-
maß der Unfälle des einzelnen Betriebes in seiner 
Betriebsabrechnung spürbarer in Erscheinung tritt 
als heute. 

(Beifall bei . der SPD.) 

In dieser Hinsicht müssen wir uns etwas einfallen 
lassen. An dieser Stelle will ich bekennen, daß 
sich einige Unternehmer dazu sehr Instruktives ha-
ben  einfallen lassen. Wir als Gesetzgeber haben 
die Verpflichtung, auf Grund dieser Erkenntnisse 
und Erfahrungen das geltende Recht zu verbessern. 

Herr Kollege Börner hat erwähnt — und Frau 
Kollegin Kalinke hat das aufgenommen —, daß 
natürlich auch mehr geschehen muß, um die Ver-
antwortung des einzelnen Beschäftigten für die 
Verhütung von Arbeitsunfällen zu stärken. Kollege 
Börner hat hier doch sehr klare und deutliche Worte 
gesprochen. Das ist nach unserer Auffassung eine 
gemeinsame Aufgabe für Unternehmer und Be-
schäftigte. Dazu bekennen wir uns mit allem Nach-
druck. 
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Frau Kollegin Kalinke, es war der Sache nicht 

ganz entsprechend, daß Sie hier x-mal DGB-Ein-
gaben zitiert haben, 

(Abg. Frau Kalinke: Weil Sie so wunder

-

schön mit ihnen übereinstimmen!) 

ohne allerdings die positiven Elemente, die in dem 
Willen zur gemeinsamen Arbeit für die Unfallver-
hütung liegen und die auch in den Vorschlägen des 
DGB zum Ausdruck kommen, entsprechend zu wür-
digen. 

(Erneuter Zuruf der Abg. Frau Kalinke.) 

Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren 
haben hochinteressante Kongresse auch auf inter-
nationaler Ebene stattgefunden, die  sich mit den 
Problemen des Arbeitsschutzes beschäftigt haben. 
Da sind wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse 
gewonnen worden. In Ihrem Gesetzentwurf findet 
sich davon aber kein Niederschlag. Sie haben aus 
diesen interessanten Kongressen und aus den wis-
senschaftlichen Ergebnissen (keine Konsequenzen 
für Ihren Gesetzentwurf gezogen. 

Ein weiterer Punkt wurde in der Debatte kurz 
erwähnt. Er hängt mit dem Unfallarzt-Verfahren 
zusammen. Darüber werden wir im einzelnen 
sprechen müssen. Aber noch entscheidender ist es, 
die Mitarbeit der Ärzte für die Verhütung von 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten zu aktivieren 
und zu gewinnen. Das ist eine sehr wichtige Auf-
gabe. 

Schließlich müssen wir uns die ausländischen 
Erfahrungen in bezug auf Unfallverhütung und 
Arbeitsschutz mehr zunutze machen, meine Damen 
und Herren. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Das ist eine wichtige und große Aufgabe. In dieser 
Hinsicht ist bisher viel zu wenig geschehen. Wir 
werden bei den Ausschußberatungen — Herr Kol-
lege Börner hat es bereits betont — darauf dringen, 
daß wir uns auch diese internationalen Erfahrungen 
zunutze machen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage, Herr Abgeordneter Schellenberg? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Bitte schön. 

Dürr (FDP) : Herr Kollege Schellenberg, sind Sie 
der Meinung, daß diese Forderung, über die wir 
uns, glaube ich, alle im Hause einig sind, im Gesetz 
verankert werden müsse oder überhaupt verankert 
werden könne? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Kollege Dürr, ich 
bin der Meinung, daß es in der Fassung des vor-
liegenden Gesetzentwurfs unzureichend ist, in den 
ersten allgemeinen Paragraphen den Vorrang der 
Unfallverhütung festzulegen und dann in den wei-
teren Vorschriften praktisch am gegenwärtigen 
Recht der Unfallverhütung überhaupt nichts zu än-
dern. Das scheint uns unzureichend zu sein. Wir 
sind der Auffassung, daß es, wenn heute die Unfall-

versicherungsreform in erster Lesung beraten wird, 
die Pflicht derjenigen ist, die einen Gesetzentwurf 
einbringen, auch in ihrer Gesetzesinitiative konkrete 
Vorschläge zur Weiterentwicklung des Unfallschut-
zes und der Unfallverhütung zu machen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Diese Konsequenzen sind weder im Entwurf noch in 
den Reden der Koalition gezogen worden. 

(Zuruf des Abg. Ruf.) 

Praktisch war das Ergebnis dessen, was von den 
Sprechern der Regierungsparteien gesagt wurde: 
Unfallverhütung sei sehr notwendig; aber bezüglich 
der Konsequenzen, die der Gesetzgeber zu ziehen 
hat, hat man nichts gesagt, und das war uns zu 
dürftig. 

(Erneute Zurufe des Abg. Ruf.) 

Meine Damen und Herren, die Debatte wäre ver-
fehlt, wenn nicht festgestellt würde und aus unseren 
weiteren Beratungen im Ausschuß herauskäme, daß 
zur Erhaltung der  Gesundheit der arbeitenden Men-
schen mehr getan werden muß, d. h. daß mehr getan 
werden muß für den Unfallschutz im Betriebe. Es 
ist Aufgabe von uns allen, darin wettzueifern, daß 
unser Unfallschutz wirklich ein guter und der best-
mögliche wird. 

(Beifall bei ,der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wir fahren in der Rednerliste fort. Das Wort 
hat der Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen, meine Herren! Ich möchte ver-
suchen, der Geschäftsordnung zu folgen und in der 
ersten Lesung tatsächlich nicht in die tiefsten Details 
einzusteigen, sondern noch einmal ganz kurz auf 
einiges einzugehen, was hier aufgeklungen ist. 

Herr Kollege Börner hat eingangs davon gespro-
chen, daß mit dem gewählten Verfahren der Bundes-
rat praktisch überrollt worden sei und daß damit ein 
Stil angefangen habe, den man nicht gutheißen 
könne. Am Ende seiner Bemerkungen hat aber auch 
er den Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß man im 
Ausschuß sachlich und schnell arbeiten möge, daß 
dieses Gesetz sobald als möglich zur Verabschiedung 
komme und in Kraft treten könne. 

Ich bin der Meinung, beides verträgt sich schlecht; 
denn das Verfahren, das die Einbringenden gewählt 
haben, führt ja gerade dazu, daß dieses Gesetz 
schnell und sachlich beraten werden kann und daß 
es auch zum vorgesehenen Zeitpunkt in Kraft treten 
kann, wenn nicht übergebührliche Störversuche von 
allen möglichen Seiten hereingetragen werden. 

(Abg. Börner: Sie werden es erleben im 
Vermittlungsausschuß!) 

Zum anderen möchte ich im Hinblick auf das, 
was Herr Schellenberg hier bezüglich der gemel-
deten Unfälle, bezüglich der erstmals entschädigten 
Schadensfälle gesagt hat, gar nicht in die Tiefe der 
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Statistiken steigen; denn wir wissen, die eine Stati-
stik kommt zu jenem Ergebnis und die andere 
Statistik kommt wieder zu einem anders gearteten 
Ergebnis. Man muß dann immer wieder versuchen, 
zu erkennen, welche der Statistiken der Wahrheit 
am allernächsten kommen. Ich glaube, wir streiten 
uns dann mit Zahlen immer noch mehr und länger 
herum. Dafür haben wir im Ausschuß mehr Zeit als 
im Plenum. Im übrigen kommen diese statistischen 
Zahlen von der jeweiligen Seite sowieso in die 
Öffentlichkeit und in die Presse; dafür braucht man 
das Podium des Deutschen Bundestages nicht un-
bedingt über Gebühr zu strapazieren. 

Ich möchte aber noch eines sagen. Herr Kollege 
Schellenberg, wenn Sie  die  Einbringer angreifen 
und sagen, hier sei kein Gedanke verankert, der 
eine Fortentwicklung der Unfallverhütung vorsieht, 
und wenn Sie hier die technischen Möglichkeiten 
der Aufsicht angreifen, dann richtet sich ein solcher 
Angriff gar nicht so sehr gegen die CDU und die 
FDP — die CDU als einbringende und die FDP als 
zustimmende Fraktion —, 

(Zuruf von der SPD: Als Beifahrer!) 

sondern im Grunde genommen doch gegen die 
Berufsgenossenschaften. Als ob dort die Selbstver-
waltungsorgane nicht das Menschenmögliche getan 
hätten! 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU. — Abg. Ruf: 
Und gegen die Betriebe und Betriebsräte!) 

— Das kommt hinzu. Sie wissen ja auch, daß diese 
Selbstverwaltungsorgane paritätisch besetzt sind, 
obwohl die Beiträge nur von einer einzigen Seite 
aufgebracht werden. 

Ich muß also, lieber Herr Kollege Schellenberg, 
diesen scharfen Angriff entschieden zurückweisen, 
weil er nämlich wirklich Leute trifft, die in ehren-
amtlicher Tätigkeit — davon sind wir alle über-
zeugt — ihr Bestes geben, um ihre Aufgabe zu 
erfüllen. 

Lassen Sie mich ganz zum Schluß darauf kommen, 
daß mein Kollege Atzenroth da und dort wegen 
eines Artikels, den er geschrieben hat, apostrophiert 
worden ist. Frau Kalinke hat darauf hingewiesen, 
daß innerhalb der CDU gewisse Meinungsver-
schiedenheiten über die beste Lösung bestehen. Ich 
bin der Meinung, wenn in einer Partei so etwas 
sichtbar wird, ist es doch nur ein Zeichen dafür, daß 
in ihr Spannungsverhältnisse vorhanden sind, die 
ausgetragen werden müssen, um der großen Spann-
weite dieser Partei gerecht zu werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Mich berührt es eigentlich etwas komisch und un-
angenehm, wenn ich in der heutigen Debatte den 
Eindruck bekomme, als wenn in der großen SPD-
Fraktion solche Spannungsverhältnisse nicht vor-
handen und damit keine Spannungen bei diesen 
Fragen auszutragen sind. 

(Erneuter Beifall bei den Regierungspar

-

teien.) 

Es ist sicherlich die Aufgabe der Opposition, 
immer wieder auf Mängel hinzuweisen, die sie 
glaubt feststellen zu müssen. Wenn wir aber die 
Debatte von heute noch einmal vor unseren Augen 
Revue passieren lassen, so müssen wir doch zu 
der Überzeugung kommen, daß in diesem Entwurf 
unendlich viel enthalten ist, was gemeinsamen An-
sichten entspricht. Über einiges sind wir unter-
schiedlicher Auffassung. Daß muß ja auch sein, denn 
sonst würde der Ausschuß sehr schnell vor Arbeits-
losigkeit stehen. Diese Gefahr besteht nicht, weil 
eben diese Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Parteien und diese Spannungsverhältnisse in 
den Parteien ausgetragen werden müssen. Dazu 
sollten wir möglichst bald den Anfang machen. Für 
meine Fraktion kann ich nur sagen: Wir sind gern 
bereit, das Unsere zur Beschleunigung und Versach-
lichung des Gesprächs im Ausschuß beizutragen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte nur zwei Feststel-
lungen treffen. 

1. Ich habe kein Wort gegen die Berufsgenossen-
schaften und kein Wort gegen die Selbstverwaltung 
gesagt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Gegen wen 
denn?) 

Die Aufgabe, um die es sich für uns handelt, ist die 
der Selbstverwaltung durch Gesetzgebung bessere 
Möglichkeiten für einen wirksameren Unfallschutz 
zu geben. Die zweite Aufgabe geht über den Rah-
men und die Möglichkeiten der Selbstverwaltung 
hinaus; sie betrifft allgemeine Regelungen der  Ge-
setzgebung zur wirksameren Unfallverhütung. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Ich schlage Ihnen vor, die Vorlage an den Aus-
schuß für Sozialpolitik — federführend — und an 
den Haushaltsausschuß zur Mitberatung zu über-
weisen. 

(Widerspruch. — Zuruf: Warum Haushalts

-

ausschuß?) 

— Wegen der Kosten. 

(Erneuter Widerspruch.) 

— Meine Damen und Herren, Sie sind souverän. 
Was ich Ihnen vorgetragen habe, ist der Vorschlag, 
der im Ältestenrat ausgearbeitet worden ist. 

Also stimmen wir getrennt ab! Daß der Ausschuß 
für Sozialpolitik die Vorlage federführend behan-
deln soll, darüber besteht Einverständnis. Wer da-
für ist, daß der Gesetzentwurf an den Haushalts-
ausschuß zur Mitberatung überwiesen wird, möge 
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die Hand erheben. — Gegenprobe! — Das letzte ist 
die Mehrheit; abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Wahl der vom Bundestag zu entsendenden 
Mitglieder des Kontrollausschusses beim 
Bundesausgleichsamt (Drucksache IV/118). 

Ich darf Ihnen eine Berichtigung mitteilen. Auf der 
Vorschlagsliste der Sozialdemokratischen Partei ist 
der als ordentliches Mitglied vorgesehene Abge-
ordnete Dr. Brecht Stellvertreter und der als Stell-
vertreter vorgesehene Adolf Hasenörl, Stuttgart,  

ordentliches Mitglied. — Sie haben die Berichtigung 
zur Kenntnis genommen. 

Wer dem Antrag und damit der Wahl zustimmt, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Einstimmig angenommen! 

Ich berufe die nächste Sitzung auf Freitag, den 
19. Januar 1962, 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 13.27 Uhr.) 
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